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Gemäß § 16 Thüringer Ladenöffnungsgesetz (ThürLadÖffG) übersende 
ich Ihnen anliegend den mir vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Ge-
sundheit, Frauen und Familie übergebenen Bericht über die Auswirkun-
gen des Thüringer Ladenöffnungsgesetzes.

Prof. Dr. Hoff
Minister für Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten

und Chef der Staatskanzlei

Hinweis der Landtagsverwaltung:
Der Bericht wurde mit Schreiben des Ministers für Kultur, Bundes- und Europa-
angelegenheiten und Chefs der Staatskanzlei vom 22. Dezember 2015 an den 
Präsidenten des Landtags zugeleitet. Der Bericht steht elektronisch im Abgeord-
neteninformationssystem und im Internet unter der Adresse www.parldok.thue-
ringen.de unter der oben genannten Drucksachennummer zur Verfügung. Der 
Bericht kann auch in der Landtagsbibliothek eingesehen werden.
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Im Ergebnis der Föderalismusreform ist mit Änderung des Grundgesetzes,die 8 m l . 

September 2005 in Kraft getreten ist, der Ladenschluss aus dem Katalog der Gegen

stände der konkurrierenden Gesetzgebung gestrichen. Oamit waren die Landesge

setzgeber berechtigt, gesetzliche Regelungen zur Ladenöffnung selbst zu erlassen. 

Alle Länder mit Ausnahme des Freistaats Bauern haben von dieser Möglichkeit Ge-

brauch gemacht Nur in Bauern gilt nach wie vor das Gesetz über den Ladenschluss 

(LadSchlG)von1955 in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juni 2003 (BGBl. I 

S.744). 

InThüringen ist seit dem 30 November 2005 dasThüringer Ladenöffnungsgesetz 

(ThürLadÖffG) vom 24. November 2005 (GVBI. S. 541) in Kraft. Oas Gesetz galt zu-

nächst befristet bis zum 31 Oezember 2011 

Nach Artikel 140 des Grundgesetzes i.V.m. Artikel 139derOeutschenVer fassung 

vom11.Augus t1919s ind die Sonntage und die staatlich anerkannten Feiertage als 

Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt Oie davon 

geregelten Abweichungenmüssendem Ausnahmecharakter Rechnung tragenund 

sind genau zu bestimmen. Oemnach gelten Ausnahmen für bestimmte Verkaufsstel

len,für bestimmte Orte, für bestimmte Waren sowie für sonstige Ausnahmen,die von 

Verwaltungsbehörden geregelt werden Fürden Arbeitnehmerschutzsind insofern 

ergänzende Schutzbestimmungen vorgesehen 

IVlitderweitgehendenFreigabederLadenöffnungszeitenanWerktagen-lediglichan 

Samstagen gilt ein grundsätzlicher Ladenschluss ab 20.00 Llhr-^sol l dasThürLad-

ÖffG vorrangig dem Schutz von Sonn-und Feiertagen und dem Arbeitnehmerschutz 

dienen Mit dieser Zielrichtung sind darüber hinaus B e s c h r ä n k 

zember und seit Ende 2011auch für den 31 Oezember sowie bei der Beschäftigung 

von Arbeitnehmern an Samstagen vorgesehen 

Gewerbetreibenden istessomitfreigestel l t ,dielVlögl ichkeitenzu nutzen, Verkaufs-

stellen während der allgemeinen Ladenöffnungszeiten und soweit zulässig auch an 

Sonn-und Fe ie r tagen-o f fenzu halten O a s i s t e i n Rahmen, in dem die Händler 

agieren können, mit wenig bürokratischen Belastungen 

Gleichwohl benötigt der Einzelhandel vor allem motivierte und gesunde Arbeitskräfte 

und gute Arbeitsbedingungen 
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^ ^ ^ e ^ r ^ 

MitÄnderungdesThürLadGffG durch Artikel 1 d e s G e s e t z e s v o m 2 1 . Oezember 

2011 ( G V B L S . 540) wurde die ursprüngliche Befristung des Gesetzes aufgehoben. 

Oamit wurde der Beschluss der Kabinetts Landesregierung vom 24. IVlai 2011, künf

tig Gesetze und Verordnungen nicht mehr befristen zu wollen,umgesetzt. 

Um einen Korrekturbedarfbei den Bestimmungen des Thüringer Ladenöffnungsge-

setzes feststellen unddarauf reagieren zu können, soll die Landesregierungaller 

d i n g s g e m ä ß ^ 1 5 T h ü r L a d G f f G ^ ^ 

bis zum 31. Oezember 2015 und dann regelmäßig alle fünf Jahre über die Auswir

kungen desThürLadGffG unterrichten. 

Im Folgenden wird überd ie Auswirkungen des Thüringer Ladenöffnungsgesetzes 

seit der letzten Änderung Ende des Jahres 2011berichtet. 

Um dieAuswirkungen umfassend darstellenzu können,sind dieVollzugsbehörden 

s o w i e d i e v o n d e n Bestimmungen desThürLadÖffG berührten Interessenverbände, 

Kirchen, Kammern und Gewerkschaften befragt w o r d e n . B ^ ^ ^ ^ g i b t einen Über

blick über die beimTIVIASGFF eingegangenen Rückäußerungen.Oer dafür zugrunde 

liegende Fragekatalog ist a l s ^ ^ ^ 2 a b g e b i l d e t . 

Oaneben sind die Angaben des Landesamtes für Statistik sowie Landtagsbefassun-

gen, Verordnungsentwürfe und alle bekanntgewordenen Anfragen, Vollzugsprobleme 

undRetitionen betrachtet worden. Auch gerichtliche Entscheidungen bezüglich der 

Ladenschlussvorschriften sind eingeflossen Oie Rechtsentwicklung anderer 

wird ergänzend kurz dargestellt 

Einen Schwerpunkt bilden dabei auch die Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmerin 

nen und Arbeitnehmer in Verkaufsstellen 
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^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ ^ e ^ ^ ^ ^ o ^ 
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Oie LaodesregieroogbatioVorbereitoogderGesetzesäoderoogeiogesobätzf, dass 

siobdasTbörLadGffGgroodsätzl iobbewäbrtbat.Allerdiogswordeopookto 

roogeo vorgesoblageo, mit deoeo aof Probleme der praktisobeo Aoweodoog der 

Bestimmoogeo im Eiozelfall reagiert werdeo sollte. Oie Aosoabme zor Freigabe des 

Verkaofsaojäbrl iob böobsteos vier Sooo-ood Feiertageo sollte dabei beibebalteo 

werdeo ood deo Laodkreiseo ood kreisfreieoStädteoioTböriogeoledigliobdorob die 

IVlögliobkeit zor wablweiseo Freigabe d e s l . o d e r 2.Adveotssoootags eioe flexiblere 

Haodbabe gestattet werdeo. 

OieBegreozoogdersogeoaooteoGrtste i l regeloogaofdiekreisfre ieoStädtebatte 

s iobimGesetzesvol lzogimEiozel fa l la lsNaobte i lberaosgeste l l toodwordesoaoge-

passt, dass die ortstei lbezogeoeRegeloogooterbestimmteoVoraossetzoogeoaoob 

voo deo LaodkreiseoioAosproobgeoommeo werdeo kaoo. 

IVlit deo geoaooteo Äoderoogeo worde vorraogig aof Aoliegeo aos der Wirtsobaft re

agiert. Oie loteresseo des Haodelsstaodeo dabei im Vordergrood. 

Oie Laodesregieroog wollte bei der Gesetzesäoderoog aber oiobt eioseitig vorge 

beo,sooderodeomitdemTbörLadGffGaogestrebteoKompromissooterBerö^^^ 

tigoogderootersobiedliobeoloteresseovooBesobäftigteo,Haodelsooteroebmerood 

Koodeofortsobreibeo.Aoßerdem wollte mao aof die Erwartoogeo der Arbeitoebmer, 

die z . B . m i t Petitiooeo ood Sobreibeo der Betriebsräte immer wieder ao die Laodes-

regieroogberaogetrageowareo^reagiereo Oaberwordeo bei der Erarbeitoog eioes 

GesetzeotworfeszorÄoderoogdesTbörLadGffGÖberlegoogeoaogestel^ 

Belaoge der Besobäftigteo, also io erster Lioie zor Verbesseroog derArbeitsbedio-

googeo, im Gesetz stärker eiofließeo köooeo. 

Bei deo Oberlegoogeofaod Beröoksiobtigoog, dass voo Seiteo des Laodesgesetz-

gebersRegeloogeozomArbei toebmersobotzoor iosebrbegreozteoOmfaogmög-

liob siod. Zom eioeo mossbeaobtet werdeo, dass die Regeloogskompeteoz zom Ar-

beitssobotzreobt io der kookorriereodeoGesetzgeboog liegt ood bier der Bood Be-

stimmoogeotreffeo kaoo ood mit dem Arbeitszeitgesetz (ood dem Arbeitssobotzge-

setz osw)aoobgetroffeo bat 
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^ W i o ^ i ^ s ^ ^ n ^ ^ ^ n ^ ^ ^ 

^4AbS.1Nummer3ThÜrLadÖf fGneu : Verkaufsstellen Sind für den ^eSChäft l^ 

Verkehrmltden Kunden am24.Oezember am 3 ^ Oezember ,wenndleseTage 

aufe lnenWerk tagfa l len ,ab14.00 0hrgesch lossenzuha l ten . Oie Ausnahmerege

lung für Apotheken,Tankstellen, Flughäfen, Bahnhöfe und Schiffsanlegestellen gel-

ten lng le lcherWelsewlefürden24.0ezemberauchfürden 31. Oezember. 

^ 9 A b s . 1 S a t z 1 T h ü r L a d Ö f f G : Für den Verkauf von Bäcker-oder Kondltorwaren^ 

S c h o ^ u o ^ T o ^ b ^ m e o s o ^ e ^ a o z ^ c h e o G e b m ^ e o ^ s o ^ e ^ ^ u m e o m e ^ 

h e b ^ c h e m U m f a o ^ z u m V e ^ a u f s s o ^ m e o ^ e h ö r e o 

sowleselbsterzeugten landwirtschaftlichen Produkten dürfen entsprechenderer 

kaufsstellen an Sonn-und Feiertagen Im Zeltraum v o n ^ ^ O Ohr bis 17.00 Uhr f^ 

Oauer von fünf zusammenhängenden Stunden geöffnet sein Oer Zeitkorridor für den 

zulässigen Verkauf der bestimmten Waren wurde um eine Stunde erweitert. Außer

dem erfolgte eine Klarstellung der Ausnahmeregelung zum Verkaufvon Blumen. 

^ 9 A b s . 2 T h ü r L a d Ö f f G neu: Oie vom zulässigen Verkauf bestimmter Waren an 

Sonn und Feiertagen ausgenommenenTagewerden durch eine klarere Festlegung 

auf K a r f r e ^ a ^ O s t : e r s o o ^ a ^ P f m ^ s o o ^ a ^ uodl ers^eo ^ e ^ o a c h ^ e ^ a ^ 

ersetzt 

^ 1 0 Abs.^ThürLadÖffG neu: Von der Zulassuno des Sonn-und Felertaosverkaufs 

aus besonderem Anlass an jährlich höchstens vier Sonn und Feiertagen sind der 

K a r f r e l ^ , die Adventsonntage und die übrigen Sonn-und Feiertage Im Oezember 

ausgeschlossen Allerdings darf ^ a h ^ e ^ e ^ e r e r ^ e o ^ e r z ^ 

ausbesood lerem A ^ a s s z u r ^ a ^ e o ö f f o u o ^ ^ Entsprechend 

dem Anliegen der Landkreise und kreisfreien Städte kann damit die Handhabung 

Ausnahmeregelung flexlblllslert werden, Indem entsprechend regionaler Besonder 

heiten eine Freigabe wahlweise am ersten oder zweiten Advent erfolgt. Oamlt kommt 

die Bestimmung beispielsweise auch für Städte und Gemeinden Infrage, deren 

Welhnachtsmarkterst am zweiten Adventssonntag beginnt Es b le lb taberdabe l , 

dass nur höchstens für einen Adventsonntag ein Sonntagsverkauf durch Recbtsver-

Ordnung zugelassen werden darf 

^ 1 0 A b s . 4 T h ü r L a d Ö f f G a l t : O l e R e ^ 

z e ^ e o a o S a m s ^ e o b ^ 2 ^ 0 0 U h r aus besonderem An lass in Einzelfällen wird 

aufg^ehobeo 
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^ 1 0 A b s . 4 T h ü r L a d G f f G n e u : E s e ^ 

ihre Städte ood Gemeinden u n d d i e ^ r e l s f r e l e n S t ä d t e f ü r Ihre Ortstelle untere 

schledl lche Öffnungstage festlegen können. Außerdem wird nun auch für Grtsteile 

kreisangehöriger Städte und Gemeinden die Freigabe aus besonderem Anlass er

möglicht. Oiese Regelung wurde insbesondere im Zusammenhang mit Gemeindezu-

sammenschlüssen getroffen und sollte in solchen Fällen eine Bestandssicherung für 

kreisangehörige Städte und Gemeinden ermöglichen, auf deren Gebiet von der Aus

nahmeregelung d e s ^ l O A b s . l b e r e i t s in einem Omfang Gebrauch gemacht wurde, 

der aufgrund der bisherigen Begrenzung auch für eine Gemeinde mit mehreren Grts-

teilen auf jährlich vier Sonn und Feiertage nicht mehr möglich ist 0 

Bestandsschutzes kann sich auch bei kommunalen Neugliederungen ergeben 

Oafür erfolgt eine Klarstel lung zum 

gäbe darf nur unter Berücksichtigung der Ziele des^ lThürLadÖf fG erfolgen. 

IVlit der Änderung des^12ThürLadÖffG sollen die Bestimmungen zum be^^ 

deren Arbeitnehmerschutzgestärkt werden. EineBeschäft igungdes einzelnen Ar

beitnehmers ist jährl ich an höchstens 22 Sonn-und gesetzlichen Feiertagen erlaubt. 

Neu ist die Bestimmung, dass die Arbeitszeit des einzelnen Arbeitnehmers an Sonn 

und Feiertagen auf acht Stunden begrenzt bleibt 

^ 12 Abs. 3 n e u : Arbeitnehmer InVer^au fss te l l endür fenmlndes tens an z ^ e l 

Samstagen Im l^onat nicht beschäftigt ^erden^Ourch Verordnung können hierzu 

Ausnahmen bestimmt werden. Bei der Häufigkeit der Arbeitseinsätze an ^ e r ^ t a ^ 

gen ab 20̂ 00 Ohr so^vle der Beschäft igung an Sonn^ und Feiertagen hat der Ar^ 

beltgeber die sozialen Belange der Beschäftigten^ Insbesondere die Vereinbare 

l^eltvon Famil ie und Beruf zu berücksichtigend 
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3.2 Bestimmung zur Arbeitsbefreiung an Samstagen nach § 12 
Abs. 3 Satz 1 ThürLadÖffG 

Gemäß Empfehlung der Ausschüsse hat der Landtag zur Plenarsitzung am 16. De

zember 2011 den Antrag der Fraktionen von CDU und S P D zur Änderung des Ge

setzentwurfes der Landesregierung beschlossen (Drucksache 5/3191), der sinnge

mäß bestimmt, dass 

Arbeitnehmer in Verkaufsstellen an mindestens zwei Samstage im Monat 

nicht beschäftigt werden dürfen und 

das für das Ladenöffnungsrecht zuständige Ministerium im Einvernehmen 

mit dem zuständigen Ausschuss des Landtags dazu Ausnahmen durch 

Rechtsverordnung bestimmen kann. 

Begründet wurde der Änderungsantrag wie folgt: 

„Verkäuferinnen und Verkäufer sollen im Normalfall nicht häufiger als an zwei bzw. 

drei Samstagen im Monat arbeiten. Ausnahmen sollen durch das zuständige Ministe

rium im Einvernehmen mit dem zuständigen Ausschuss des Thüringer Landtags er

möglicht werden, soweit dies bei bestimmten Personengruppen vom Schutzzweck 

der Regelung nicht erforderlich erscheint, etwa bei Studenten während eines Studen

tenjobs in den Sommerferien - oder um besonders saisonale Belastungen des Han

dels abzufedern - etwa bei Schlussverkauf oder in der Vorweihnachtszeit. 

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sowie der planbare Ausgleich von Beruf und 

Freizeit muss auch in diesen Fällen Berücksichtigung finden." 

Die jetzige Fassung des § 12 Abs. 3 ThürLadÖffG im Ergebnis der landtagsinternen 

Beratungen weicht von der Regierungsvorlage ab, die vorsah, dass Arbeitnehmer in 

Verkaufsstellen mindestens an einem Samstag in jedem Monat nicht beschäftigt 

werden dürfen. Eine Ausnahmeregelungsmöglichkeit sah der Entwurf der Landesre

gierung nicht vor. 

Aufgrund der beträchtlichen Reaktionen auf den § 12 Abs. 3 Satz 1 ThürLadÖffG, die 

u. a. in der mehrfachen Befassung des Thüringer Landtags mit Gesetzesänderungs

anträgen, Kleinen Anfragen, Mündlichen Anfragen, Petitionen, Verfassungsbe

schwerden sowohl beim Bundesverfassungsgericht als auch beim Thüringer Verfas

sungsgericht, zahlreichen Schreiben von Verbänden, Kammern, Händlern, Betriebs

räten und Einzelpersonen, behördlichen Anordnungen und mehr zum Ausdruck 

kommen, werden die folgenden Ausführungen wegen ihrer Maßgeblichkeit dem Be

richt über die Auswirkungen des ThürLadÖffG vorangestellt. 
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3 2 1 b i e g e n 

OieVerpflichtung zur Freistellung des Beschäftigten an zwei Samstagen imMonat 

garantiert dem Verkaufspersonal im Zusammenhang mit dem sonntäglichen Be

schäftigungsverbot regelmäßige arbeitsfreie Wochenenden,wie sie für die Mehrzahl 

der Arbeitnehmerschaft üblich sind. Beschäftigte im Einzelhandel sollen die Möglich

keit haben,wenigstens an zwei Samstagen im Monat für die Familie da zu sein.Oie-

se Maßnahme greift sowohl gesundheitliche als soziale Aspekte auf. 

Ergebnisse derArbeitszeitforschung zeigen, dass füre ine Beurteilung derAuswir-

kung der Arbeitszeitgestaltung neben der Arbeitszeit auch die definierte Erholungs-

zeit zu betrachten ist Arbeitsfreie Wochenenden mit zwei zusammenhängenden 

freienTagen nehmen in der Regel positivenEinfluss auf die Regeneration derAr -

beitskraft Es werden hierbei deutlichere Effekte erreicht ais nur bei einem arbeits 

f re ienTag Oas regelmäßigearbeitsfreie Wochenende stel l teinen wichtigen Aus-

gleich zu den gestiegenen Arbeitsbelastungen im Einzelhandel dar,wie sie von den 

Arbeitnehmervertretungen beschrieben wurden 

Oie Regelung ermöglicht den Beschäftigten aber auch planbare Familienfreizeit und 

gibt Gelegenheit ,amgesel lschaft l ichenLebentei lzunehmenund sich ehrenamtlich 

zu engagieren. Ein zusammenhängend freies Wochenende kommt insbesondere 

Familien zugute und kann zur besserenVereinbarung von Familie und Beruf beitra

gen.Oer Gesetzgeber hat hier nicht nur von der besseren Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf geredet, sondern ist dem Anliegen ganz konkret gefolgt 

Oabei wurde berücksichtigt, dass die tarifliche Regelung zur Fünf-Tage-Arbeitswoche 

im Einzelhandel nicht alle Beschäftigten erfasst Von der Schutzvorschrift so 

soweit möglich alleBeschäftigten profitieren Oiese Maßnahme soll zur Steigerung 

der Attraktivität einer Beschäftigung im Handel beitragen Im Einzelhande 

Mütter beschäftigt, f ü rd ie die Samstagsregelung besondersfamilien und kinder 

freundlich ist 

Oie Regelung gilt arbeitnehmerbezogen und berührtdarüber hinaus dieLadenöff-

nungszeiten von Verkaufsstellen an Samstagen nicht 

Aufgrund derbekanntenAbhängigkei tderArbei tnehmer in Verkaufsstellen wurde 

eine ,,Kannvorschrift^, die lediglich vorsieht, dass Arbeitnehmer eine Freistel^ 

Samstag verlangen können, hier nicht als zielführend bewertet Oie Maßnahme soll 

verpflichtend gelten 

Oer Gesetzgeber war sich bewusst, dass mit dieser Maßnahme in unternehmerische 

Belange eingegriffen wird. Es existieren in Abhängigkeit von der Betriebsgröße oder 

für bestimmte Beschäftigungsgruppen Zwänge, die durch Ausnahmeregelungen ab 



^ 

gefedert werden müssen Oaher hat der Gesetzgeber mit ^ 12 Abs 3 Satz 2 

ThürLadÖffG eine Aosnahmeregeiong vorgesehen. 

Aos anderen Ländern ond von Seiten der m 

gegeben, inwieweit die Bestimmong aooh beispielhaft für andere Länder sein könnte. 

OiegrondsätziiohenZieisteiiongenwiebessereVereinbarkeitvonBerof ond Familie 

sowie Maßnahmen zor EntlastongderArbeitnehmerinnenond Arbeitnehmer erfor-

dern künftig aber vor aiiem Kon 
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3 2 2 A ^ 8 g e 0 0 n d ^ ^ 

Am 9. Januar2012gingimThüringerMinister iumfürSoziales, Familie und Gesund-

beit (TMSFG) eine erste m ü n d i g e Information ein, dass der Handeisverband 

Oeutschland HOEbeimBundesminister ium fürArbeit undSozialeszumThür inger 

Ladenöffnungsgesetz angefragt und um Bewertung gebeten hat,ob der Landesge

setzgeber überhaupt berechtigt wäre,die oben genannte Regelung zu erlassen. 

Oer Handelsverband Oeutschland HOE und derHandelsverbandThüringen Oer 

Einzelhandel e .V .haben sich dann zu dieser Frage mit einem gemeinsamen Schrei-

ben vom 13 Januar 2012 an die damalige Bundesministerin Or Ursula von der 

Le^en gewandt. In diesem Schreiben wurden Bedenken geäußert, dass die imThür-

LadÖffG getroffene Arbeitszeitregelung nicht von der Gesetzgebungskompetenz der 

Länder zum Ladenschlussrecht gedeckt sein könnte und einenEingriff in das Ar 

beitszeitreobt des Bundes darstellen würde 

Auob wurde bereits kurz naob Inkrafttreten der Gesetzesänderung am 31 Oezember 

2011 vonse i ten der GOUFrakt ion, einzelner Handelsunternebmen, desHandels 

verbandesTbüringene V , der Industrie und Handelskammern, der Handwerks 

kammern sowie weiterer Wirtschaftsverbände eine Ausnahmeregelung eingefordert. 

Verschiedene Handelsunternehmen und mehrere Verbände wie der Landesverband 

GartenbauThür ingene.V.haben sich in ihren Schreiben für eine Aufhebung oder 

zumindest Lockerung der Bestimmung d e s ^ 1 2 Abs .3Satz1ThürLadÖf fG ausge

sprochen. 

Auch im Rahmen der Anhörung d e s T M S F G mit Schreiben vom 2 .Ma i 2012zu dem 

Entwurf einerAusnahmeverordnung wurde vonWirtschaftsseite ein dringender Be-

darfaneinerAusnabmeregelung umfassend beschrieben 

Anfragen erreichten d a s T M S F G aber auch von Seiten der Betriebsräte und der Ge

werkschaft ver.di zur Auslegung und Anwendung der Samstagsarbeitsbeschränkung. 

Oie Betriebsräte h a b e n s i c h f ü r d a s Festhalten an den zwei beschäftigungsfreien 

Samstagen im Monat für Arbeitnehmer in Verkaufsstellen g e m ä ß ^ 1 2 A b s . 3 S a t z 1 

ThürLadÖffG ausgesprochen Kritisiert wurde das Fehlen der Büß 

Verstoß gegen diese Vorschrift 

Nach dem mit Beschluss des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom14. Januar 

2015 (Az 1 BvR 931/12) zur Verfassungsbeschwerde g e g e n ^ 1 2 A b s . 3 S a t z 1 

ThürLadÖffG die gesetzliche Bestimmung zur Beschränkung der Arbeit in Verkaufs 

stellen an Samstagen als verfassungsgemäß bestätigt wurde, haben aktuell die Fra 



^ 

gen zu rAus legungder Bestimmung zur Beschränkung der Samstagsarheit zuge

nommen.Zu einem Fragenkatalog des Handelsverhands hat d a s T M A S G F F k l ^ 

stellt,dass die Norm der Verwaltung weder einen Ermessens-noch einenBeurtei-

i u n g s s p i e i r a u m e i n ^ ^ 

geltendes Besohäftigungsverhot ohne jeden Auslegungsspielraum, da eine Reohts-

Verordnung mit Ausnahmeregelungen n a o h ^ 1 2 A h s . 3 S a t z 2 T h ü r L a d Ö t f G h i s h 

nioht erlassen wurde 



^ 

3 2 3 ^ o ^ o o g ^ 

Oer Gesetzgeber ist bereits selbst davon aosgegangen, dass Aosnahmen von der 

Beschäftigongsbeschränkong an Samstagen erforderlich sind. 

Am 2. Febroar2012hatdasTMSFGmi tVer t re te rn des Handelsverbandes, der IHK 

Erfort ond der IHK Gera sowie dem OGB Thöringen ein erstes Gespräch zor Sondie-

rong von Möglichkeiten zor Klärong von Problemen geföhr t .Am15. Febroar2012 

worden die Gespräche mit den o.g.Einrichtongen sowie mit Vertretern der Gewerk-

schalt ver.di, der Handwerkskammer Erfort ond dem Landesverband Groß 

/Außenhandel ond OienstleistongenThöringen e . V . fortgesetzt Oie Vertreferder 

Arbeitgeber ond Unternehmensorganisationen schätzten bezöglich derAosgestal 

tong von Aosnahmeregelongen ein, dass das Festhalten an mindestens einem ar

beitsfreien Samstag för eine Kompromisslösong dorch Rechtsverordnong akzeptiert 

werden könnte. Aoch worde alternativ zo der Samstagsfreistellong eine Freistellong 

ane inemanderen Werktag der Woche för omsetzbar gehalten Ver di lehnte eine 

„Aoshöhlong^ der Schotzbestimmong ab. Sehr zahlreich wandten sich aoch Betriebs

räte von Handelseinrichtongen aos ganzThöringen an d a s T M S F G ond setzten sich 

för eine Beibehaltong der Samstagsfreistellongsregelong ein Oie Aoslotong zor Aos 

gestaltong einer Rechtsverordnongnach^12Abs.3Satz2ThörLadGffG worde on

ter weitgehender Beröcksichtigong der onterschiedlichen Positionen fortgesetzt.Ver-

schiedene mögliche Aosnahmeregelongen worden mi tden Verbänden, Kammern 

ond Gewerkschaften erörtert OieVerbesserongderVereinbarkei tvon Familie ond 

Berof als Schotzziel der Neoregelong worde dabei weiter verfolgt. Es worde in Folge 

vomTMSFGeinVerordnongsver fahren eingeleitet. OieVorschläge der Interessen 

Vertreter worden soweit erforderlich ond onter Beibehaltong der Zielsetzong, die Ver

einbarkeit von Berof ond Familie zo verbessern,aofgegriffen. 

Nach erfolgtem Anhörongsverfahren hat das T M S F G als das för das Ladenöffnongs-

recht zoständigeMinisteriom gemäß E r m ä c h t i g o n g d e s ^ 1 2 A b s 3 S a t z 2 T h ö r L a d 

G f f G d e n V e r o r d n o n g s e n t w o r f , , T ^ / ^ e ^ ^ o ^ 

z ^ ^ / ^ c / ^ ä ^ / ^ ^ ^ 

fertig gestellt ond demThöringer Landtag mit dem Antrag aof Herstellong des Ein-

Vernehmens mit dem zoständigenAosschoss för Soziales, Familie ond Gesondheit 

(AfSFG)zogeleitet.Zo dem Verordnongsentworf als Vorlage 5/2668 worde mehrfach 

ImAfSFGdesThöringer Landtags beraten. 



^ 

3 2 ^ Laodtagsbefasso^gen 

Nebeoden B e l o g e n i ndem Landtagsaussohuss für Soziales, Familie und Ge 

sundhei tzumVerordnungsentwurfdesTMSFG hat es im Jahr 2012 zahlreiche Be-

fassungen des Thüringer Landtags mit der Bestimmungen naoh ^ 12 

Abs. ^ThürLadÖffG gegeben, zumeist a 

siehe A ^ a ^ ^ ) . 

Oie Entscheidung über die beantragte Herstellung des Einvernehmens zu dem Ver

ordnungsentwurf war im A fSFG mehrmals vertagt worden.Auch für die Sitzung An-

fang Oezember2012warsignal is iertworden,dassdas Einvernehmen nicht zustande 

kommen würde Grund dafür waren die untersohiedliohen Auffassungen der Aus 

sohussmitglieder und die Ablehnung durch die GOLI-Fraktion. Auf Kompromissvor

schläge ist die GOO-Fraktion nicht eingegangen. Oie damals für den Arbeitsschutz 

zuständige IVlinisterin HeikeTauber tzog daher denVerordnungsentwurf am 6. Oe-

zember 2012 zurück, auoh um das Ergebnis im Verfahren der Verfassungsbe

schwerde einer IVIöbelhausbetreiberingegen^12Abs.3ThürLadGffG beim BVerfG 

abzuwarten 
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3.2.5 Verfassungsbeschwerden beim BVerfG und ThürVerfGH 

1. Der Vorsitzende des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichtes (BVerfG) 

hat mit Schreiben vom 1. August 2012 der Thüringer Landesregierung und dem 

Thüringer Landtag die Verfassungsbeschwerde einer Möbelhaus GmbH & Co. 

KG gegen § 12 Abs. 3 ThürLadÖffG (Az. 1 BvR 931/12) übersandt. 

2. Zwei weitere Möbelhausbetreiberinnen haben mit Beschwerdeschrift vom 

20. Dezember 2012 Verfassungsbeschwerde (Az. VerfGH 28/12) beim Thüringer 

Verfassungsgerichtshof (ThürVerfGH) erhoben. 

3. Die Fraktion der FDP im Thüringer Landtag hat im April 2013 beim ThürVerfGH 

einen Antrag auf Durchführung eines abstrakten Normenkontrollverfahrens (Az. 

VerfGH 15/13) in Bezug auf Artikel 1 Nr. 6 des Ersten Gesetzes zur Änderung 

des Thüringer Ladenöffnungsgesetzes vom 21. Dezember 2011 (GVBI. S. 540) 

gestellt. 

Zu 1.: 

Mit dem Beschluss des BVerfG vom 14. Januar 2015 zur Verfassungsbeschwerde 

gegen § 12 Abs. 3 ThürLadÖffG wurde die gesetzliche Bestimmung zur Beschrän

kung der Arbeit in Verkaufsstellen an Samstagen mit folgenden Leitsätzen als ver

fassungsgemäß bestätigt: 

„1. Eine landesrechtliche Begrenzung der Samstagsarbeit in Verkaufsstellen ist dem 

Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG zuzuordnen. Die Kompetenz für das Recht des Laden

schlusses in Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG erstreckt sich nicht auf arbeitszeitrechtliche 

Regelungen. 

2. Der Bund hat von seiner konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz für Regelun

gen zur Arbeitszeit in Verkaufsstellen an Samstagen bisher nicht erschöpfend im 

Sinne des Art. 72 Abs. 1 GG Gebrauch gemacht." 

Zu 2.: 

Es wird davon ausgegangen, dass der Thüringer Verfassungsgerichtshof mit Verweis 

auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 14. Januar 2015 das 

Verfahren einstellt. 

Zu 3.: 

Mit Beschluss vom 29. April 2015 hat der ThürVerfGH das Verfahren eingestellt, 

nachdem der Antrag mit Schreiben vom 29. September 2014 zurückgenommen wor

den war. 
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4. Gesetzentwürfe zur Änderung des ThürLadÖffG 

In der Drucksache 5/4668 hatte die FDP-Fraktion einen Gesetzentwurf zur Neurege

lung des § 12 Abs. 3 ThürLadÖffG in den Landtag eingebracht. Die Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN legte dazu als Änderungsantrag einen eigenen Gesetzentwurf 

vor, mit dem die Ladenöffnungszeiten von montags bis samstags auf 6.00 Uhr bis 

22.00 Uhr begrenzt, der Verkauf in Kurorten sowie Ausflugs-, Erholungs- und Wall

fahrtsorten nach § 8 ThürLadÖffG auf 40 Sonn- und Feiertage im Jahr begrenzt, der 

Verkauf bestimmter Waren an Sonn- und Feiertagen nach § 9 ThürLadÖffG auf 7.00 

Uhr bis 14.00 Uhr festgelegt, die Regelung zur Freigabe verkaufsoffener Sonntage 

nach § 10 ThürLadÖffG stark eingeschränkt und die Beschränkung der Samstagsar

beit nach § 12 Abs. 3 ThürLadÖffG geändert werden sollte. Diese Gesetzentwürfe 

wurden in der Plenarsitzung am 20. September 2012 in zweiter Beratung abgelehnt. 

Der Antrag der Fraktion der FDP auf Änderung des § 12 Abs. 3 ThürLadÖffG als 

„Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Ladenöffnungsgesetzes (ThürLad

ÖffG)" (Drs. 5/5250) wurde vom Thüringer Landtag in der Plenarsitzung am 14. Feb

ruar 2013 abgelehnt. 



^ 

^ V ^ ^ ^ e r 8 e 8 ^ m ^ ^ e o 

51 Obe^aohongderArbeitssohotzbestim 

Aos d e m ^ 2 L V m . d e m Verzeichnis III derAnlagederThör ingerVerordnong zor 

Regelong von Zoständigkeiten aof dem Gebiet des Arbeitsschotzes(ThörASZoStVG) 

ergeben sich die för denVol lzog der BestimmongendesThörLadGffGverantwortli-

oben Behörden Oie Oberwachong der Arbeitsschotzbestimmongen gemäß ^ 12 

ThörLadGffG obliegt demnach dem Thöringer Landesamt för Verbraocherschotz 

(TLV),das nach^5ThörASZoStVG gleichzeitig Eachaofsichtsbehörde för A n g e ^ 

genheiten des öbertragenen Wirkungskreises nach dieser Verordnung 

Von 2012 bis 2014 hat d a s T L V n o r in einem geringen Omfang Kontrollen dorchge

föhrt, insbesondere worde Anzeigen ond Beschwerden nachgegangen.Im Jahr 2013 

haben fönf Kontrollen stattgefonden, in deren Ergebnis keine behördlichen Maßnah

men erforderlich waren.In der Regel standen Beratongen,Belehrongen ond die Aos-

fert igongvonBesichtigongsschreibenimVordergrond. Seit Ende 2014 mosste das 

TLVmehrere Anordnongen zom Vollzog der B e s t i m m o n g e n n a c h ^ 1 2 A b s . 3 S a t z 1 

ThörLadGffG erlassen. Oa diese Bestimmong nicht boßgeldbewehrt ist, bleibt hier als 

behördliche IVIaßnahme nor die Anordnong, om die gesetzlichen Bestimmungen 

dorchzosetzen ond den Arbeitnehmern in den betroffenen Verkaofsstel lenzo den 

ihnen zostehenden zwei arbeitsfreien Samstagen im IVIonat zo verhelfen 

Zo bereits erlassenen Anordnongen laofen mehrere Widersprochsverfahren. Ein Lin

ternehmen hat gegen die Anordnong der so fo r t igenVo l l z iehongnach^30 A b s . 2 

Verwaltongsgerichtsordnong(VwGG) einen Antrag g e m ä ß ^ 3 0 Abs. 5 V w G G g e -

ste l l t .VomVerwal tongsger ichtGerawordemitBeschlossvom 10 .Jo l i 2015d ie An

ordnong der sofortigenVollziehongaofgehoben. In weiteren Fällen sind Anordnon

gen in Vorbereitong. 

O a s T L V h a t aof die Zonahme von Beschwerden ond Anfragen z o d e n ^ 1 2 A b s . 3 

ThörLadGffG hingewiesen. Es gebe demnach o.a.AbgrenzongsproblemezoArbei t-

nehmern, die zwar bei dem gleichen Linternehmen beschäftigt, aber nicht in der Ver 

kaofsstelle als Verkäofer tätig s ind.Oas trifft o .a .ao f Mischbetriebe zo, in denen ne

ben einer Verkaofsstel lez. B aocheineGaststät te ine inerEinr ichtong betrieben 

wird.OerZeitantei l fördieBeratongzomThörLadGffG hat sich för dasTLVerhebl ich 

erhöht. ln den Nachfragen spiegelt sich wider,dass die R e g e l o n g d e s ^ 1 2 A b s . 3 

SatzIThörLadGffGöberwiegend aof wenig Akzeptanz stößt ond bisher bei Weitem 

nicht dorchgängigomgesetzt ist. OasTLVschätzt die Bestimmong för die Rra^is als 

zoonfle^ibelein. 



^ 

5 2 A ^ ^ ä t e o d e r L a o d ^ s e o n ^ 
oeoWi^oogs^e i s 

5 2 1 Obe^aohoogderLadeoöffooogszeiteo 

N a o b ^ 2 i . V m . 0 b e r s i o b t iii i f d .N r .4 .7 .1de rAo iage der TbörASZoStVG siod die 

oberen Gewerbebebördeo zostäodig fö rd ie Oberwaoboog der Bestimmoogeo zo 

deo Ladeoöffooogszeiteo. Zor Befragoog des T M A S G F F babeo Landkreise ood 

kreisfreien Städte ais ootere Gewerbebebördeo sowie ootere Gewerbebebördeo 

kreisaogeböriger Städte Steiioog geoommeo. Röokmeidoogeo k a m e o a o s 1 3 Laod-

kreiseo ood seobskreisfreieoStädteo sowie aobtootereo Gewerbebebördeo kreis-

aogeböriger Städte Oie Bestimmoogeo zo deo aiigemeioeo Ladeoötfooogszeiteo 

werdeo ais positiv gewertet 

Kootroiieo zor Eiobaitoog der aiigemeioeo Ladeoötfooogszeiteowordeoöberwiegeod 

ooraosbesoodereoAoiässeo,z.B.beiAozeigeozomögi iobeoVerstößeobzw.Be-

sobwerdeo oder aiieofaiisstiobprobeoweisedorobgeföbrt.ioEiozeifäiieo worde iedig-

i iobkootroi i iert ,obdiebetreffeodeoiobaberibrerFf i iobtzomsiobtbareoFi ioweisaof 

die Gf fooogsze i teoaoSooo-ood Feiertageooaobgekommeo siod. Mit Verweis aof 

Fersooaimaogei ood die weoigeo Probleme bei der Omsetzoog der Ladeosobioss-

vorsobrifteofiodeooaobMitteiloogioeiozeloeoLaodkreiseobzw.kreisfreieoStädteo 

keioeKootrolleo statt. 

Oas LaodratsamtLaodkreis Weimarer Laodberiobteteimmerbio voo 63 Kootrolleo im 

Jabr2012,67Koot ro l leo imJabr2013ood74Koot ro l leo imJabr2014. 

Es wordeo bis aof weoigeEiozeifäiiekeioe Verstöße festgestellt, weiobebebördiiobe 

Maßoabmeoerforderteo. Oas LaodratsamtSaalfeld-Rodolstadt verweist aof Kootro4 

leo aos Aolass voo zwei Aozeigeo. Im Ergebois worde eio Boßgeldverfabreo eioge-

leitet. Im aodereo Fall erfolgte eioe Belebroog des Verkaofsstelleoiobabers mit positi

vem Ergebois. Oas Laodratsamt Greiz gab ao, dass io deo Jabreo 2012 bis 2014 

iosgesamtzebo Kootrolleodorobgeföbrtwordeo, b e i d e o e o i m Ergebo iske ioebe 

bördiiobeo Maßoabmeo erforderiiob wordeo Aoob die ootereo Gewerbebebördeo 

kreisaogeböriger Städte babeo Kootrolleo io ootersobiediiobem Omfaog dorobge 

föbrt.Vereiozelt sabeo die ootereo Gewerbebebördeo die Zostäodigkeit för deo Voll

zog irrtömliob bei deo Laodkreiseo. 

Ober die meisteoBoßgeldverfabreoberiobtete das Grdooogsamt der Stadt Jeoa: im 

Jabr 2012 wordeoföof, im Jabr 2013 wordeo 16 ood im Jabr 2014 worde e ioBoß-

geldverfabreoeiogeleitet. 
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ZoeiozeioeoAosiegoogs-ood Voiizogsfrageo worde Kiäroogsbedarfgesebeo.Oazo 

erfoigte im Oktober 2015bereits eioe erste Beratoog der Tbör iogerArbei tssobo^ 

bördeomitdemTböriogerLaodesverwaitoogsamt,io der abgestimmt worde,wie die 

ootereo Gewerbebebördeo köoftig besser berateo ood ioformiert werdeo köooeo. Oie 

voo deo L a n d k r e i s e n 

feo zom eioeo die Greozeo der ZoiässigkeiteioesVerkaofs voo WareoaoKoodeo 

sogeoaooterMisobbetr iebewie,,8äokerei-Gafes^ioeioemaodereoEai igiogesom 

die Frage, ob eioEriseorgesobäftioeioemEiokaofsoeoter am Soootagseioe Oieost

leistoogeo aobieteodarf,weoo aos besooderemAoiass eioe Freigabe g e m ä ß ^ l O 

Abs 3 TbörLadÖffG erfolgt ist Oaröber bioaos gibt es Oosioberbeiteo, wie die 

PeobtslagebeiMisobbetriebeozobeortei^ 

bietero. Es worde aogefragt: „Bis zowelobemVerbältoiszwisobeoOieostleistoog ood 

Eiozelbaodel i s te ioe Ladeoöffooog aos Aolass eioes verkaofsoffeoeo Soootages 

zolässig^EioeTreoooog ist gegeoöberdeoKoodeo oiobt problemlos zoreobtferti-

geoB 

Oer Vorsoblag des Ordooogsamtes der Stadt Jeoa,bei eioer Äoderoog desTbörLad-

ÖffG eioe Klarstelloog zom zolässigeoZobebörverkaofaoBesoober voo Veraostal^ 

toogeo, wie sie io der Praxis öbliob siod ood voo der Koodsobaft erwartet werdeo, zo 

beröoksiobtigeo,wird ooterAbsoboitt 12dargesteiit ood aofgegritfeo 
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5.2.2 Erlass von Rechtsverordnungen 

Mit § 8 Abs. 2 sowie § 10 Abs. 3 ThürLadÖffG werden die Landkreise und kreisfreien 

Städte im übertragenen Wirkungskreis ermächtigt, im Rahmen der definierten Vo

raussetzungen durch Rechtsverordnung von den gesetzlich eingeräumten Ausnah

metatbeständen Gebrauch zu machen. Mit der Befragung des T M A S G F F wurden die 

Landkreise und kreisfreien Städte gebeten, über die Inanspruchnahme der Ermächti

gungsgrundlagen zu informieren. 

Übereinstimmend wurde über positive Erfahrungen berichtet. Mit der Gesetzesände

rung Ende 2011 verfügen die Landkreise und kreisfreien Städte jetzt über mehr 

Spielraum für ihre Entscheidungen zum Erlass von Rechtsverordnungen. Besonders 

wurde die Möglichkeit zur wahlweisen Freigabe des ersten oder zweiten Advents

sonntags gemäß § 10 Abs. 3 ThürLadÖffG und zur ortsteilbezogenen Freigabe ge-

lobt. 

5.2.2.1 Rechtsverordnungen gemäß § 8 Abs. 2 ThürLadÖffG 

„Die Landkreise und kreisfreien Städte bestimmen im übertragenen Wirkungs

kreis durch Rechtsverordnung, unter welchen Voraussetzungen und Bedingungen 

Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen geöffnet sein dürfen und welche Orte Wall-

fahrts- oder Ausflugsorte im Sinne des Absatzes 1 sind. Die Bestimmung von Wall

fahrtsorten erfolgt im Einvernehmen mit den öffentlich-rechtlichen Religionsgemein

schaften. " 

Nach Rückinformation der Landkreise und kreisfreien Städte wurden seit 2012 insge

samt nur zwei Rechtsverordnungen gemäß § 8 Abs. 2 ThürLadÖffG erlassen. Mehre

re Landkreise haben mitgeteilt, dass die Möglichkeit der Inanspruchnahme zusätzli

cher Öffnungszeiten bzw. die Zahl der Anzeigen, dass von der Privilegierung nach 

§ 8 Abs. 1 ThürLadÖffG Gebrauch gemacht wird, zurückgegangen ist. 

Lediglich ein Vorschlag zur Erweiterung des definierten Warensortiments um »Textili

en und Sportbekleidung11 sowie der Vorschlag zum Verzicht auf die Vorgabe der „zu

sammenhängenden11 Stunden in §§ 8 und 9 ThürLadÖffG, um sich flexibler auf Kun

den einstellen zu können, wurden dem T M A S G F F vorgetragen. 
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5.2.2.2 Rechtsverordnungen gemäß § 10 Abs. 3 ThürLadÖffG 

„(1) An jährlich höchstens vier Sonn- und Feiertagen dürfen Verkaufsstellen aus be

sonderem Anlass für die Dauer von bis zu sechs zusammenhängenden Stunden in 

derzeit von 11 bis 20 Uhr geöffnet sein. 

(2) Der Karfreitag, die Adventsonntage und die übrigen Sonn- und Feiertage im De

zember dürfen mit Ausnahme wahlweise des ersten oder zweiten Adventsonntags 

nicht freigegeben werden. 

(3) Diese Öffnungstage werden durch die Landkreise und die kreisfreien Städte 

im übertragenen Wirkungskreis durch Rechtsverordnung freigegeben. 

(4) Unter Berücksichtigung der Ziele des § 1 können die Öffnungstage für die kreis

angehörigen Gemeinden sowie die Ortsteile der kreisfreien Städte unterschiedlich 

sein. Für Ortsteile kreisangehöriger Gemeinden kann aus besonderem Anlass die 

Freigabe unterschiedlicher Öffnungstage erfolgen. Ortsteile werden nach § 4 Abs. 2 

der TMr/nger Kommuna/ordnung besf/mmf." 

Von der Ermächtigung zur Freigabe verkaufsoffener Sonn- und Feiertage wird weit

gehend Gebrauch gemacht und dabei ortsteilbezogene Ausnahmen zugelassen 

(siehe Beispiele als Anhang 4. 1 - Stadt Erfurt und Anhang 4.2- Stadt Jena). Durch 

die Freigabe verkaufsoffener Sonn- und Feiertage für einzelne Ortsteile zu unter

schiedlichen Terminen bei Ausnutzung der maximal zulässigen vier Sonn- bzw. Fei

ertage hat die Sonn- und Feiertagsöffnung in Thüringen zugenommen. 

Die Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs „aus besonderem Anlass" wurde 

gleich mehrfach thematisiert und gefordert, auf diese Tatbestandvoraussetzung zu 

verzichten. Dies begründet die Ordnungsbehörde der Stadt Jena z. B. wie folgt: 

„Seit der Änderung der Rechtsgrundlage von Bundesrecht in Landesrecht und der 

damit verbundenen Änderung von ,aus Anlass von Märkten, Messen oder ähnlichen 

Veranstaltungen' in ,aus besonderem Anlass' nach dem ThürLadÖffG werden durch 

die Einkaufszentren lapidare besondere' Anlässe kreiert mit dem Ziel der Sonntags

öffnung. Damit werden dem Einzelhandel unnötige Zwänge auferlegt,Alibi'-Anlässe 

zu konstruieren. Ein ernsthaftes Interesse an einer Sonntagsöffnung an gichtigen' 

besonderen Anlässen (2. August Jenaer Altstadtfest) besteht nach unserer Kenntnis 

zumindest seitens der Einkaufszentren nicht. Die Kundschaft würde die Zeit bei dem 

besonderen Anlass verbringen und nicht im Einkaufszentrum, so dass dies wirt

schaftlich nicht von Interesse ist. Zur Vereinfachung für die Wirtschaft und für die 

Vollzugsbehörden wäre es deshalb wünschenswert, die Wörter ,aus besonderem 

Anlass' aus §10 Absatz 1 ThürLadÖffG zu streichen." 



^ 

Oster fe ier tage,Ff ingst fe ie^ 

beverka^fsotfener Sonn-bzw. Feiertage mitgen^tzt, weil an d iesenTagen bäofig 

zomTei l in langerTradition Feste oder Märkte veranstaltet werden,die als besonde

rer Anlass genotzt werden. 

Oie Regelung zur möglioben Freigabe wahlweise d e s l . o d e r 2.Advents wird d^rob 

die Gemeinden angenommen. Ouroh Abstimmung der Gewerbetreibenden Inden 

einzelnen Grten würden aooh kleine Läden von diesen zusätzlichen Öffnungszeiten 

profitieren. Nachfragen zur Erweiterung der Möglichkeit kämen aus G e ^ ^ 

ihren Weihnachtsmarkt erst am dritten Adventssonntag durchführen. 



^ 

5 2 3 A u s o ^ h m e b e w ^ 

OieVoraussetzungenfürdie Bewilligung einerbefristeten Ausnahme,wenn dies im 

öffentlichen Interesse dringend notwendig wird, sind sehr eng auszulegen. Aufgrund 

der weitgehenden werktäglichen Ladenöffnungszeiten wurden in der Vergangenheit 

Ausnahmen zur ausnahmsweisen Öffnung vonVerkaufsstellen an Sonn-und Eeier-

tagen bei besonders herausragenden Anlässen von weit überdie Landesgrenzen 

hinausgehender Bedeutung zugelassen. Ein Beispiel war die Ausnahmebewilligung 

d e s T M S E G i m J a h r 1 9 9 9 a u s A n l a s s d e s Europäischen Kulturstadt^ahres in Weima^^ 

Orientiert man sich an der Rechtsprechung, kommen Ausnahmen im dringenden öf

fentlichen Interesse beispielsweise bei Versorgungsnotständen,nicht aber allein aus 

wirtschaftlichen Gründen oderzurS icherung von Arbeitsplätzen infrage Oement-

sprechend kommen Bewilligungen nach^11Abs .1und2ThürLadÖf fG nur im abso-

luten Ausnahmefall in Betracht 

OemTMASGEEIiegtal lerd ingseine Information über die Ausnahme des Landkreises 

Schmalkalden-Meiningen aus Anlass der Landesgartenschau 2015fürVerkaufsstel-

lender Stadt Schmalkalden vor OerLandkreisSömmerda hat berichtet, d a s s i m 

Einzelfall verkaufsoffene E e i e r ^ 

Angesichts der erforderlichen sehr engen Auslegung, der infrage kommenden wen! 

gen Einzelfälle und mit dem Ziel des einheitlichenVollzugs kommt dieVerlagerung 

derZuständigke i tvonden Landkreisen und kreisfreien Städten auf dasThüringer 

Landesverwaltungsamt in Betracht Oas Landesverwaltungsamt ist bereits^etzt in 

den Eällen zuständig, in denen landkreisübergreifende Ausnahmen erforderlich wer 

den. 
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^ E ^ 9 ^ ^ 8 ^ ^ ^ v ^ ^ e r e 8 8 e ^ 
^ ^ G e w e ^ 8 ^ 8 ^ 0 

Oie Obersiobt überdie Steiiungnabmen sind ais A ^ a n g 5 z u s a m m e n g e f a s s t darge

stellt. 

Oer Handelsverband bat zum Einzelhandelsumsatz Angaben des Statistisoben Lan

desamtes und einen Gbart des HOE zusammengestellt und seiner Stellungnahme als 

Anlage beigefügt, die als A^an^5übe rnommen wurden. 

^1 ^ i f i ^ 

Oie Hauptkritikpunkte konzentrieren sioh auf drei Sachverhalte: 

^ Bestimmung zur Beschränkung der Beschäftigung an Samstagen n a o h ^ 1 2 

Abs.3Satz1ThürLadÖffG, 

D Zunahme derArbeitsverdichtung und derArbeitsbelastungen, wobei die Er

weiterung der Ladenöffnungszeiten mit dem Anstieg von atopischen Arbeits-

zelten als eine Ursache angesehen wird, 

^ Ausweitung des Verkaufs an Sonn-und Feiertagen vor allem durch die nun

mehr eingeräumte Möglichkeit einer ortsteilbezogenen Freigäbe. 

Oaneben wurde vom Landesinnungsverband für dasThüringer Bäckerhandwerk ge-

fordert,eine Lösung für Verkaufsstellen von Bäcker-undKonditorwaren mit einem 

angeschlossen Gafe zu finden, damit auf entsprechendeKundenwünsche zum Er 

werb von Bäcker-und Konditorwaren zu den Öffnungszeiten des Gafes reagiert wer

den kann. Mit Schreiben vom 31. Juli 2015 an dieThüringer Staatskanzlei hat der 

Landesinnungsverband für dasThüringerBäckerhandwerkdafürappel l iert , für Bä

ckereien mit angeschlossener Kaffeegastronomie, Kaffeehäuserund Kaffees^ unter 

Beachtung der veränderten Bedürfnisse der Kunden naobfrisoben Backwarenfür 

den Außerhausverkauf über den ak tue l len^9Abs .1ThürLadGf fG hinaus eine Lö-

sung zu finden 
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^ 2 Ros ine Erfahrooge^ 

Aus den Rückäußerungen insbesondere der Landkreise und kreisfreienStädteist 

darauf zu schließen, dass sich die im Jahr 2006 beschlossenen Bestimmungen ge

mäß ThürLadÖffG insgesamt bewährt haben.Zu der Ausgestaltung der Ausnahmen 

zum ausnahmsweisen Verkauf an Sonn-und Feiertagen gemäß ^ ^ 5 b i s 9 T h ü r L a d -

ÖffG sind nur einzelne Hinweise eingegangen. Oie bestehenden Ausnahmen dürften 

daher ais ausreichend betrachtet werden 



^ 

^ A^LielleÄoderoogsvorsohiläge 

Oie konkreten Änderongsvorschläge, die aofgrond der Befragong dorch d a s T M A S -

GEE von Seiten der Interessenverbänden, Kammern, Gewerkschaften ond Kirchen 

sowie Landkreisen 

gefügten Obersicht hervorgehoben worden. Oaher wird an dieser Stelle aof den An-

^an^5verwiesen. 

Soweit von ver.di gefordert worde, dass die Zahl der Sonntagseinsätze pro Arbeit

nehmer im Jahr begrenzt werden sollte,wird a o f ^ 1 2 Abs .2Sa tz2Thü rLadÖf fG 

hingewiesen, der die Beschäftigong des einzelnen Arbeitnehmers an jährlich höchs

tens 22 Sonn-ond Feiertagen erlaobt. 

Zom Vorschlag des Landesverbandes für Groß-/Aoßenhandel ond Oienstleistongen 

Thüringen e.V. ,dasThürLadGffG aof den Einzelhandel zo konkretisieren,wird klar

gestellt, dass m i t ^ 1 o n d 2 A b s . 1 T h ü r L a d G f f G eine hinreichende Abgrenzong des 

Geltongsbereiches erfolgt ist. 

Tooristische Zentren in Thüringen sollen naoh einem Vorschlag der GO^D 

Landtagsfra^on, über den am 21.Aogost 2015 in denMed ien berichtet worde, 

künftig ihre Geschäfte auch sonntags ö^nen können. Oiese Möglich 

generell gelten, sondern an Ereignisse wie das Luther^ahr 2017 oder das ^auhaus^ 

^ahr 201^ gebonden werden. Bisher sei die Sonntagsöffnongnor in Kor-ond Erho-

longsorten möglich. Bei der vorgeschlagenen Regelong könnten imLother^ahr bei

spielsweise Eisenach,Erfort oder Schmalkalden zo flexibleren Gffnongszeiten über-

gehen. OieserVorschlag ist kritisch zo bewerten. Eine VersorgongderToor istener-

seheint nioht gefährdet, ein dringendes öffentliches Interesse für Gern 

socher zom Lother^ahr erwarten, kann paoschal nicht angenommen werden. 
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^ ^ ^ ^ ^ ^ 8 h r 2 0 ^ 

Im Jahr 2015 bezogen sioh zwei Regionen o. a aof Bestimmungen des Laden 

schlossrechts: 

Ein Petent ^Pet^oo ^95/15^ begehrte,denTag der deotschen Einheit, den 3.Okto-

ber,a ls gesetzlichen Feiertag so aoszogestalten, dass „dleserTag frei Ist von der 

kommerziellen Verwendong ond. nioht mehr herabgewürdigt wird zo einem ver 

kaofsoffenenTagmltEvent-Oharakter^. Sofern der Oesetzgeber dem Anliegen des 

Fetenten Pechnong tragen will, mösste Im Thüringer Ladenöffnongsgesetzdorch 

Ergänzong d e s ^ 1 0 A b s . 2 e l n e Freigabe am 3.Oktober aosgeschlossen werden.In 

selnerStel longnahmeandenThürlngerLandtag schätzt das für das Feiertagsrecht 

zoständlgeThürlngerMInlsterlomfürlnneres ond Kommonales (TMIK) Im Namen der 

Landesreglerong ein, dass dleserTag einen eher kommonlkatlv-geselllgenOharakter 

gewonnen hat ,so dass von daher-sowel t er Im öffentlichen Raom gefeiert w i rd -

eine Öffnong der Läden nicht onangemessen oder sinnwidrig erscheint. 

Ein Petent ^Pet^on ^531/15^ hat sich dafür aosgesprochen, die Bestimmong des 

^ 1 2 A b s . 3 S a t z 1 T h ü r L a d Ö f f O , n a c h der Arbeitnehmer In Verkaofsstellen an zwei 

Samstagen Im Monat nicht beschäftigt werden dörfen,zo ändern Nach seinen Aos 

führongen sollte de r^12Abs .3ThürLadÖf fO so angepasst werden,dass es Arbelt-

nehmerlnnen ond Arbeitnehmern freisteht, ob sie an Samstagen arbeiten oder nicht 

Im Oesamtkontext der Aosföhrongen des Fetenten Ist aber davon aoszogehen, dass 

er die Bestimmong als zo starr bewertet ond das Fehlen jeglicher Abwelchongsmög-

llchkelt hinterfragt Seine Förderong nach Änderong der Bestimmong, dass Arbelt 

nehmer In Verkaofsstellen an zwei Samstagen Im Monat nicht beschäftigt werden 

dörfen, begründet der Petent zom einen mit der Benachtelllgong von Fersonengrop 

pen wie alleinerziehende Mottls, Angestellte mit pflegebedürftigen Angehön^^ 

gestellte mit gesondheltllchenElnschränkongen oder Stodenten, von denen er an-

nimmt, dass sie gerade ond möglichst an Gedern Samstag arbeiten möchten, well sie 

nor am Wochenende arbeiten können. Zom anderen beklagt er, dass die Pegelong 

zo einer Mehrbelastong für die Arbeitnehmerinnen ond Arbeitnehmer führt, die In den 

Verkaofsstellen am Samstag zom Einsatz kommen, well sie die Arbelt von den feb 

lenden Mitarbeiterinnen ond Mitarbeitern mitleisten müssten. In Folge der Pegelong 

wäreesaochzo Llmwandelong von Vollzelt-InTellzeltarbeltsplätzen gekommen.Oie 

Beschränkong der Samstagsarbelt beschreibt er als Entmöndlgong ond Schlechter 

stellong gegenüber anderen Arbeitnehmern 
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8. Entwicklungen bei den Beschäftigtenzahlen im Einzelhan
del 

Nach Angaben des Landesamtes für Statistik waren im Jahr 2013 im Thüringer Ein

zelhandel insgesamt 47.700 Beschäftigte tätig (siehe Anhang 7.1 c), davon 24.083 

Beschäftigte* in Teilzeit (50,5 %). Im Vergleich dazu waren nach den Angaben des 

Statistischen Bundesamts deutschlandweit im Jahr 2013 im Einzelhandel insgesamt 

3.333.857 Beschäftigte* (siehe Anhang 7.2), darunter 1.820.756 in Teilzeit 

(54,6 %) tätig. Als Erwerbstätige ohne Selbstständige und mithelfende Familienan

gehörige waren deutschlandweit 2.712.000 Beschäftigte* im Jahr 2006 und 

2.922.000 im Jahr 2012 (Steigerung um rund acht Prozent) tätig. 

Die Entwicklung der Zahl der Beschäftigten und der Teilzeitbeschäftigten im Thürin

ger Einzelhandel insgesamt ist in der folgenden Tabelle dargestellt, die nach Anga

ben des Landesamtes für Statistik die Jahren 2006 bzw. 2008, 2011 und 2013 abbil

det. 

Jahr Beschäftigte darunter Teilzeit

beschäftigte 

Teilzeitbeschäftigte 

in % 

2006 35.688 14.788 41,4 

2011 47.547 22.860 48,1 

2013 47.700 24.083 50,5 

Tabelle 1: Beschäftigte im Einzelhandel* insgesamt in Thüringen (Summe von Inha

bern, unentgeltlich mithelfenden Familienangehörigen und Angestellten) 

Jahr Arbeitnehmer/innen darunter Teilzeit

beschäftigte 

Teilzeitbeschäftigte 

in % 

2008 28.875 16.028 55,5 

2011 39.015 22.860 58,6 

2013 41.532 25.208 60,7 

Tabelle 2: nur sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Arbeitnehmer) im Einzel

handel* in Thüringen 

*ohne Handel mit Kfz 
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Oie Entwicklung der Beschäftigtenzahlen insgesamt verläuft in den einzelnen Bran

chen unterschiedlich. Im Einzelhandel mit Waren verschiedener Art beträgt z . B . i m 

Jahr 2013 der Anteil derTeilzeitbeschäftigten^3,7^^. In der Branche Internet und 

Versandhandel (nicht inVerkaufsräumen, nicht anVerkaufsständen oder auf Märk

ten) beträgt 2013der Anteil derTeilzeitbeschäftigten dagegen nur 2 5 , 5 ^ . 

Auch die Zunahme der Zahl der Beschäftigten im Zeitraum 2005 bis 2013 ist in den 

einzelnen Wirtschaftszweigen (WZ) unterschiedlich ausgeprägt 

gesamt gab es einen Zuwachs auf133,7^^,wobei er im W Z Nahrungsmittel,Geträn

ke undTabakwaren mit 225,1 ^ a m höchsten und im sonstigen Facheinzelhandel 

m i t 1 0 5 , 5 ^ a m niedrigsten ausfällt. 

Weitergehende Angaben können den Anhängen 5 . 1 a , b u n d c , und 5.3 a , b u n d c 

als Auszüge aus den Angaben des Thüringer Landesamtes für Statistik entnommen 

werden 

^achAngaben der Bundesagentur für Arbeit standen im August 2015 InThOringen 

5.235 (davon 2.143 S G B III und 5.0^5 S G B II) arbeitslos gemeldete Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer in Verkaufsberufen 555 offen gemeldeten, sozialversiche

rungspflichtigen Arbeitsstellen gegenüber. 

Oer Handelsverband verweist in seiner Stellungnahme auf die hohe Attraktivität, die 

Betriebe des Einzelhandels bundesweit als Ausbildungseinrichtungen genießen, und 

gibt für den Beruf der Einzelhandelskauffrau^des Einzelhandelskaufmanns die aktuel-

le verfügbare Zahl der neuen Ausbildungsverträge mit 31 000 an 
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^ ^ 8 ^ r ^ ^ e ^ ^er ^ ^ 8 ^ ^ ^ e ^ ^ n ^ e ^ e o ^ ^ e ^ ^ 
^ ^ 8 ^ ^ 9 ^ ^ e ^ ^ ^ e ^ ^ 
^ ^ ^ 8 ^ e ^ e V e ^ ^ 8 ^ e ^ V ^ ^ ^ 

Für die Beschreibung der Auswirkungen desThürLadGffG auf die Arbeitsbedingun

gen im Handel werden die Ausführungen der Gewerkschaft ver.di,des Handelsver-

bandes sowie des OeutschenFamil ienverbandes^Landesverband Thüringen e . V . 

zugrunde gelegt. Oaneben wird auf die Antwort der Bundesregierung auf die Kleine 

Anfrage O r s . 1 ^ 4 3 6 8 der Abgeordneten Sabine Zimmermann, Jutta Krellmann, Oi-

anaGolze , weiterer Abgeordneter und der Fraktion OIE LINKE hingewiesen, der als 

Ors 1^1453^ unter d e m T i t e l „ A ^ e ^ e d ^ 

ze^ande^ weitergehende Informationen über die Situation der B e s c h ä m 

zelhandel bundesweit entnommen werden können. Oie BIBB^BAuA-Befragung 2012 

f a s s t d i e ^ o n d e s a n s t a ^ f ö r A r h e ^ s c h o t z u n ^ Arhe^sm^ed Fak

tenblatt „Schöne n e ^ e ^ a n d e ^ 

2012zusammen (siehe Anhang 8): 

Während in anderen Branchen der Frauenanteil bei rund 4 4 ^ l i e g t , weist der sonsti

ge Einzelhandel eine Ouote von 68^oau f , im Nahrungs-und Genussmittelverkauf 

liegt sie sogar b e i ^ ^ . O u r c h verlängerte Ladenöffnungszeiten liegt der Anteil der

jenigen,die im Nahrungs-und Genussmittelverkauf außerhalb der Normalarbeitszeit 

(zwischen^.00 Uhr und 1^.00 Uhr) arbeiten mit 3 6 ^ ü b e r dem im sonstigen Einzel

handel mit 21 und dem anderer Branchen mit 2 2 ^ . Auch an Samstagen muss 

häufiger gearbeitet werden (Nahrungs und Genussmittelverkauf ^5 ^ sonstiger 

E i n z e l h a n d e l ^ ^ , a n d e r e 6 3 ^ ) . 

Neben branchenspezifischen Besonderheiten zeigt sich, dass es auch innerhalb der 

Branche große Unterschiede in den Arbeitsbedingungen gibt Oabei sind vor allem 

Beschäftigte im Nahrungs und Genussmittelverkauf höheren Belastungen ausge 

setzt als im sonstigen Einzelhandel. Insbesondere hohe körperliche Anforderungen 

wie Arbeiten im Stehen bei einem hohen Arbeitstempo verbunden mit der Folge einer 

erhöhten Anzahl von Muskel-Skelett-Beschwerden sind hier kennzeichnend. Aber 

auch ungünstige klimatische Arbeitsumgebungsbedingungen (Kälte, Hitze, Nässe, 

Feuchtigkeit, Zugluft: 16^o)werden genannt. 

Be iden ps^chischenAnforderungenfallen ImVergleich mitden anderen Branchen 

sowohl im sonstigen Einzelhandel als auch im Nahrungs und Genussmittelverkauf 

ständig wiederkehrende Arbeitsvorgänge und sehr schnelles Arbeiten auf 
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Oie BAuA fordert daberoaobbaitigeFräveotiooskoozepte. Oabei spieieo oiobt our die 

Verbäitoispräveotioo, beispielsweise zur ergooomisobeoGestaituog voo Bedieotbe-

keo uod Kasseoarbeitsplätzeo, eioe Rolle, sooderoauobverbalteospräveotiveMa^ 

oabmeo. Für die Ideotifizieruog voo Haodluogsfelderoseieo die regelmäßige Ourob-

fübruog der gesetzlich vorgesobriebeoeoGefäbrduogsbeurteiluog, die Eiobeziebuog 

voo Führuogskräfteo sowie die Aktivieruog der Besohäftigteouoerlässiioh. 

Oie Arbeitszeitgestaltuog ist eioer der elemeotareoBestaodteile des Arbeitsschutzes. 

Wie Frau Or Beate Beermaoo, Leiteriodes Fachbereiches,,Gruodsatzfrageo uod 

Programme" der BAuA, ioeioemaktuelleoloterview ausführte, siod oebeo der Oauer 

auch die Lage,der Rhythmus uod dieVariabilitätweseotlicheGestaltuogselemeote 

der Arbeitszeit (siehe S . 2 d e r B A u A - Z e i t s c h r i f t , , A k t u e l l 3 ^ " ^ 

beitszeit bleibt damit uoter dem Blickwiokel voo Arbeit uod Gesuodheit auch io Zu-

kuo f te ioThemavooBedeu tuog .Auch maogelodePlaouogssicherheit uod gerioge 

Eioflussmöglichkeiteo der Beschäftigteo köooeo zu gesuodheitlicheo Problemeo füh-

reo. Flexible Arbeitszeiteo,besoodersioBerufeo mit hoher Serviceorieotieruog, siod 

häufig mit Arbeit am Abeod uod Wocheoeodeverbuodeo. Oie iäogereo Öffouogszei-

teoaoSamstageowurdeo hier als Beispiel geoaoot. 

Oer Aoteil der Erwerbstätigeo, die samstags arbeiteo, stieg oach Veröffeotlichuogeo 

der BAuA auf der Gruodlage eioer Arbeitskräfteerhebuog für das Jahr 2014 des Sta-

tistischeoBuodesamtes voo 2 1 ^ i m Jahre 1^^4 auf 2 6 ^ i m Jahre 2014.Oer Aoteil 

der aoSoootageo Beschäftigteostieg voo l O ^ a u f 14 ^o.Oer Aoteil derTeilzeitbe-

schä f t i g teoverdoppe l tes i chvoo14^ imJahre1^1 auf 2 8 ^ i m Jahr 2014. Wie die 

BIBB^BAuA-Erwerbstätigeobefraguog voo 2012 zeigt, ist die Arbeit am Wocheoeode 

miterböbteops^obisobeoAoforderuogeowieu a starkerTermio uod Leistuogs 

druck verbuodeo. Oas trifft vor allem dort zu, wo die Arbeitszeiteo mit eioem Maogel 

aoErholuogszeiteoverbuodeo siod. Flexible Arbeitszeiteo köooeo daoo eioe Chaoce 

für die Verriogeruog des Risikos für gesuodheitliche uod familiäre oder soziale Beeio-

trächtiguogeodarstelleo,weoo die Beschäftigteo eioeo Haodluogsspielraum uod ei

oe eigeoeoEioflussmöglichkeit auf die Plaouog ihrer Arbeitszeit habeo. 

Im Rahmeoder Erörterung zornThör^ngerLadenöffnongsgesetzhe^ der ^ndo 

r̂ ê  ond Handelskammer Arfurt 21̂  O^toher2015 m̂ t Abgeordneten der 

F r a ^ o n e n O ^ L ^ K ^ ^ S P O ^ G r ü n e und OOO wurde voo uoterschiedlicheoVertre^ 

tern des Handels über oegativeErfahruogeo mit der Eioführuog voo zwei beschäfti-

guogsfreieoSamstageo im Mooat berichtet. Oie Regeluog hätte oicht our zu eioer 

Zuoahme prekärer Beschäftiguogsverhältoisse geführte beim Aussche ideovooVol l -

zeitarbeitskräfteo würdeo our ooob Teilzeitbeschäftigte eiogestellt^ Auszubiideode, 

die ihre Lehre erfolgreich beeodethätteo,köooteo,weoo überhaupt, our ioTei lzei t 
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übernommen werden. Oaneben wäre der Spielraum für selbstbestimmte, flexible Ar

beitszeit nicht mehr vorhanden,da am Samstag,dem umsatzstärkstenTag der Wo-

che,an dem z . B . d i e Kassen doppelt besetzt werden müssten oder ein deutlich hö

herer Beratungsbedarf besteht, das Verkaufspersonal nicht eingesetzt werden könn-

te Oie verbleibenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssten daher an 

Samstagen länger und mit erhöhtem Zeitdruck arbeiten. Wünsche der Arbeitnehme

rinnen und Arbeitnehmern könnten dabei kaum noch berücksichtigt werden.Folgen 

wären die Zunahme krankheitsbedingterAusfälle, eine Abwanderung von Arbeits 

kräften und eine höher Unzufriedenheit. In größeren Handelseinrichtungen, in denen 

neben dem Verkaufspersonal Beschäftigte in Werkstätten, in der Logistik oder in 

Gaststätten beschäftigt würden, käm 

Schriften zu einer "Zwei-Klassen-Gesellschaft" mit dem damit verbundenen Unmut 

und Unverständnis. Oazu kämen Gehaltseinbußen besonders bei einem provisions-

abhängigen Einkommen 

Oer Oeutscher Fam^^enverhand D Landesverband Thüringen verweist auf 

Schwierigkeiten bei der Vereinbarung von Familie und Beruf, die es angesichts der 

erweiterten Öffnungszeiten nach wie vor gibt. Alleinerziehende sowie Eltern, die bei

de in Schicht oder außer Grts arbeiten,wären auf zusätzliche Unterstützung bei der 

Kinderbetreuung angewiesen. OieTeilzeitarbeitkämezwarden Familien zugute, der 

Verdienst würde aber zumindest bei Alleinerziehenden ohne A L G II nicht ausreichen, 

um über die Runden zu kommen Kritik übt der Verband an dem zunehmenden Zeit 

undLeistungsdruck sowie der Verunsicherung durch befristete Arbeitsverhältniss 

die als Ursachen dafür infrage kommen, d a s s s i c h j u n g e M e n s c h e n heute gegen 

Kinder entscheiden würden. Oer OeutscheFamil ienverband^LandesverbandThü-

ringen fordert eine Anpassung von Arbeitsabläufen an die Bedürfnisse von Familien 

und des Kindeswohls 

Oer Beauftragte der ^vange^schen Kirche hê  Landtag und Landesregierungen 

Thüringen hebt die Ladenöffnungsregelungen zum Schutz der Sonn und Feiertage 

hervor, die damit auchgrundrechtlichgeschützte Interessen von Fami l ieund Ver 

einsleben wahrnehmen. Kritsch wird darauf eingegangen, dass häufig in Oiskussio-

nen die Sonntagsruhe nur als Beschwernis der Wirtschaft wahrgenommen wird Oie 

Einführung von zwei arbeitsfreien Samstagen und der Ladenschluss an Samstagen 

um 20 00 Uhr ohne Ausnahme werden zwar positiv gewertet, negativ für die Verein 

barkeit von Familie und Beruf wirkt sich u .a .d ie Reduzierung des Rersonaleinsatzes 

in Randzei ten,z.B.werktags nach 20.00 Uhr, die zu deutlich höheren Arbeitsbelas-

tungen und damit auch zur Verschlechterung der Arbeitsbedingungen insgesamt ge 

führthätte,aus. Ursache dafür wären auchTeilzeitverträge mit flexiblen Arbeitszei

ten, dasheißt kurzfristigen Abruf durch dieVerkaufsstellenleitungen. Fü rv ie leBe 
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schäftigten wären die Möglichkeiten för ein geregeltes Eamilienleben ond die Beteiii-

gong am gesellschaftlichen Leben einschränkt mit schwerwiegend negativen Effek

ten för die Kinderbetreoong. 

Oas Katho^sche Büro Arfurt Komm^sar^at der B^schöfem 

SchotZ der Sonn-OndEelertagealsGrondlagefÖr die Pflege familiärer Bezlehongen. 

Oorch die sonntägliche Ladenöffnong kämeeszoerheb l ichen Beeinträchtigungen 

der Arbeitsrohe an diesenTagen.Ladenöffnongszeit bis 22.00 Uhr oder 24.00 Uhr 

redoziert för Beschäftigte ond Konden die Zeit för ein geordnetes ond aosgegliche-

nesEamilienleben. Oie weniger werdende gemeinsame Zeit, die zor Verfögong steht, 

gehe zo Lasten zwischenmenschlicher Beziehungen 

Oie Verebte O^eos^e^tungsg 

zelten bis hin in die Nachtstonden ond oft schon ab 5.30 Uhr am Morgen sowie Ar

beitnehmereinsatz per Anrofkaom ein geregeltes Eamilienleben för möglich.Oie Ar-

beitszeiten der Beschäftigten worden oft weit ober die Öffnongszeitenhinaosgehen 

om die Märkte för den Kondenverkehr vor-oder nachzobereiten. Oie oft korzfristig 

geänderten Arbeitszeiten hei permanentem Personalmangel hätten gravierende 

Auswirkungen Oie großzögigen Regelungen zo Sonntagsöffnongen worden die 

Möglichkeiten för die Beschäftigten im Einzelhandel, mit ihrer Eamilie gemeinsam an 

regionalenEesten, Märkten osw.teilzonehmen,deotlich einschränken. Oie massive 

Einsparongspolitik heim Personal, vielfach schwere körperliche Arbeit, geforderte 

hohe zeitliche Elexibilität sowie ein korzfristiger Arbeitseinsatz hätte zo einem 

ten Krankenstand ond längerdaoernden,zonehmend aoch psychischen Erkrankon-

genondBornootgeföhr t Oie langen Öffnongszeiten ond vielfach onregelmäßigen 

Arbeitszeiten hätten aoch zor Eolge, dass immer mehr jonge, im Einzelhandelbe 

schäftigteEraoen sich zwischen Kinderwonsch ond Arbeit entscheiden mössten. 

O^eArhe^tsschutz^ehörden sehen die Arbeitsbedingongen im Handel aoch b 

lieh neoen, arbeitsschotzgefährdendenOeschäftskonzeptenkritisch, die besondere 

Belastongen för die Beschäftigten darstellen, z. B dorch permanent laotstarke Be 

schallong der Verkaofsräome oder bei onzoreichenderBeleochtong (o .a .be i „Hollis-

ter").Belastongen för Beschäftigte stellen z . B . a o c h hohe Temperatoren im Backwa-

renverkaofsstellen, onzoreichende Belöftong der Arbeitsstätte, nicht ergonomisch 

gestaltete Kassenarbeitsplätze ond Bedientheken oder das Pehlen von Sitzgelegen 

heiten dar 

Grondsätzlich werden die Arbeitgeber dorch das Arbeitsschotzgesetz (ArbSchG) 

verpflichtet,dieerforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschotzes onter Beröcksichti-

gong der Umstände zotref fen,die Sicherheit ond Gesondheit der Beschäftigten bei 

derArbeitbeeinf lossen Sind die Beschäftigten beim Einrichten ond Betreiben von 
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Arbeitsstätten Gefährdungen ausgesetzt, ha tderArbe i tgeberauch aiiemögiichen 

Gefährdungen der Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten nach Arbeitsstätten

verordnung (ArbStättV) zu beurteilen.Entsprechend dem Ergebnis der Gefährdungs-

beurteilung hat der Arbeitgeber Schutzmaßnahmen gemäß den Vorschriften der Ar-

bStättVeinschließlichihres Anhangs nach dem Stand derTechnik, Arbeitsmedizin 

und Hygiene festzulegen und sonstige gesicherte a r b e i t s t 

nisse zu berücksichtigen 
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^OD ^ 9 ^ ^ e ^ ^ L 8 ^ e r 

Im Freistaat Bayern gilt noch das Ladenschlussgesetz^ Io allen anderen Ländern 

wurden 2005 und In denFolgejahren entsprechende Landesgesetze er lassen.An-

hang^g lb te lnen Kurzüberblick über die aktuell geltenden Bestimmungen zum La

denschlussrecht der Länder. 

Oie für das Ladenschlussrecht zuständigen obersten Behörden der Länder wurden 

mit Schreiben vom 5. Juli 2015 gebeten, über Gesetzesänderungen und besondere 

Problemen bei der Ourchführung der Ladenschlussbestlmmungen, Insbesondere so-

weit sie das Landesparlament befasst baben oder von besonderer Bedeutung waren, 

zu Informieren. Insgesamt babenzebnLänderaufdle Prägen geantwortet und Linter 

lagen zur Verfügung gestellt 

Ober Landtagsbefassungen bzw Behandlung durob die Bürgerschaft seit 2012 Ins 

besondere zu Anträgen zur Änderung des Ladenöffnungsgesetzes Informierten u .a . 

Brandenburg, Hessen, Freie und Hansestadt Hamburg, Nordrheln-Westfalen, Pheln-

land-Pfalz und Sachsen. Aus Baden-Württemberg Ist zusätzlich bekannt, dass 2015 

eine Evaluierung des NachtverkaufsverbotsvonAlkohol Im Landtag auf derTages-

Ordnung stand Oie wichtigsten Ladenschlussthemen der Länder werden Im Polgen 

den zusammengefasst wiedergegeben: 

Baden^ü^emherg^ 

OerLandtagdes Landes Baden-Württemberg ha tam4. November200^ das,,Gesetz 

zur Abwehr alkoholbeelnflusster Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 

während der Nachtzelt und zum Schutz vor alkoholbedingten Gesundheitsgefahren" 

beschossen,das am I .März 2010 In Kraft getreten Ist. Mit dem Gesetz soll der vor 

allem während der Nachtzelt zu verzeichnenden Zunahme alkoholbeelnflusster Straf 

taten und Grdnungsstörungen sowie Gesundheitsgefahren begegnet werden, die mit 

einem übermäßigen Alkoholkonsum Infolge des auch In den Nachtstunden jederzeit 

möglichen ErwerbsvonA lkoho l l n Verkaufsstellen verbunden sind. Oasnächtllche 

Alkoholverkaufsverbot stützt sich auf die Gesetzgebungskompetenz der Länder für 

das Pecht der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. 

Bayerns 

Ein Bayerisches Ladenöffnungsgesetz als Antrag der Fraktion Erele Wähler fand 

2012 keine Mehrheit Vollzugsproblem gab es In der Pral ls m l t ^ l O L a d S c h l G , w o 

nachVerkaufsstellen In Kur-,Ausflugs-, Erholungs und Wallfahrtsorten mit beson 

ders starkem Fremdenverkehr an jährlich höchstens 40 Sonn und Feiertagen bis zur 

O a u e r v o n 5 S t u n d e n ein prIvlleglertesWarensortlment verkaufen dürfen Gleiches 

g l l t f ü r ^ 14LadSch lG , wonach Verkaufsstellen aus An lassvon Märkten, Messen 
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ederäboiiebeo Veraostaitoogeoaojäbriieb b e e b s t e o s 4 S e o o - o o d Feiertageoför 

föofzosammeobäogeodeStoodeogeeffoet werdeo dör feo,weoodieseTagedoreb 

Reebtsvererdooog freigegebeo werdeo io Bayern wurde dieseZostäodigkeit deo 

Gemeiodeoöbertrageo,die se i t1 .Jo i i2010aoeb för die Marktfestsetzoo 

siod 

Brandenburg 

Bei der Aoweodoog des ^ 5 Abs 1 Braodeoborgisebes Ladeoetfooogsgesetz 

(BbgLeG)gabesiodeoietzteoJabreoimmerwiederootersebiedi iebeAoffassoogeo. 

Zor Oorebsetzoog eioer reebtskeofermeoAoweodoog worde eioe freiwillige Obereio-

kooft mit der Gewerkschaft, deo Kirebeo, dem HaodelsverbaodBerlio-Braodeoborg, 

derIHKooddeokemmooaleoSpitzeoverbäodeogetreffeo.Bestaodtei lderObereio-

kooft ist eioKriterieokataleg zor Aoslegoog des „beseodereoEreigoisses" (siebe An

bang ^^Naeb^5Abs .1BbgLeGdör feoVerkao fss te l i eo aos Ao lassveobeseode-

reoFreigoisseo aojäbrl iebbeebsteosseebsSeoo-oodFeiertageogeöffoetseio.Es 

gab Kemmooeo, die doreboozolässigeAofteiloog ihrer Gemeiodegebieteaomebr 

ais s e e h s S e o o - o o d FeiertageoLadeoetfooogeo bewilligt habeo. Oiese Fraxis ver

stößt gegeo das gelteodeReeht, d e o o d i e A o z a h l v e o maximal s e e h s S e o o - ood 

Feiertagseffooogeo gilt oaeh dem Wertlaot des BbgLöG för das gesamte Gemeiode-

gebiet ood föhrtdazo, dass bei Freigabe eioes Seootagsbegreozt aof eioeo Stadtteil 

eioVerbraoeh dieses Seootags för das gesamte GemeiodegebieteiotritL 

Hamhurg^ 

AofgrooddesBörgersehaftlieheoErsoeheovem22.Mai2014:,,Ladeoeffooogszeiteo 

Seootagsfriedeo erha l teo- lo te resseo aller Bezirke aogemesseo beröeksiehtigeo" 

(Ors. 20^1881) gab es eioe Ooterriehtoogdoreh die Fräsideotio der BörgersehafL 

Oario wird die aosdröeklieheBeteooog der Fesit ieoeoveoKireheo,Gewerksehafteo 

oodFelit ik im Spaoooogsfeld des Seoo-ood Feiertagssehotzes eioerseits ood deo 

kemmerziel leoWöoseheodesEiozelhaodelszorLadeoetfooogaoSeootageoaode-

rerseitsbegrößt.lo der Felge wird die Aosoahme för Seootagsetfooogeo aof maximal 

vierTermioepre Jahr mit eioheitlieherGeltoog Hamborg weit im Siooe des Ladeoeff-

ooogsgesetzes bekräftigt Oie weitergeheodeo Wöosehe, aos versehiedeoeo Ter 

miokeotiogeoteozowähleo,bewirkeoio der Keoseqoeoz deo Aostieg aof mehr als 

die veo der Börgersebaft ood dem Gesetzbestimmteo maximal v ie rTermioe fö r 

Seootagseffooogeo ood widerspricht dem 

herdeförWirtsehaft ,Verkehrood looevatieo berichtete aoch ober Aofrageo zor G ^ 

ooog veo Friseorbetriebeo ao verkaofseffeoeo Seootageo io Sheppiog-Geotero io 

Hamborg. Oie Behörde för Wirtschaftsverkehr ood looevatieo vertritt dazo die Aof^ 

fassoog, dass Fr iseorbetr iebedaooao Seootageo ef foeodörfeo,weoo sie s ieh io 
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einem vom zoständigen Bezirksamt för Sonntagsöffnongennaob^8HmbLadGffnG 

freigegebenen Gebiet befinden 

Hessen: 

Oer Gesetzentworf der Fraktion der SFO vom 2^Janoar2012för ein Gesetz zor Än

derong desHessisoben LadenöffnongsgesetzesbezögliobderÄofnabmedesVer-

kaofsverbotsalkobolisoberGetränkeinVerkaofsstellenvon 22.00 L lb rb is5 .00L lb r 

(LT-Ors.18^5250) worde abgelehnt. Oer Gesetzentworf der EOF Fraktion för ein Ge

setz zorÄnderong des Hessisoben Ladenöffnongsgesetzes(LT-Ors. 1^11^5) vom 

4. Oezember 2014 zielt aof den Wegfall des Änlassbezoges ond der Sobaffong der 

Mögliobkeit bezirksbezogener Ladenöffnong bei der Freigabe verkaofsoffener Sonn-

ond Feiertage ab.Oer Gesetzentworf worde i n i . L e s o n g beraten. 

^eo^enburg^o^ommern^ 

ÄofGrondlagedes^lOLadenöffnongsgesetzMeoklenborg-Vorpommern worde die 

Bäderverkaofsverordnong erlassen, die in engen Grenzen in aosgewäbiten Grten 

ondGrts te i iendes Bondeslandes eine Sonntagsöffnongermögliobt. Frobiem wäre 

bier,die Belange des Sonntagssobotzes ond desToorismos in Einklang zo bringen. 

N^edersaohsen: 

Äm 2.Joni2010wordedemNiedersäobsisoben Landtag der „Beriobt der Landesre-

gierong naob ^ 10 ober die Äoswirkongen des Niedersäobsisoben Gesetzes ober 

Ladenöffnongs ond Verkaofszeiten (NLötfVZG) vorgelegt 

( b t t ^ w w w m s n ^ 

n-reoelt-ladenoeffnono-ond-verkaof-flexibler-14135.btml).Mebrfaobwo^ 

tägliobeVerkaofsmögliobkeitsogenannter,,Gafe^Bistro-Verkaofsstellenv^ 

reien"diskotiert 

Nordrhe^n^estfa^en: 

Mit Schreiben vom13. September 2011legte das Ministeriom för Wirtsobaft, Energie, 

Baoen, Wohnen ond Verkehrdes Landes Nordrhein-Westfalen dem Landtagden 

Bericht ^Evaloierong des Gesetzes zor Regelong der Ladenöffnongszeiten (Laden-

öffnongsgesetz-LGG NRW)" vor.Äofgrond der Selbstaoflösong des Landtags 

im März 2012 konnte die Beratong der Ergebnisse der Änhörong nicht abgeschlos

sen werden. Mit Oafom vom 2^.11.2012 hat die Landesregierong einen Gesetzent-

worf zor Novellierong des L G G NRW eingebracht (LT-Ors.1^15^2). Am 24 

worde der Gesetzentworf der Landesregierong vom Fienom mit einem Änderongsan 

trag der Fraktionen der SRO ond der GR0NEN(Ors.15^27^04) angenommen ond hat 

damit dorob rechtliche Klarstellongen aof im Vollzog aofgetreteneRrobleme reagiert. 
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Rheinland-Pfalz: 

Auf die Kleine Anfrage 2203 vom 24. Februar 2014 „Öffnungszeiten für Factory Out-

let Center (FOC) in Rheinland-Pfalz" hat das Ministerium für Soziales, Arbeit, Ge

sundheit und Demograf ie (Drs. 16/3401) ausgeführt: „Mit der Landesverordnung zur 

Durchführung des § 7 Abs. 2 des Ladenöffnungsgesetzes Rheinland-Pfalz vom 13. 

März 2007 (GVBI. S. 65) wurde von einer im Ladenöffnungsgesetz Rheinland-Pfalz 

eingeräumten Rechtsverordnungsermächtigung Gebrauch gemacht. Hiernach kön

nen im näheren Einzugsgebiet des Flugplatzes Zweibrücken Verkaufsstellen an 

Sonntagen während der Oster-, Sommer- und Herbstferien sowie an dem ersten Fe

rientag unmittelbar vorausgehenden und dem letzten Ferientag unmittelbar folgen

den Sonntag von 11.00 Uhr bis 20.00 Uhr geöffnet sein. Die erweiterten Öffnungs

möglichkeiten betreffen auch die Verkaufsstellen der „Zweibrücken The Style Out-

lets". ... Die Landesregierung sieht keinen Bedarf, darüber hinaus besondere gesetz

liche Regelungen für die Öffnungszeiten von Factory Outlet Centern in den Landtag 

einzubringen." 

Schleswig-Holstein: 

Es gab eine Landtagsbefassung zur Neufassung der Landesverordnung über den 

Verkauf von Waren an Sonn- und Feiertagen in Kur-, Erholungs- und Tourismusorten 

(Bäderverordnung - BäderVO). Vorbereitend hatte sich die Landesregierung im 

Rahmen eines Runden Tisches mit Vertretern der Kirchen, der Kammern, der Ge

werkschaften und der Verbände im Januar 2013 über die Eckpunkte verständigt. 

Ausdrücklich ausgeschlossen ist eine Öffnung von Möbelhäusern, Autohäusern, 

Baumärkten und Fachmärkten für Elektrogroßgeräte. Die katholische und die evan

gelische Kirche haben nach der Verkündung der Neuregelung ihren gemeinsamen 

Normenkontrollantrag gegen die vorausgehende Bäderverordnung beim Oberverwal

tungsgericht in Schleswig zurückgenommen. Vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, 

Verkehr und Technologie Schleswig-Holstein wurde bei den Ländern angefragt, ob 

es sich bei Elektro-Tankstellen um Tankstellen handeln würde, die nach Ladenöff

nungszeitengesetz auch an Sonn- und Feiertagen Reisebedarf abgeben dürfen. Von 

mehreren Ländern wurde diese Frage u. a. aufgrund des Urteils des OLG Dresden 

vom 5. Dezember 2001 (Az. Ss (OWi) 464/01) grundsätzlich bejaht. Dabei wäre aber 

zu prüfen, ob der Geschäftszweig Verkauf von u. a. Reisebedarf auch ohne die Elekt-

ro-Tankstelle betrieben werden kann bzw. in der Vergangenheit bereits betrieben 

wurde (Vermeidung der Umgehung der Vorschriften zum Ladenschluss). Auch müs

se das „äußere Erscheinungsbild" dem Wesen einer „herkömmlichen" Tankstelle ent

sprechen. 
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Sachsen: 

Oas Sächsische Ladeneffnungsgesetz (SächsLadÖtfG) in seiner Erstfassung von 

2006 wurde im Jahr 2010 umfassend refermiert.Oie Neufassung ist am 1 Januar 

2011 in Kraft getreten In derAntwertderLandesregierung auf die Kleine Anfrage 

5/13564„Säehsisehes Ladenetfnungsgesetz in der Praxis" vem 13 Pebruar2014 

wird üher die Inanspruchnahme der verkaufseffenen Senntage nach ^ 3 Abs. 1 

SäehsLadÖffG in den sächsischen Oberzentren in den Jahren 2011 his 2013 Aus 

kunft gegeben. Oanaeh lag die Zahl der jährliehen verkaufseffenen Senntage z . B . 

bei der Stadt Bautzen bei zwei,bei der Stadt Oresden bei zwei bis drei und u .a .be i 

Lelpzigbeivier.Zusätzlich nahm z . B . d i e Stadt Oresdenneeh bis zu sechs „Stadt

teilsenntage" in Anspruch. 
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^eri^^tseots^^ei^or^^e^v^^^^^^esweiter^e^e^^^ 

Besondere Bedeutung kommt dem Urteil des BVerfG vom^Oezember 200^ ^Az l̂ 

BvR 2 5 5 ^ u n d ^ B v R 2555/0^ BVerfGE ^25^3^ff^ bezüglich des Berl^ 

Ladenöffnungsgesetzes zu mit der für verfassungswidrig erklärten Freigabevon 

vier aufeinanderfolgenden Sonntagen Oanach bedeutetdie verfassungsrechtliche 

Garantie der Sonn-und Feiertage als„Tage der Arbeitsruhe",dass an diesenTagen 

„grundsätzlich ^ie Geschäftstätigkeit in Form der ^rwerbsarbeit^ insbesondere 

derVerrichtungabhängigerArbeit^ ruhend soll^ ^damit der einzelne dieseTage 

allein oder in Gemeinschaft mit anderen ungehinderten werktäglichen Ver-

pflichtungen und Beanspruchungen nutzen kann^^ es soll sich „grundsätzlich um 

einenfüral leverbindl ichenTagderArbeitsruhe" handeln.Vor einer Entscheidung 

zur Freigabe eines verl^aufsoffenen Sonntages ist dementsprechend eine aus

reichende Abwägung zwischen dem Regelun^shedürfnis für die Freigabt 

verkaufsoffenen Sonntages und dem Schüt tgut des Sonntages vornehmen 

Klargestellt wurdeu . a., dass keine „aufeinanderfolgenden"Sonntagefreigegeben 

werden dürfen und die jeweilige Freigabe gemeindebezogen zu sehen ist. 

Mit dem Beschluss des BVerfG vom 14. Januar 2015 ( A z . l B v R ^51/12) zur Ver-

fassungsbeschwerde g e g e n ^ ^ 2 A b s ^ S a t z ^ T h ü r L a d Ö f f G wurde die gesetzli

che Bestimmung zur Beschränkung der Arbeit inVerl^aufsstellen an Samsta-

gen bestätigt 

Mi tBesch lussvom4 Oezember 2014 ( A z 5 B 5 5 1 4 ) hat das Bundesverwaltungs

gericht bestätigt, dass die werktäglichen Ladenöffnungszeiten an den Tagen 

vor Sonn-und Feiertagen nicht allein aus Gründen des wirtschaftlichen Umsatzin 

teresses der Verkaufsstelleninhaber oder eines allgemeinen Kaufinteresses der Bür

ger b is24:00 Uhrausgeschöpftwerdendürften, wenn dadurch Arbeitnehmer 

regelmäßig an Sonn- un^ Feiertagen bis zu ^0 Minuten beschäftigt werden 

müssten 

Oas Gberverwaltungs^ericht Berlin-Brandenburg hat mit Beschluss vom 50 April 

2012 ( A z . G V G 1 S 5 7 ^ . 1 2 ) die Beschwerde des Antragstellers gegen den Beschluss 

desVerwaltungsgerichtes Berlin vom 14. April 2012 zurückgewiesen. „OerAntrag-

steller kann daher sein Gewerbe nur insgesamt so ausrichten^dass eineVer-

kaufsstelleunterdieTatbeständederSonn-undFeiertagsbeschäftigun^ fällt 

G e h t d a s Warensortiment überdie genannten Warengruppen h inausbzw. der 

Zweck der Verkaufsstelle dahin, die Umgebung allgemein mit den angebotenen Wa

ren zu versorgen,greift das Verbot der Sonn-und^ Feiertagsöffnung uneinge

schränktein 
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Oer Verfassungsgericht 

vom 21.Juni 2012 (Az.Vf .^ - l l -11) u .a . festgestellt, d a s s ^ 5 A b s ^ S a ^ 

sches Ladenöffnungsgesetz verfassungsgemäl^ ist 

Oer Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat mit Orteil vom 05̂  Oezember 20^3 

(Az^22^l^^55^ die Verordnung der Gemeinde Eching zur Freigabe verkaufsof

fener Sonn-und Feiertage aus Anlass von Märkten v o m l l . M ä r z 2013fürunwirk-

sam erklärt. Oer Bayerische Verwaitungsgerichtshof hat u.a.festgestellt, dass eine 

Gewerkschaft befugt ist̂  eine Rechtsverordnung, die ein Offenhalten von Verkaufs

stellen an einem Sonn oder Feiertag zulässt, zum Gegenstand eines Antrags 

n a c h ^ 4 ^ A b s ^ VwGO zu machen,sofern sie in dem Bereich, in dem sich die 

Sonn-oder Feiertagsöffnung räumlich auswirkt, über Mitglieder verfügt und sie dort 

an Sonn-oder Feiertagen satzungsgemäße Aktivitäten entfaltet. Außerdem muss bei 

einer erstmals durchgeführten Veranstaltung,die g e m ä ß ^ 1 4 A b s . I L a d S c h I G zum 

Anlass für die Gestattung einer Sonn-oder Feiertagsöffnung von Verkaufsstellen ge-

nommen wird, die zuständige Behörde eine rechtskonforme, insbesondere realisti

sche und auf das äußere Erscheinungsbild sowie das objektive Gewicht der Veran

staltung gestützte Prognose darüber anstellen,ob diese Veranstaltung so attraktiv 

sein wird^ dass sie selbst nicht aber das Offenhalten von Verkaufsstellen den 

hauptsächlichen Grund für den Aufenthalt von Besuchern im räumlichen Aus-

Wirkungsbereich derVeranstaltung darstellen wird. Oie Gemeinde Eching hat 

hiergegen Revision beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht Oer Revision 

war gemäß Orteil v om11 .Nov embe r2015 (Az .8GN 2.14) erfolglos. 

mehrere hessischeVerwaltungsgerichte sowie der HessischeVerwaltungsge-

richtshof (HessVGH) mussten über zahlreiche Klagen gegen die Freigabe ver 

kaufsoffener Sonntage entscheiden Stellvertretend wird das Orteil des HessVGH 

v o m ^ ^ a i 20^4 ( A z . 8 A 2205/13) wiedergegeben: Gewerkschaften, die auch 

Beschäftigte aus dem Einzelhandel vertreten, können aus A r t . 1 3 ^ W R V i.V.m. Art. 

140 G G eine eigene Klagebefugnis gegen die Freigabe sonntäglicher La^enöff-

nungen herleiten. G / e ^ e ^ gilt für Oekanate der Evangelischen Kirche. Oie Freiga

be sonntäglicher Ladenöffnungen n a c h ^ 6 A b s 1 Hessisches Ladenöffnungsge-

setz ist ohne hinreichenden Anlass unzulässig Ein Anlass gebender Grund für die 

Gffenhaltung von Verkaufsstellen ist nur bei solchenVeranstaltungen gegeben, 

die auch ohne Offenhalten von Verkaufsstellen für sich genommeninteressant 

genug sind, um einen beträchtlichen Besucherstrom anzuziehen 

Mit Beschluss des Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg vom 25̂  IVIärz 

20^5 ( A z . O V G l S I ^ . 1 5 ) wurde die ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt 

Potsdam überÖffnungszeiten von Verkaufsstellen an Sonn und Feie^agenaus 
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Anlass besonderer Ereignisse för das Jahr 2015 e lns twe i l i gau^e rVo l l zugge -

setzt Nach demOrientierongssatz des Beschlusses dient der S o n n - u n d Feier-

tagsschutz gemalt A r t . 1 4 0 O O I . V . ^ 

dem Schutz gewerkschaft l icher Interessen ^ 5 A h s . I S . 2 B h g L e O ermächtigt 

wederdazu^ al lgemein mehr als sechs Tage testzusetzen neeh einzelne Ver

kaofsstellen festzulegen,welche sonntags geöffnet hahendörfen,eder einzelne 

reiche der Stadt mit den dort vorhandenen Verkaufsstel len^edenfal ls I n d e r 

Welse festzulegend dass Insgesamt mehr als sechs verkaufsoffene S o n n - u n d 

Feiertage vorgesehen werden ond die Aosnahmevorsehrift för jeden einzelnen die

ser Bereiche anzuwenden wäre. 

Ver.di hat heim Oberverwaltungsgericht Rhelnland-Ffalz Klage gegen die anlass

freie Zolassong des verkaufsoffenen Sonntags am 29. Oezember 2013 in Worms 

eingelegt ond die Verfassungswidr igst des Ladenöffnongsgesetzes gerögt. Oie 

Klage wurde zurückgewiesen (Az 6 0 10122/14) Oas Oherverwaltongsgericht 

Rheinland-FfalzföhrteimOrteilvom 15.Mai 2015aos ,dass för die Arbeit an Sonn-

ood Feiertagenein Regel-Aosnahme-Verhäitnishestehe. Bestimmte Feiertage wie 

Ostern oder Ffingsten seien aosgenommen, es gelte ein Zeitlimit von fönfStonden. 

Zodem gestatte die Regelong nicht voraossetzongslos vier verkaofsoffene Sonntage: 

För eine Oenehmigong mössten Sachgröndevorliegen, entscheidend sei d a s O e -

meinwohl. Ver.di hat gegen die Im Ortell des OherverwaltongsgerichtsRheinland-

Ffalzaosgesprochene Nichtzolassongder Revis ion zum Bundesverwal tungsge

richt Beschwerde eingelegt 
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2 ^ s ^ r o e ^ s s ^ ^ 

Oie mit dem Ersten Gesetz zur Ä n d e r e 

21 Oezember 2011 vom Landtag besehlossenen Regelungen werden unterschied

lieh beurteilt. 

Oie Bestimmung, dass Arbeitnehmer in Verkaufsstellen an mindestens zwei Samsta

gen im Monat nicht beschäftigt werden dürfen,wird von einem Großteil der Arbeitge-

berniehtgewünseht. Aber auch von der Vollzugsbeherde werden i ndem Zusam 

menhangProbleme vorgetragen. Oie Betriebsräte setzen sieb für die Beibehaltung 

von zwei arbeitsfreien Samstagen im Monat ein. Aueh die Gewerksehaft ver.di führt 

unter anderem lange Ladenöffnungszeiten als L l rsaehenfürdieZunahme von Ar

beitsbelastungenauf. 

Ourchdie Gesetzesänderung hat die Zahl der verkaufsoffenen Sonntage besonders 

in den kreisfreien Städten unter Ausnutzung der Grtsteilregelung deutlich 

men. Oiese Entwicklung deckt sich nicht mit dem Vorhaben gemäß Koalitionsvertrag, 

Sonn und Eeiertagsarbeit auf erforderliehe Ausnahmen zu besehränken 

OerGesetzgeberkann duroh eine Novellierung desThürLadGffG im Bericht erwähn-

te Unstimmigkeiten oder beschriebene Problemlagen ausgleichen 
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13. Abkürzungsverzeichnis 

Abs. Absatz 
ArbSchG Arbeitsschutzgesetz 
ArbStättV Arbeitsstättenverordnung 
ArbZG Arbeitszeitgesetz 
Az. Aktenzeichen 
BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
BGBl . Bundesgesetzblatt 
BIBB Bundesinstitut für Berufsbildung 
BVerfG Bundesverfassungsgericht 
BVerwG Bundesverwaltungsgericht 
CD Compact Diso 
DGB Deutscher Gewerkschaftsverband 
Drs. Drucksache 
DVD Digital Versatile Diso 
e. V. eingetragener Verein 
G G Grundgesetz 
GO Geschäftsordnung 
GVBI. Gesetz- und Verordnungsblatt 
Handelsverband Handelsverband Thüringen Der Einzelhandel e. V. 
HessVGH Hessische Verwaltungsgerichtshof 
IHK Industrie- und Handelskammer 
i.V.m in Verbindung mit 
JArbSchG Jugendarbeitsschutzgesetz 
LadSchIG Ladenschlussgesetz 
lfd. Nr. laufende Nummer 
Owi Ordnungswidrigkeit 
Rn Randnummer 
S. Seite 
ThürASZustVO Thüringer Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten auf 

dem Gebiet des Arbeitsschutzes 
ThürLadÖffG Thüringer Ladenöffnungsgesetz 
ThürVGH Thüringer Verfassungsgerichtshof 
TLV Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz 
T M A S G F F Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales Gesundheit, Frau 

en und Familie 
TMIK Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales 
T M S F G Thüringer Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit 
u. a. unter anderem/unter anderen 
usw. und so weiter 
V G H Verwaltungsgerichtshof 
VwGO Verwaltungsgerichtsordnung 
W R V Weimarer Reichsverfassung 
WZ Wirtschaftszweig 
z. B. zum Beispiel 
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Anhang 1 

Überblick über die im TMASGFF eingegangenen Stellungnahmen 

lfd. 
Nr. 

Einrichtung Adresse Eingangsdatum 

1 Handelsverband Thüringen -
Der Einzelhandel e.V. 

Futterstraße 14 
99084 Erfurt 

24.07.2015 

2 Deutscher Gewerkschaftsbund 
Hessen Thüringen 

Warsbergstraße 1 
99092 Erfurt 

30.07.2015 

3 ver.di Landesbezirk Sachsen, Sach
sen-Anhalt, Thüringen Fachbereich 
Handel 

Nicolaistraße 1 
07545 Gera 

27.07.2015 

4 Gemeinde- und Städtebund 
Thüringen 

Richard - Breslau - Straße 14 
99094 Erfurt 

23.07.2015 

5 Thüringischer Landkreistag e. V. Richard - Breslau - Straße 13 
99094 Erfurt 

30.07.2015 

5 Arbeitsgemeinschaft derThüringer 
Industrie- und Handelskammer 

Gaswerkstraße 23 
07546 Gera 

24.07.2015 

7 Arbeitsgemeinschaft der Thüringer 
Handwerkskammern 

Fischmarkt 13 
99084 Erfurt 

22.07.2015 

8 Verband der Wirtschaft Thüringens 
e. V. 

Lossiusstraße 1 
99094 Erfurt 

27.07.2015 

9 Landesverband für Groß-/ Außen
handel und Dienstleistungen Thü
ringen e. V. 

Juri-Gagarin-Ring 153 
99084 Erfurt 

30.06.2015 

10 Landesinnungsverband für das Thü
ringer Bäckerhandwerk 

Hohe Straße 22 
01069 Dresden 

24.07.2015 

11 Deutscher Familienverband 
Landesverband Thüringen 

Am Drosselberg 24 
99097 Erfurt 

24.07.2015 

12 Beauftragte der Evangelischen Kir
chen bei Landtag und Landesregie
rung in Thüringen 

Augustinerstraße 11 
99084 Erfurt 

24.07.2015 

13 Katholisches Büro Erfurt 
Kommissariat der Bischöfe in Thü
ringen 

Herrmannsplatz 9 
99084 Erfurt 

29.06.2015 

14. Thüringer Landesamt für Verbrau
cherschutz Abteilung Arbeitsschutz 

Karl-Liebknecht-Str. 4 
98527 Suhl 

24.07.2015 

alle sechs kreisfreien Städte 
13 Landkreise 
acht untere Gewerbebehörden 
kreisangehöriger Städte 

Die Landesapothekerkammer Thüringen, der DEHOGA Hotel- und Gaststättenverband Thürin
gen e.V. sowie die Thüringer Tourismus GmbH haben in ihren Antworten auf die Umfrage mitge
teilt, dass keine Erfahrungen zum Fragekatalog vorliegen. 

Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft Landesverband Thüringen, die Landesinnung 
der Konditoren Sachsen - Thüringen, der Thüringer Bauernverband e. V., der Fachverband 
Deutscher Floristen Landesverband Thüringen e. V. und der Verband Alleinerziehender Mütter 
und Väter Landesverband Thüringen e. V. haben nicht geantwortet. 
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Anhangs 

^ 9 ^ 8 ^ 

I Gewerkschaften, Interessenverbände, Kammern ond Kirchen 

1. In welchem Omfang worden die zolässlgen Ladenöffnongszeiten von Händler In 
Ansproch genommen ond wie worden diese Ladenöffnongszeiten von den Konden 
genotzt7 

2. Welcheposltlven ond negativen Erkenntnisse zomThörLadÖffG In der seit 2012 
geltenden Fassong gibt es7 

3. WlehatslchdleWettbewerbssltoatlon Im Einzelhandel seit 2012entwlckelt ond wie 
haben dieThüringer Händlerdaraofreaglert7 

4. Wie haben sich die Arbeltsbedlngongen ond die Beschäftigtenzahlen seit 2012 
entwickele 

5. Welcher konkreter Anpassongsbedarf wird ggf. gesehen ond wie wird dieser 
begründete 

IL Kommonale Spitzenverbände sowie Landkreise ond kreisfreien Städte 

1. In welchem Omfang worde dorch den Landkreis bzw. die kreisfreie Stadt In den Jahre 
2012 bis 2014 von den E rmäch t l gongennach^5Abs .2ond^10Abs .3 
ThürLadÖffG Gebraochgemacht7 
-Anzahl der Rechtsverordnong bezogen aofBestlmmong ond Jahr, 
-Anzahl der freigegebenen Sonn-ond Feiertage Insgesamt Im Jahr,ortsbezogen, 
-l^otzong der Möglichkeit nach^10Abs.4zoror ts te l lbezogenen Freigabe, 
-l^otzong der Freigabe an besonderen Sonn-ond Feiertagen,die bisher nicht 

aosgenommen sind ^Ostern,Pfingsten,I.Mal,3.Oktober) ond aos welchen 
Anlässen 

2. Welcheposltlven ond negativen Erkenntnisse zomThürLadÖffG In der seit 2012 
geltenden Fassong gibt es7 

3. Wird Anpassongsbedarfgesehen7^Falls die Frage mit ja beantwortet worde, wird om 
nähere Erläoterongen möglichst mit Berichten zo konkreten Pra^lserfahrongen 
gebeten) 

III Aofslchtsbehörden 

1 Wie viel Kontrollen worden jeweils In den Jahren 2012bls 2014 Im betreffen 
Zoständlgkeltsberelch zomThürLadÖffG dorchgeführt7 

2. Welche behördlichen Maßnahmen worden veranlasst7 
3 Welche Probleme sind Im Rahmend 

IV.FamlllenverbändeondFamlllenorganlsatlonen 

1 Welche Aoswlrkongen haben die Ladenöffnongszeiten Insbesondere In den 
Abendstonden, an Samstagen ond an verkaofsfrelen Sonn ond Feiertagen aof die 
Vereinbarkeit von Familie ond Berof7 

2 Wie haben sich die Arbeltsbedlngongen Insbesondere von Fraoen In den letzten vier 
Jahren entwlckelt7 
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Anhang 3 

Übersicht Landtagsbefassungen 2012 zum Thema ThürLadÖffG 

Antrag der / 
Anfrage des 

Sachverhalt Datum 

Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN 
gemäß § 74 Abs. 
2 G 0 

Berichterstattung über die aktuelle 
Situation des Ladenöffnungsgesetzes 
hinsichtlich der neuen Samstagsregelung 
sowie der neuen Regelung zur 
Sonntagsarbeit 

Ausschuss für 
Soziales, Familie 
und Gesundheit am 
16. Februar 2012 

Fraktion der FDP Aktuelle Stunde zum Thema -
„Auswirkungen des aktuellen 
Ladenöffnungsgesetzes in Thüringen" 
Drs. 5/4040 

Plenarsitzung am 23. 
Februar 2012 

Abgeordneten 
Barth (FDP) 

Mündliche Anfrage „Thüringer 
Ladenöffnungsgesetz (1)" 
Drs. 5/4051 

Plenarsitzung am 
23724. Februar 2012 

Abgeordneten 
Barth (FDP) 

Mündliche Anfrage „Thüringer 
Ladenöffnungsgesetz (2)" 
Drs. 5/4052 

Plenarsitzung am 
23724. Februar 2012 

Abgeordneten 
Barth (FDP) 

Mündliche Anfrage „Thüringer 
Ladenöffnungsgesetz (3)" 
Drs. 5/4053 

Plenarsitzung am 
23724. Februar 2012 

Abgeordneten 
Barth (FDP) 

Mündliche Anfrage „Thüringer 
Ladenöffnungsgesetz (4)" 
Drs. 5/4054 

Plenarsitzung am 
23724. Februar 2012 

Fraktion der FDP „Thüringer Ladenöffnungsgesetz" 
Vorlage 5/2451 

Ausschuss für 
Soziales, Familie 
und Gesundheit am 
18. und 26. April 
2012 

Fraktion der FDP Aktuelle Stunde zum Thema 
„Ladenöffnung unter erschwerten 
Vorzeichen - eine Zwischenbilanz nach 
vier Monaten Thüringer 
Ladenöffnungsgesetz" 
Drs. 5/4353 

Plenarsitzung am 2. 
Mai 2012 

Abgeordneten 
Kemmerich (FDP) 

Mündliche Anfrage „Einschränkung der 
Beschäftigungsmöglichkeit an Samstagen 
nach der Änderung des Thüringer 
Ladenöffnungsgesetzes - Folgen für 
Wirtschaft und Arbeitnehmer" 
Drs. 5/4372 

Plenarsitzung am 
374. Mai 2012 

Abgeordneten 
Bergner (FDP) 

Mündliche Anfrage „Einschränkung der 
Beschäftigungsmöglichkeit an Samstagen 
nach der Änderung des Thüringer 
Ladenöffnungsgesetzes - Folgen für 
Wirtschaft und Arbeitnehmer" 
Drs. 5/4374 

Plenarsitzung am 
374. Mai 2012 

Abgeordneten 
Kemmerich (FDP) 

Mündlichen Anfrage „Entwurf einer 
Rechtsverordnung zum Thüringer 
Ladenöffnungsgesetz" 
Drs. 5/4465 

Plenarsitzung am 
31. M a i / 1 . Juni 
2012 
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Antrag der/ 
Anfrage des 

Sachverhalt Datum 

Fraktion d e r F O F Gesetzentwurf 
zwei tes Gesetz zur Änderung des 
Thüringer Ladenöffnungsgesetzes 
^ThürLadÖffG)^ 
Ors. 5/4555 

Plenarsitzung am 
18./19./20. Juli 2012 

Ministerin für 
Soziales,Famil ie 
und Gesundheit 

„Entwurf einer Thür.VG zur Regelung 
von Ausnahmen zur Einschränkung von 
Samstagsarbelt nach demThürLadÖffG^ 
Vorlage 5/2555 

Ausschuss für 
Soziales, Familie 
und Gesundheit am 
12. Juli 2012 

Fraktion der FOF Verschiebung einer Entscheidung zu 
a) thür inger Ladenöffnungsgesetz^ 
Vorlage 5/2451 
b) Entwurf einer Thüringer 
Verordnung zur Regelung von 
Ausnahmen zur Einschränkung von 
Samstagsarbelt nach dem Thüringer 
Ladenöffnungsgesetz^ Vorlage 5/2555 

Ausschuss für 
Soziales, Familie 
und Gesundheit am 
13. September 2012 

Fraktion der FOR Zweite Beratung Im Rlenum 
Gesetzentwurf 
zwe i tes Gesetz zur Änderung des 
Thüringer Ladenöffnungsgesetzes 
^ThürLadÖffG)^ Ors. 5/4555 

Plenarsitzung am 
19./20./21. 
September 2012 

Fraktion 8ÜNONIS 
90/OIE GRÜNEN 

Änderungsantrag zum Gesetzentwurf der 
Fraktion der EOR 
zwei tes Gesetz zur Änderung des 
Thüringer Ladenöffnungsgesetzes 
^ThürLadÖffG^ 
Ors.4555 

Plenarsitzung am 
19./20./21. 
September 2012 

Fraktion der FOR a) „ThürlngerLadenöffnungsgesetz^ 
Vorlage 5/2451 
b) Entwurf einer Thüringer 
Verordnung zur Regelung von 
Ausnahmen zur Einschränkung von 
Samstagsarbelt nach demThürlnger 
Ladenöffnungsgesetz^ Vorlage 5/2555 

Ausschuss für 
Soziales, Familie 
und Gesundheit am 
11. Oktober 2012 

Information an Mitglieder des Ausschusses für Soziales, Familie und Gesundheit üher 
das Zurückziehen der Vorlage 5/2668 am 6. Oezemher 2012 
Abgeordneten 
Koppe ^EOR) 

Mündliche Anfrage 
„Zurückziehung des Entwurfes einer 
Thüringer Verordnung zur Regelung von 
Ausnahmen zur Einschränkung von 
Samstagsarbeit nach dem Thüringen 
Ladenöffnungsgesetz durch die 
Landesregierung" 
Drs. 5/5320 

Plenarsitzung am 
13714.12.2012 

F r a g e n der FOR Zweite Beratung im Plenum 
erneuter Gesetzentwurf 
„Zweites Gesetz zur Änderung des 
Thüringer Ladenöffnungsgesetzes 
(ThürLadÖffG)" 
Drs. 5/5250 

Plenarsitzung am 
12713714. 
Dezember 2012 



fFortsetzung von Seite 4) 

§ 9 Fahrziel und Fahrstrecke 

(1) Der Fahrgast hat dem Taxifahrervor Antr i t t der Fahrt 

sein genaues Fahrziel sowie gegebenenfal ls W ü n s c h e 

hinsichtl ich der Fahrstrecke anzugeben. 

(2) Sofern der Fahrgast nichts anderes best immt , hat 

derTaxi fahrerden kürzesten W e g z u m Fahrzie lzu w ä h 

len. 

§ 1 0 M i t f ü h r e n der Tarifordnung 

In jedem Taxi ist die Tarifordnung m i t z u f ü h r e n und auf 

Verlangen den Fahrgästen zur Einsichtnahme vorzule

gen. 

§ n Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des §61 A b s a t z ! Nr .4PBefG 

handelt , wer vorsä tz l i ch oder f ah r läss ig den Bes t im-

mungen dieser Verordnung zuwiderhandel t . 

(2) Die Ordnungswidr igkei t kann g e m ä ß § 61 Absatz 2 

PBefG mit einer G e l d b u ß e b is io .000 ,00 EUR geahndet 

werden. 

§ 12 Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 01.01.2015 in Kraft. G le ich-

zeit ig tritt die Verordnung über B e f ö r d e r u n g s e n t g e l t e 

und B e f ö r d e r u n g s b e d i n g u n g e n für den Verkehr mi tTa-

xen in der Stadt Erfurt vom 02. Apr i l 2009 außer Kraft. 

ausgefert igt: Erfurt, 06.11.2014 

Landeshauptstadt Erfurt 

O e r o b e r b ü r g e r m e i s t e r 

Tarif i 

(PKW/PKW-Kombi/Großraumtaxi): 

Grundpreis: ' ' 4,70 EUR 

Km^reis:i.biS4.'kmjeweiis ' ,' , | 3,0'oEUR, 

"flu 5. km jeweils, ' ' ' 2,10 EUR 

Tarif] , ' ' ' , ' ' I 

(Großraumtaxi-beirnehrals4Fahrgästen):' ; 

Grundpreis: 7,50 EUR 

Km-Preis: 1. bis 4. km jeweils 4,00 EUR 

ab 5. km jeweils 3,00 EUR 

Wartezeit: ab 1. Minute 30,00 EUR je Stunde 

G e p ä c k p a u s c h a l e : bei notwendiger Reduzierung der 

max. zulässigen Si tzplatzzahl in H ö h e von 5,00 EUR 

(Siegel) 

gez. A. ß o u s e w e i n 

A. Bausewein 
Oberbürgermeister 

Anlage zu § 3 (Tar i fübersicht ) 

* v f j ^ p ? * ' - " v H # ' V - -

' i i - ' : ^ ^ ^ ) 4 ^ / - ; f f i f e ^ i - * p ' 

^ b # ^ m # k < ä & : 4 

4,90 EUR 

3,20 EUR 

2,30 EUR 

7,70 EUR 

4,20 EUR 

3,20 EUR 

Buchungs-und Bearbeitungspauschale: für bargeldlose 

Zah lung 1,00 EUR 

<r ^*W*fW8R-*f' 
Mj. - 5'3 i i ^ ^ v . : ; - ; ^ ; : ^ . . 

. . :J:.::<&^,.-L.. ^. 6- .^^. 

VERORDNUNG 

über das Offenhalten von Verkaufsstellen 

in der Landeshauptstadt Erfurt aus beson

derem Anlass im Jahr 2015 vom 06.11.2014 

Aufgrund des §10 Abs. 1,3 des Thür inger Ladenöf fnungs 

gesetzes wird für die Landeshauptstadt Erfurt verord-

net: 

§1 

(1) Aus Anlass des Entenrennens am 29.03.2015 d ü r f e n 

die Verkaufsstel len der Landeshauptstadt Erfurt in der 

Zei t von 12:00 -18:00 Uhr g e ö f f n e t sein. Davon ausge-

nommen sind dieVerkaufsstel len der Ortsteile Walters-

leben und Gispersleben. 

(2) Aus Anlass des Erfurter Oktober festes d ü r f e n die 

V e r k a u f s s t e l l e n der L a n d e s h a u p t s t a d t Er fur t am 

04.10.2015 i n d e r Z e i t v o n i 2 : 0 0 - i 8 : 0 0 U h r g e ö f f n e t s e i n . 

Davon ausgenommen sind dieVerkaufsstel len derOrts-

teite Waltersleben, Daberstedt und Gispersleben. 

(3) A u s A n l a s s d e s F e s t e s d e r G u t e n T a t e n am 08.11.2015 

d ü r f e n dieVerkaufsstel len derLandeshauptstadtEr fur t 

i n der Zeit von 12:00-18:00 Uhr g e ö f f n e t sein. Davon 

a u s g e n o m m e n sind die Verkaufsstel len der Ortste i le 

Gispersleben und Daberstedt. 

(4) Aus Anlass des Erfurter Weihnachtsmarktes d ü r f e n 

die Verkaufsste l len der Landeshauptstadt Erfurt am 

06.12.2015 in derZe i tvon 12:00-18:00 U h r g e ö f f n e t s e i n . 

Davon ausgenommen sind dieVerkaufsstel len derOrts-

teile Daberstedt, Gispersleben, Waltersleben und Bin

dersleben. 

(5) Aus Anlass der Veranstal tung Ostern mit dem ega-

Parkam 29.03.2015, der Veranstal tung 20 Jahre T h ü r i n -

gen Park Erfurt am 03.10.2015, der Veranstaltung Politik 

und Sport am Oi.n.2015 und der Veranstal tung We ih -

nachten im Erzgebirge am 29.11.2015 im T h ü r i n g e n p a r k 

Erfurt d ü r f e n die Verkaufsstel len des Ortsteils Gispers-

leben in d e r Z e i t v o n 13:00-19:00 Uhr g e ö f f n e t sein. 

(6) Aus Anlass der Veranstaltung Tag der Gesundheit am 

04.01.2015, der V e r a n s t a l t u n g F r ü h l i n g s f e s t am 

08.03.2015 und d e r V e r a n s t a l t u n g T h ü r i n g e n o l y m p i a d e 

am 27.09.2015 im Einrichtungshaus H ö f f n e r d ü r f e n die 

Verkaufsstel len des Ortstei ls Waltersleben in der Zeit 

von 12:00-18:00 Uhr g e ö f f n e t sein. 

(7) Aus Anlass der Veransta l tung M o d e Gestern und 

Heute am 03.10.2015, der Veransta l tung Polit ik und 

Sport am 01.11.2015 und des Erfurter Weihnachtsmarktes 

am 29.11.2015 d ü r f e n die Verkaufsstellen des Ortstei ls 

Daberstedt in der Zeit von 12:00 -18:00 Uhr g e ö f f n e t 

sein. 

(8) Aus An lass der V e r a n s t a l t u n g Fami l ien fes t am 

04.oi.20i5 dür fen Verkaufsstellen des Ortsteils Binders

leben in der Zeit von 12:00-18:00 Uhr g e ö f f n e t sein. 

§ 2 

Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung sind Ord

nungswidr igkei ten im Sinne des § 14 Thür inger Laden-

ö f f n u n g s g e s e t z e s . 

§ 3 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer V e r k ü n d u n g 

in Kraft. 

ausgefert igt: Erfurt, 06.11.2014 

Landeshauptstadt Erfurt 

Der O b e r b ü r g e r m e i s t e r 

(Siegel) 

gez. A. Bausewein 
A. Bausewein 
Oberbürgermeister , 



Amtsbla t t 47/14 v o m 27. November 2014 327 

„(6) Der Ausschuss berät über die Belange des 
Kleingartenwesens (Beirat für Kleingartenwesen und 03.05.2015 Burgau Frühlingserwachen -
Gartenentwicklung der Stadt Jena), soweit sie dem Burgaupark 
eigenen Wirkungskreis der Stadt zuzuordnen sind." Isserstedt Frühlingsfest - Globus 

16. § 33 Abs. 2 a) wird wie folgt geändert: 04.10.2015 Neulobeda Herbstfest - Lobecenter 16. § 33 Abs. 2 a) wird wie folgt geändert: 
Isserstedt Herbstfest - Globus 

„den Stadtrat in allen Fragen der regionalen sozialen 
Entwicklungen und der Gleichstellung sowie zu 11.10.2015 Jena-Zentrum Herbstfest / 
Maßnahmen und Gegenmaßnahmen im Rahmen der Modenschau 
Sozialplanung," Goethegalerie / Neue 

Mitte 
Artikel 2 Burgau Burgauer Herbst / 

Burgaupark 
Diese Geschäftsordnung tritt am Tage nach ihrer Jena-Nord Herbstpflanzung / OBI 
Bekanntmachung in Kraft. Der Oberbürgermeister wird 
beauftragt und ermächtigt, die Geschäftsordnung in der 01.11.2015 Jena-Zentrum Wahl Miss und Mister 
gemäß Artikel 1 geänderten Fassung neu bekannt zu Mitteldeutschland 
machen. Neulobeda Familienfest 

Jena, den 20.11.2014 29.11.2015 Burgau Weihnachtsmärkte / 1 . 
Neulobeda Advent 

Stadt Jena 
DER OBERBÜRGERMEISTER 06.12.2015 gesamtes Weihnachtsmärkte 12. 

Stadtgebiet Advent 
gez. i.V. Frank Schenker (Siegel) 
(Bürgermeister) 

Verordnung der kreisfreien 
Stadt Jena über das Offenhalten 
von Verkaufsstellen aus 
besonderem Anlass an 
Sonntagen für das Jahr 2015 

Aufgrund des § 10 Abs. 1und Abs. 3 des Thüringer 
Ladenöffnungsgesetzes vom 24.11.2006 (GVBI. S. 541), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.12.2011 (GVBI, 
540), wird für die Stadt Jena verordnet: 

§ 1 - Öffnungszeiten 

In folgenden Ortsteilen der Stadt Jena dürfen 
Verkaufsstellen im Kalenderjahr 2015 an folgenden Sonn-
und Feiertagen im Zeitrahmen von 12.00 Uhr bis 19.00 
Uhr für die Dauer von maximal 6 zusammenhängenden 
Stunden aus besonderem Anlass wie folgt geöffnet sein: 

ausgenommen die 
Ortsteile Burgau 
und Neulobeda 

§ 2 - Ordnungswidrigkeiten 

Zuwiderhandlungen gegen § 1 sind Ordnungswidrigkeiten 
im Sinne von § 14 Abs. 1 Nr. 2 Thüringer Ladenöffnungs
gesetz. 

§ 3 - Inkrafttreten / Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer 
Bekanntmachung in Kraft und am 31.12.2015 außer 
Kraft. 

Jena, den 19.11.2014 

Stadt Jena 
DER OBERBÜRGERMEISTER 

gez. Dr. Albrecht Schröter 
(Oberbürgermeister) 

(Siegel) 

Tag: Ortstelle: 
01.03.2015 Burgau 

08.03.2015 

Neulobeda 

Jena-Zentrum 

29,03.2015 Isserstedt 

Jena-Nord 

26.04,2015 Jena-Nord 

Anlass: 
Thüringenwoche 
Burgaupark 
Autofrühling Lobecenter 

Frühlingserwachen 
Modenschau 
Goethegalerie / Neue 
Mitte 

Start in den Frühling / 
Globus 
Start ins Gartenjahr / 
OBI 

Beet- und 
Balkonpflanzung / OBI 

Beschlüsse des Stadtrates 

Wohnen in Jena und Thüringen - weitere 
Arbeitsschritte 
- beschl. am 05.11.2014; Beschl.-Nr. 14/0016-BV 

001 Der Oberbürgermeister wird beauftragt, das 
Konzept "Wohnen in Jena 2020" (Beschluss 11/1061-BV 
vom 30.6.2011) bis Sommer 2015 fortzuschreiben und zu 
konkretisieren. Dem Stadtrat ist das fortgeschriebene 
Konzept zur Bestätigung vorzulegen. Die Fortschreibung 
berücksichtigt insbesondere die in 002 bis 005 genannten 
Maßgaben. 

002 Das Konzept „Wohnen in Jena 2020" systematisiert 
die wohnungspolitischen Aktivitäten der kommenden Jahre 
mit folgender Zielstellung: 
- Der Wohnungsmarkt hält ein in Standard und Preis 

mm 



Anhang 5 

Übersicht über Stellungnahmen der Interessenverbände, Gewerkschaften, Kammern und Kirchen zu Erfahrungen mit dem 
Thüringer Ladenöffnungsgesetz (ThürLadÖffG) seit 2012 

Organisation Zusammenfassung des Inhalts konkrete Änderungsvorschläge zum 
ThürLadÖffG 

Handelsverband 
Thüringen -
Der Einzelhandel 
e.V. 

Ladenöffnungszeiten nach 20:00 Uhr werden mit Schwerpunkt Le
bensmittelhandel genutzt. Längere Öffnungszeiten von teilweise bis 
22:oo Uhr werden von den Kunden genutzt. 
Es gibt Umsatzverlagerungen auf Freitag und verstärkt auf den Sams-
tag. 
Die Erfahrungen mit dem ThürLadÖffG sind negativ. Die Einschrän
kung der Beschäftigung an Samstagen hat dazu wie folgt beigetra
gen: 
- Quote der Vollzeitbeschäftigung ist gesunken, 
- Zahl der geringfügig Beschäftigten ist gestiegen, 
- geringe Stundenzahl für Mitarbeiter nicht lukrativ, 
- Mitarbeiter orientieren sich beruflich anderweitig, 
- Beratung und Bedienung der Kunden hat sich verschlechtert; redu

zierter Kundenservice, 
- Arbeitsbedingungen für Mitarbeiter haben sich verschlechtert, 

Wunsch nach Samstagsarbeit kann nicht entsprochen werden, weni
ger Flexibilität bei der Absicherung der Kinderbetreuung, 

- u. a. Studenten und provisionsabhängig Beschäftigte möchten an 
Samstagen arbeiten, dürfen aber nicht, was die Unzufriedenheit er
höht 

- kontraproduktiv vor dem Hintergrund der Initiativen zur Stärkung der 
Innenstädte. 

- Ausdehnung der Arbeitszeit an Samstagen ist die Folge und führe zu 
mehr Stress. 

Handel soll nicht anders behandelt werden wie andere Branchen. 

Anpassungsbedarf bei 
§ 12 Abs. 3 ThürLadÖffG zur Samstags
beschäftigung; 
keine weitergehenden Regelungen wie in 
anderen Ländern 
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Organisation Zusammenfassung des Inhalts konkrete Änderungsvorschläge zum 
ThürLadÖffG 

ver.di Landesbe
zirk Sachsen, 
Sachsen-Anhalt, 
Thüringen Fach
bereich Handel 

Der Deutsche 
Gewerkschafts
bund Hessen Thü
ringen hat sich der 
Stellungnahme 
von ver.di ange
schlossen. 

- Weitgehende Kritik am Gesetz wurde vorgetragen. 
- Wettbewerbsauseinandersetzungen gehen zu Lasten Arbeitnehme

rinnen und Arbeitnehmer, 
- Abbau von vollzeitbeschäftigten Arbeitsverhältnissen zugunsten 

von Teilzeit und geringer Beschäftigung, 
- Weitere Einsparungen bei Gewährleistung des Arbeitsschutzes und 

der Arbeitssicherheit, Stundenreduzierungen bei vielen Beschäftig
ten auch durch Einführung von Mindestlohn, 

- geringerer Personaleinsatz je Stunde führen zu höherer Arbeitsver
dichtung und Dauerstress, 

- Freigabe der Ladenöffnungszeiten rund um die Uhr widerspricht 
wissenschaftlichen Erkenntnissen über negative Folgen von Nacht
arbeit, 

- Öffnungszeiten an Werktagen von 7:00 Uhr bis 20:00 Uhr reichen 
aus, 

- Wettbewerbssituation zwischen große und kleinen Unternehmen zu 
entschärfen, 

- Öffnung einzelner Einkaufscenter zur Nachtzeit nur mit Minimalbe
setzung, 

- Anspruch auf zwei arbeitsfreie Samstage positiv gewertet, in Ein
zelhandelsunternehmen mit Betriebsrat auch umgesetzt 

- Negativ, dass keine Sanktionsmöglichkeit bei Verstoß gegen die 
Beschäftigungsbeschränkungen an Samstagen gegeben ist, 

- Mehrzahl von Arbeitnehmern in Einrichtungen ohne Betriebsrat 
hätten nicht den Mut, die freien Samstage in Anspruch zu nehmen, 

- Genehmigung für 15 zusätzliche verkaufsoffenen Sonntage in 
Schmalkalden (Landesgartenschau) kritisiert, 

- großzügige Öffnungszeiten benachteiligen kleine und mittelständi
scher Einzelhandelsunternehmen, 

- nur größere Einzelhandelsunternehmen können den Onlinehandel 

• § 1 Zweck streichen, 
• § 3 Öffnungszeiten werktags 7:00 bis 

20:00 Uhr, 
• § 4 Folgeänderungen: Schließzeiten an 

Werktagen von 20:00 bis 7:00 Uhr 
• § 8 auf jährlich 26 Sonn- und Feiertage 

begrenzen, 
• Ausnahme für Ausflugsorte mit besonders 

starken Fremdenverkehr streichen, 
• § 9 Begrenzung der Sonntagseinsätze pro 

Arbeitnehmer im Jahr und Zuschlagsrege
lungen 

• § 10 Abs. 1 Verschärfung beim Anlass für 
die Freigabe verkaufsoffener Sonn- und 
Feiertage auf „traditionelle regionale Mes
sen, Märkte und Veranstaltungen, die ei
nen erheblichen Besucherstrom auslösen", 

• Ausnahme nach § 10 Abs. 2 auf ersten 
Advent beschränken, 

• § 11 Zuständigkeit für Ausnahmen im drin
genden öffentlichen Interesse auf Thürin
ger Landesverwaltungsamt übertragen 

• § 12 Arbeitnehmerschutzregelungen er
gänzen; Nachteilsausgleich fürArbeit an 
Sonn- und Feiertagen und für Nachtarbeit 
gemäß Tarifvertrag zahlen, 

• § 14 spürbare Ordnungsgeld bei Verstoß 
• Pflicht, Arbeitszeiten mindestens 5 Tage 

im Voraus bekanntzugeben, 
• Keine geteilten Arbeitszeiten 
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Organisation Zusammenfassung des Inhalts konkrete Änderungsvorschläge zum 
ThürLadÖffG 

zur Gewinnerzielung nutzen, 
- schlechte Einkommenssituation bei maximal geforderter Flexibilität, 
- Arbeit auf Abruf per Telefon, unregelmäßige Arbeitszeiten bzw. 

Nacht- und Wochenendarbeit stellen hohe Arbeitsbelastungen dar, 
- in beratungsintensiven Branchen werden Nachteile für Kunden 

gesehen, 
- Sicherheitspersonal wurde völlig eingespart. 

Gemeinde- und 
Städtebund Thü-
ringen 

Aus den Rückmeldungen einer Vielzahl der Kommunen könnten keine 
Probleme entnommen werden. 

Thüringischer 
Land Kreistag e. V. 

Es wurde Bezug genommen auf die Stellungnahmen von neun Land
kreisen, die zusammengefasst wiedergegeben wurden. Soweit die 
Stellungnahmen nicht bereits unter Abschnitt 5.2 ausgewertet wurden, 
wird auf Anhang 6 a verwiesen. Danach begrüßen die Landkreise 
ausdrücklich die Änderungen zur möglichen Freigabe verkaufsoffener 
Sonn- und Feiertage nach § 10 ThürLadÖffG: 
-Die orteilbezogene Freigabe wird positiv bewertet. 
- Sehr positiv wurde die Erweiterung um den nunmehr möglichen 2. 

Adventssonntag aufgenommen, da die Sonderöffnung in der Regel 
an den Weihnachtsmarkt gekoppelt wurde und dieser häufig nicht am 
1. Advent stattfindet. 

Es wird sich für die Beibehaltung eines flexiblen Rahmens für Laden
öffnungszeiten ausgesprochen. 

• „aus besonderem Anlass" in § 10 Abs. 1 
ThürLadÖffG sollte gestrichen werden, 
da dies teilweise zu Auslegungsschwie
rigkeiten geführt hat, 

• „zusammenhängende" Stunden in § 8 
Abs. 1 und § 9 Abs. 1 ThürLadÖffG soll
te gestrichen werden, 

• Warensortiment in § 8 Abs.1 ThürLad
ÖffG ausweiten, 

• bezüglich der Adventssonntage wird 
eine weitere Aufweichung des Ladenöff
nungsgesetzes erwartet, 

• Anpassungsbedarf beim § 9 Abs. 1 Thür
LadÖffG insbesondere für den Verkauf 
von Bäcker- und Konditorwaren 
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Organisation Zusammenfassung des Inhalts konkrete Änderungsverschläge zum 
ThürLadÖffG 

Arbeitsgemein
schaft der Thürin
ger Industrie-und 
Handelskammer 
Industrie-und 
Handelskammer 
Südthüringen 
Industrie uod 
Handelskammer 
Ostthürlogen zu 
Gera 

Regelmäßige Öffnungszeiten bewegen sich durchschnittlich zwischen 
^:00 Ohr und 20:00 Ohr, wobei die Öffnung zwischen 6:00 Ohr und 
10:00 Ohrbeginnt und zwischen 1^:00 Ohrund 22:00 Ohr endet. 
Verlängerte Öffnungszeiten zum Teil bis24:00 Ohrwürden im Rah
men besonderer Aktionen wie Mitternachtsshopping oder Stadtfesten 
genutzt Hier bestände auch ein Bedarf an Samstagen 
Bundeswelt einmalige Regelung zur Beschränkung der Samstagsar 
beit, die weit über^17LadSchlO hinausgeht, wird kritisiert, da diese 
Regelung die tatsächlichen Bedürfnisse der Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer der Handelsbranche ignoriert Samstag sei der beratungs 
und arbeitsintensivsteTagderWoche. Negative Erfahrungen werden 
wie folgt beschrieben (siehe auch B ^ ^ a ^ ^ ^ m i t beispielhaften On-
ternehmensaussagen): 
-Personalplanung der Onternehmen ist erheblich aufwendiger gewor-

den, 
Arbeitnehmer sind höheren Arbeitsbelastungen ausgesetzt, 
Oer Service für die Kunden leidet, 

-Mitarbeiterwünschez.B.zurOrlaubsgestaltungundzufreienTagen 
könnten kaum umgesetzt werden, weniger Oestaltungsfreiheit, 
krankheitsbedingte Ausfälle könnten mit verfügbaren Personal nicht 
adäquat abgefangen werden, 

-geringere Flexibilität bei Oienst-und Orlaubsplanung, 
-Wünsche von Mitarbeitern, die samstags gern arbeiten würden, kön-

nen nicht umgesetzt werden, 
-Anteil geringfügig Beschäftigter undTeilzeitbeschäftigter nimmt zu-

lasten von Vollzeitverträgen zu, 
-In derWoche Personalüberhang bei geringen Kundenstrom steht 

dem Samstag mit wenig Personal bei Kundenansturm gegenüber, 
Ourchdie wachsende Bedeutung des Onlinehandels und fortschrei 
tende Konzentrationsprobleme hat sich die Wettbewerbssituation für 
stationäre Händler verschlechtert 

D Abschaf fung der Regelung zum besonde
ren Ärhei tnehmerschutznach^12Ahs.3 
ThürLadÖffG, 

D Möglichkeit zur Freigabe an sämtlichen 
Adventssonntagen 
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Organisation Zusammenfassung des Inhalts konkrete Änderungsvorschläge zum 
ThürLadÖffG 

Arbeitsgemein
schaft derThürin
ger Handwerks
kammern 

Thüringer Handwerksbranche hat sich mit der seit 2012 geltenden, 
novellierten Vorschrift arrangiert, leiden aber insgesamt unter zuneh
mender Bürokratie. Die Einschränkung der Arbeit an Samstagen ge-
mäß § 12 Abs. 3 ThürLadÖffG wird kritisiert. Da kleinen Bäcker- und 
Fleischerbetrieben die Umsetzung der Regelung große Schwierigkei
ten bereitet, wird ein Teil der Geschäfte am Samstag nicht mehr ge
öffnet, obwohl die Mitarbeiter bereit wären, mehr als zwei Mal im Mo
nat zu arbeiten. 

Änderung des § 12 Abs. 3 ThürLadÖffG, 
wie durch Aufnahme einer Kleinbetriebsre
gelung oder für den Fall, dass an einem an-
deren Werktag der Woche (z. B. Montag) 
Arbeitsbefreiung gewährt wird. 

Verband der Wirt
schaft Thüringens 
e. V. 

Es ist eine deutliche Zunahme der Einkäufe bei Konsum- und Luxus
gütern an Samstagen zu beobachten. 
Die Thüringer Regelungen gehen deutlich über § 17 LadSchIG hinaus 
und damit über die Regelungskompetenz des Landes. 
Die Regelung zur Freistellung von der Beschäftigung an Samstagen 
steht im Widerspruch zu ausgehandelten tariflichen Regelungen. 
Samstagsarbeit ist bezüglich der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
nicht anders zu bewerten. Das geltende Verbot schränkt die erforderli
che Flexibilität zur Gestaltung der Arbeit ein. Das tatsächliche Ergeb
nis der Regelung zur Beschäftigungsbeschränkung steht damit im 
Widerspruch zu dem angestrebten Ziel. 

Bei § 12 Abs. 3 ThürLadÖffG Widerspruch 
zu den von den Tarifpartnern ausgehandel
ten Regelungen beseitigen. 

Landesverband 
für Groß-/ Außen
handel und 
Dienstleistungen 
Thüringen e. V. 

Zur Regelung zur Freistellung an monatlich zwei Samstagen liegen 
negative Erfahrungen vor. Es wird auf den geltenden Manteltarifver
trag verwiesen, der die Arbeitszeitregelungen vorsieht. Für die darüber 
hinaus gehenden Bestimmungen in § 12 Abs. 3 ThürLadÖffG besteht 
keine Notwendigkeit. Hätte es einen diesbezüglichen Bedarf gegeben, 
hätten die Tarifvertragsparteien reagieren müssen und den Tarifver
trag auch kündigen können. 
Der Tarifvertrag stellt einen ausgehandelten Kompromiss dar. Durch 
den Eingriff der Politik werden ausgehandelte Wichtungen einseitig 
verschoben. 
Die Anzahl der Beschäftigten ist stärker von der Umsatzentwicklung 
abhängig als von Ladenöffnungszeiten; Regulativ ist vor allem der 

Das ThürLadÖffG ist auf den Einzelhandel 
zu konkretisieren. 
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Organisation Zusammenfassung des Inhalts konkrete Änderungsvorschläge zum 
ThürLadÖffG 

Anteil der Teilzeitbeschäftigten. 
Landesinnungs
verband für das 
Thüringer Bäcker
handwerk 

Bezüglich der Ausnahmeregelung des Verkaufs von Bäcker- und Kon
ditorwaren an Sonn- und Feiertagen nach § 9 Abs. 1 ThürLadÖffG gibt 
es Abgrenzungsprobleme bei Handwerksbetrieben mit angeschlosse
nem Cafe. In der Praxis wäre es schwer vermittelbar, dass ein Verkauf 
an die Laufkundschaft nur für fünf Stunden möglich sein soll. Die strik
te Anwendung des § 9 wäre nicht nachvollziehbar. Die Kundenbedürf
nisse haben sich verändert. Mitarbeiter möchten gern einen vollen 
Arbeitstag arbeiten. 
Der § 12 Abs. 3 ThürLadÖffG geht trotz der Feststellung der Verfas
sungsmäßigkeit an der Wirklichkeit vorbei. Es gibt ein Mangel an 
Fachkräften. Samstag ist ein wichtiger Umsatztag, da die Kunden 
dann zum Bäcker gehen. Schon allein wegen Urlaub und Krankheit ist 
die Umsetzung der Regelung nicht zu gewährleisten. 

Änderung des § 9 ThürLadÖffG zur Erwei
terung der Ausnahme für „Bäckerei-
Cafes 
Abschaffung des § 12 Abs. 3 ThürLad
ÖffG 

Thüringer Touris
mus GmbH 

Keine Anmerkungen. 

D E H O G A Hotel-
und Gaststätten
verband e.V. 

Keine Anmerkungen. 

Landesapotheker
kammer Thürin
gen 

Keine Anmerkungen. 

Deutscher Fami
lienverband 
Landesverband 
Thüringen 

Erweiterte Öffnungszeiten erschweren, Familie und Beruf miteinander 
zu vereinbaren. Flexible Kinderbetreuungsangebote sind noch Man
gelware. Alleinerziehende Eltern und Beschäftigte im Schichtdienst 
benötigen zusätzliche Unterstützung bei der Kinderbetreuung. Der 
Mindestlohn reicht aber nicht au zur Finanzierung einer Kinderbetreu
ung. Es sind Lösungen erforderlich die das Kindeswohl berücksichti
gen. Arbeitsabläufe müssen den Bedürfnissen der Familien angepasst 
werden. 
Bei Alleinerziehenden und Partnern mit wenig Verdienst sind die Be-



7 

Grgaoisatioo Zusammeofassuogdeslohalts konkrete Anderungsvorschläge zum 
ThürLadÖffG 

schäft igteoioTeilzeitgezwuogeo,ergäozeodALGIILeistuogeoio 
Aospruchzuoehmeo. 
Befristete Arbeitsverhäitoisseveruosichero. 
Zeit-uod Leistuogsdruckoehmeo zu, aber oicht our im Haodei.Aii 
^ies erschwere das Famiiieoiebeo mit Kiodero, so dass sich juoge 
Leute gegeoe ioLebeo mit Kioderoeotscheideowürdeo. 

Beauftrage der 
Evaogelischeo 
Ki rcheobeiLaod-
tag uod Landes 
regieruogioThü-
riogeo 

Oie Regeiuogeo zur Ladeoöffouog zum Schutz der Sooo-uod Feierta
ge siod voo hohem ioteresse uod schützeo gleichzeitig die wirksame 
Wahroehmuog auch voo aodereogruodgesetzlichgeschützteo lote-
resseo im Bereich des Famil ieo-uodVereioslebeos. 
Leider ist festzustelleo, dass die Soootagsruhezuoehmeod our als 
Beschwernis der Wirtschaft wahrgeoommeo wird. 
Oiederzeit igeoAusoahmeregeluogeofürdieSoootagsöftouoguoddie 
Nutzuog der Möglichkeit durch die Laodkreise uod kreisfreieo Städte 
wird oicht mehrvereiobar mit der verfassuogsrechtlicheo Schutzpflicht 
bewertet. Oie Grtsteilregeluog hat sich oicht bewährt. Zumiodest soll
teo die Voraussetzuogeo deutlich verschärft uod beaufsichtigt werdeo. 
Märkte uod Feste müssteoio der Außeowirkuogerkeoobar die Haupt
sache uod die Soootagsöftouog darf our Nebeoeftektseio. 
OiefehleodeSaoktioosmöglichkeitbeiVerstoßgegeodieFreistel-
luogspflichtaoSamstageo wird oegativ bewertet. 
OurchgeheodeLadeoöftouogszeiteowirkeo sich oicht umsatzstei-
gerodaus,führeoaberzurArbeitsverdichtuog,daaodeoRaodzeiteo 
der Fersooaleiosatzzurückgefahreo wird uod Arbeitszeiteoio deo 
Abeod-uodNachtstuodeozuzusätzlicheogesuodheitl icheoBelastuo-
geoführeo. Oie Arbeitsbedioguogeohabeo sich seit 2012 verschlech
tert. Als Beispiel wird auch die Arbeit auf Abruf geoaoot. 
Große Haodelsketteo werdeo zu UoguosteokleioerHaodelsketteo 
begüostigt 
Kritik erfolgte ao der Geoehmiguog voo15zusätzlicheo verkaufsofte-
oeoSoootageoio der Stadt Schmalkaldeo(Laodesgarteoschau 2015) 

• werktags Öffnungszeiten von 6:00 Uhr 
bis 20:00 Uhr ausreichend, 

• Abschaffung der Ortsteileregelung nach 
§ 1 0 Abs. 4 ThürLadÖffG, 

• strengere Voraussetzungen für die Frei
gabe verkaufsoffener Sonntage nach § 
10 ThürLadÖffG 
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Organisation Zusammenfassung des Inhalts konkrete Änderungsvorschläge zum 
ThürLadÖffG 

im dringenden öffentlichen Interesse, welches hier nicht gegeben ge
wesen wäre. 
Unregelmäßige Arbeitszeiten Arbeiten in Randzeiten Einsatz bei kurz
fristigen Abruf erschweren es gemeinsame Zeit als Familie zu erleben. 
Da Beschäftigte im Einzelhandel überwiegend Frauen sind, beziehen 
sich die Aussagen besonders auf die Arbeitsbedingungen von Frauen. 

Katholisches Büro 
Erfurt 
Kommissariat der 
Bischöfe in Thü
ringen 

Hinweis auf den Koalitionsvertrag unter Punkt 2.13 „Die Sonn- und 
Feiertagsarbeit soll auf das erforderliche Minimum beschränkt wer
den." 
Hinweis auf die Stellungnahme vom 25. Oktober 2011: 
Die geplante Ausklammerung des Karfreitags von der Ausnahmerege
lung zum Verkauf an Sonn- und Feiertagen wird daher begrüßt 
Die Regelungen zur Verbesserung des Arbeitnehmerschutzes werden 
befürwortet. 
Es wird sich gegen die Flexibilisierung der Ausnahmeregelung zur 
Sonntagsöffnung ausgesprochen. Die Zulassung der Wahl zwischen 
ersten und zweiten Advent stellt faktisch eine Ausweitung der Aus
nahme auf zwei Adventssonntage dar. 
Auch die erweitere Ortsteilregelung führt zu einer Zunahme der Sonn
tagsöffnungen. 
Mit Nachdruck wird für die im Grundgesetz garantierte allgemeine 
Sonntagsruhe eingetreten. Die 2011 geäußerten Befürchtungen wur
den zwischenzeitlich bestätigt. 
Bei Ladenöffnungszeiten bis 24:00 Uhr bleibt den Menschen, unab
hängig davon, ob arbeitend oder einkaufend, immer wenig Zeit, die es 
ermöglichen, ein geordnetes und ausgeglichenes Familienleben zu 
führen. 

§§ 10 Abs. 2 und Abs. 4 ThürLadÖffG auf 
den Prüfstand stellen. 
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Thüringer Ladenöffnungsgesetz 
Unterrichtung des Landtags bis zum 31.12.2015 nach § 16 
Ihr Zeichen: 546126 Unterrichtung 2015 

Sehr geehrter Herr Dr. Wolf, 

für Ihr Schreiben vom 15. Mai 2105 und der damit verbundenen Möglichkeit der Stel

lungnahme danken wir ausdrücklich. Wir möchten anmerken, dass die Landkreise zu

gleich vom Thüringer Landesverwaltungsamt diese Abfrage erhalten haben. Daher 

möchten wir Sie hiermit bitten, bei künftigen Abfragen diese entsprechend zu koordi

nieren, damit es nicht zu parallelen Abfragen kommt. Für dieses Entgegenkommen 

dürfen wir uns bereits vorab bedanken. Die Anmerkungen beruhen auf den Angaben 

von Rückmeldungen aus 9 Landkreisen. Der Saale-Holzland-Kreis hat Ihnen bereits 

die Beantwortung des Fragenkatalogs direkt zukommen lassen. Dessen Angaben sind 

nicht mit eingeflossen. 

Zu Ihrer Abfrage möchten wir zum Themenkomplex II. Kommunale Spitzenverbände 

sowie Landkreise und kreisfreie Städte wie folgt anmerken: 

1. Gebrauch von Ermächtigungen in den Jahren 2012 bis 2014 nach S 8 Abs. 2 

und § 10 Abs. 3 ThürLadÖffG 

Hausadresse: Telefon (03 61) 2 20 64-0 Telefax (03 61) 2 20 64-30 
Richard-Breslau-Straße 13 99094 Erfurt E-Mail: poststelle@tlkt.thueringen.de 
SpK Mittelthüringen Kto. 130055654 B L Z 820 51 000 Internet: www.th-landkreistag.de 
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• Anzahl der Rechtsverordnungen 

§ 8 Abs. 2 

2012 2013 2014 

0 0 1 

§ 10 Abs. 3 

2012 2013 2014 

4 4 5 

8 8 7 

4 6 7 

3 2 1 

2 2 2 

1 1 1 

2 1 1 

EIC: Bereits im Jahr 2007 wurde eine Verordnung nach § 8 Abs. 2 ThürLadÖffG erlas

sen (Amtsblatt Nr. 39 v 27. November 2007) und bis heute nicht geändert; § 10 Abs. 3 

ThürLadÖffG jährlich 6 bis 8 Gemeinden/Heilbad Heiligenstadt und wird jährlich im 

Amtsblatt veröffentlicht 

GTH: Im Jahr 2007 wurde eine Rechtsverordnung nach § 8 Abs. 2 ThürLadÖffG für den 

Kurort Tabarz und im Jahr 2009 eine Rechtsverordnung für den Luftkurort Stadt Fried

richroda erlassen. 

WAK: Am 04. April 2007 wurde eine Verordnung nach § 8 Abs. 2 ThürLadÖffG für 18 

Kur-, Ausflugs-, Erholungs- und Wallfahrtsorte erlassen. Dem Landratsamt liegen je

doch lediglich insgesamt neun Anzeigen von Verkaufsstelleninhabern in drei Orten vor, 

die von den zusätzlichen Öffnungszeiten Gebrauch machen. 

Schmalkalden-Meinigen: Mit Wirkung zum 08. Januar 2007 wurde die Verordnung über 

die Ladenöffnung in Kur-, Erholungs-, Ausflugs- und Wallfahrtsorten aufgrund § 8 Abs. 

2 ThürLadÖffG erlassen. Diese Rechtsverordnung orientiert sich an der Thüringer Ver

ordnung über den Ladenschluss in Kur-, Ausflugs-, Erholungs- und Wallfahrtsorten vom 

22. Oktober 1998. In dieser Verordnung waren elf Orte im Zuständigkeitsbereich des 

Landkreises benannt. Mit der Rechtsverordnung auf Grundlage von § 8 Abs. 2 ThürLa

dÖffG werden insgesamt sieben Orte für den Verkauf der in § 8 Abs. 1 ThürLadÖffG 

benannten Waren und festgelegten Öffnungszeiten privilegiert. Ausgenommen von der 
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Öffnung sind der Karfreitag, der Volkstrauertag und der Totensonntag. Fallen der 24. 

Dezember und der 31. Dezember auf einen Sonntag, dürfen Verkaufsstellen nur bis 

14:00 Uhr geöffnet sein. Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Rechtsverordnung nutzen 

insgesamt sieben der in Frage kommenden Orte diese Regelung. Zum gegenwärtigen 

Zeitpunkt nehmen nur noch drei Orte die Möglichkeit der zusätzlichen Öffnungszeiten in 

Anspruch 

• Zahl der freigegebenen Sonn- und Feiertage insgesamt im Jahr, ortsbezo

gen 

2012 2013 2014 

Anzah l S o n n - und 
Feiertag gesamt 

75 75 81 

Anzah l G e m e i n 
de/Stadt 

21 22 25 

Anzah l S o n n - und 
Feiertags pro G e 
meinde/Stadt 

4 4 13 

Angabe Anzah l der 
Öffnungstage 
keine or tsbezoge
ne Angaben 

17 16 15 

Die Zahlen in der 3. und 4. Zeile sind unvollständig, da nicht alle diese Angaben 

getätigt haben. 

• Nutzung der Möglichkeit nach § 10 Abs. 4 zur ortsteilbezogenen Freigabe 

- Greiz: Stadt Zeulenroda-Triebes ab dem Jahr 2012 

- GTH: Im Zuge von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden relativ kleine Ge

meinden zu Landgemeinden oder Einheitsgemeinden zusammengeschlos

sen. Daher wurden in den Jahren 2012 bis 2014 vier anlassbezogene 

Rechtsverordnungen mit einer Freigabe von Ortsteilen erlassen. 

- WAK: 2012 - keine; 2013 - eine Freigabe; 2014 - zwei Freigaben 

Von den weiteren Landkreisen wurde keine Nutzung der Möglichkeit nach § 10 

Abs. 4 ThürLadÖffG vorgenommen. 

• Nutzung der Freigabe an besonderen Sonn- und Feiertagen, die bisher 

nicht ausgenommen sind und aus welchen Anlässen 

- SÖM 2012 bis 2014 je 2 am 01. Mai und am 03. Oktober, Veranstaltungen 

mit zahlreichen Darbietungen und Marktdurchführung - Freigabe erfolgte 
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n a c h ^ l l ThürLadÖffG; Muttertag am12 . Mai 2013, welcher gleichzeitig 

auf Ffingstsonntag fiel,gab es eine Ausnahmen vomThüringer Landesver

waltungsamt; für sonstige Feiertage gab es keine Nachfrage 

Greiz: Ourchdie Stadt Greiz wird seit vielen Jahren schon traditionsgemäß 

am 01. Mai ein Bauern-und Automarkt sowie am 03. Oktober das Neustadt

fest mit Automarkt undTag der Vereine mit einer Öffnung der Verkaufsstel-

len durchgeführt. Fine Freigabe der Ffingstfeiertage wurde bisher nicht be

antragt. Für Ostern gab es bereits Anfragen in Verbindung mit der Ourohfüh-

rung des Osterspaziergangs. 

GTH:FreigabenfürdieseTageerfolgten bislang nicht und wurden auch nicht 

beantragt 

WAK: 2012-2014 in Kaltennordheim, Anlass: Rhöner Ostermarkt, Heirats 

markt zu Rfingsten und Wirtefest^Herbstmarkt am 03. Oktober 

Weimarer Land: 2014zu Ostern in Bad S u l z a s MOR-Osterspaziergang 

^nach^10Abs.3ThürLadÖffG) 

Kyffhäuserkreis: 01.Mai 2012Streetballturnier 

Schmalkalden-Meiningen: 2012und2014je 01.Mai^Mai fes t und 03.Okto-

be r^Fes tzumTag der Deutschen Einheit 

2. Erkenntnissen 

^ Fositive Erkenntnisse: 

/Allgemeine Ladenschlusszeiten werden als positiv gewertet.Weiterhin ist 

ein flexibles Reagieren auf Kundenbedürfnisse seitens der Linternehmen 

möglich. 

/ O i e Beibehaltung der Regelung an jährlich höchstens vier Sonn-und Fei

ertagen ist ausreichend.Oiese Ortsteilregelung auf die kreisangehörigen 

Gemeinden auszuweisen und Verkaufsstellen aus besondere Anlass an 

unterschiedlichenTagenzu öffnen ist als gut zu bezeichnen. 

/ O e r Verkauf an Sonn und Feiertagen schon ab 07:00 Ohr för die Oauer 

von fünf zusammenhängenden Stunden von Bäcker und Konditorwaren, 

Schnitt- undTopfblumen, Zeitungen und Zeitschriftensowie selbster 

zeugten landwirtschaftlichen Produkten ist begrüßt worden 
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/Verkaofsstel leoamersteooderzweiteoAdveotssoootagzwisoheo 11:00 

Ohr ood 20:00 Ohr för die Oaoer voo seohs zosammeohäogeodeo Stoo-

deozoöffoeo,faodZosprooh. 

/ O i e orteilbezogeoe Freigabe wird positiv bewertet. 

/ S e h r positiv worde die Frweiteroog omdeo ooomehrmöglioheo2. Ad-

VOOtSSOOOtag aofgOOOmmeO, da die SooderÖffOOOg i.d.R ao deoWoih-

oaohtsmarkt gekoppelt worde ood dieser häofig oiobt aml .Adveo t statt-

fiodet. 

/ O i e Äoderoogsregeloog zor Freigabe d e s l . o d e r 2.Adveot wird doroh die 

Oemeiodeoaogeoommeo. Ooroh AbstimmoogderOewerbetreibeodeo 

io deo eiozeloeoOrteoprofitiereoaoohkleioeLädeo voo diese zosätzli-

oheoöffooogszeiteo. 

^ Negative Frkeootoisse: 

wordeokeioegeoaoot 

3̂  An^assun^sbedar^ 

^ ^aosbesooderemAolass^io^lOAbs.lThörLadÖffO sollte gestrioheo werdeo, 

da dies teilweise zoAoslegoogssohwierigkeiteogeföhrt hat 

^ ^zosammeohäogeode^Stoodeoio^8Abs.1ood^9Abs.1ThörLadÖffO sollte 

gestrioheo werdeo: 

Voral lem kleioere Ooteroehmeo köooteo sioh dorohdie Streiohoog derzo-

sammeohäogeodeoStoodeo aof ihre Koodeo flexibler eiostelleo. Iosbesoodere 

bei selbst erzeogteo laodwirtsohaftlioheo Frodokteo ood damit aooh oft bei 

leiohtverderblioherWarewähreodderFrotezeitisteioVerkaofaomobileoVer-

kaofsstätteo voo Vorteil. So wäre oiobt oor eioVerkaof am Morgeo för eio paar 

StoodeosooderoaoohamAbeodföreiopaarStoodeomöglioh. 

^ l o ^ 8 A b s . 1 ThörLadÖffO ist der Verkaof voo Reisebedarf ood Oevotiooalieo 

sowie Wareo, die för diese Orte keoozeiohoeod siod, geregelt. Oer Begriff Rei

sebedarf ist io^2Abs.2ThörLadÖffOoäherbezeiohoet . Naoh der fröhereo 

Kommeotieroog z o ^ l O L a d S o h l O siod Wareo,die för diese Orte keoozeioh-

oeod s iod,z.B.Aodeokeo,besoodere Spezialitäteo,Traohteoo.ä..Naohfra-

geo ergebeo sioh bezöglioh des VerkaofsvooTextil ieo,z.B.Sportkleidoog ood 

Sportartikel (för Wiotersport,Waodero,Radfahreo).Fs wird daher eioe Fröfoog 
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angeregt, ob das Warensortiment In^ßAbs. lThürLadÖffG ausgeweitet wer-

deo könnte 

^ Oie MöglichkeitderwahlweisenGffenhaltung der Ladengeschäfte amersten 

oder zweiten Adventssonntag gem. ^ lOThürLadÖffG wird von mittlerweile 

neun Städten^Gemeinden genutzt. Hier wurde mehrfach angefragt, ob bezüg

lich der Adventssonntage eine weitere Aufweichung des Ladenöffnungsgeset-

zes zu erwarten ist. In der Vergangenheit wurden mehrere Anfragen von Ge-

werbetreibenden gesteh da in einigen Städten und Gemeinden die Weih 

nachtsmärkte erst an dem zweiten und^oder dritten Adventssonntag organisiert 

wurden und so der Besucherstrom auoh an diesen Sonntagen künftig von den 

ortsansässigen Geschäftsinhabern genutzt werden könnte. 

^ Es wird Anpassungsbedarf beim^9Abs.1THürLadÖffG,insbesondere für den 

Verkaut von Bäcker und Konditorwaren an Sonn und Feiertagengesehen. 

OerAnpassungsbedarf betrifft Bäcker bzw. Konditoren, die neben ihrer Ver 

kaufssteile ein Gafe im gleichen GbjektohneräumlicheTrennung nach dem 

Thüringer Gaststättengesetz führen.Laut^9Abs.1ThürLadÖffG dürfen u.a. 

Bäcker und Konditorenwaren in entsprechenden Verkaufsstellen an Sonn 

und Feiertagen im Zeitraum 

zusammenhängenden Stunden geöffnet sein. Öffnet der Bäcker bzw Konditor 

seine Verkaufsstelle z . B . u m Ü8:ÜÜ Ohr, muss er diese spätestens 13:Ü0 Ohr 

schließen Oer Kunde kann keine Bäcker und Konditorenwaren mehr kaufen 

Für das an dieVerkaufsstelle angeschlossene Gafe gibt es keine Schließzei

ten.Außerdem dürfen n a c h ^ T h ü r i n g e r Gaststättengesetz Gewerbetreiben-

de oder Oritte auch außerhalb der Ladenöffnungszeiten Zubehörwaren an 

Gäste abgeben. Oas bedeutet, dass der Kunde, falls er w ä h r e n d der Laden 

S c h l u s s z e i t e n Konditorenwaren kaufen möchte, im Gafe etwas vermehren 

muss, damit er Gast ist und die Konditorenwaren käuflich erwerben kann Oie 

se Regelungen sind schwer verständlich zu machen, insbesondere wenn Kon 

ditorei und Gafe nur durch eine gemeinsame Eingangstürzugänglich sind 

Nach unseren Erfahrungen werden diese Regelungeninder Praxis nicht so 

umgesetzt. Hier ordnungsrechtliche Maßnahmen einzuleiten erscheint d 

hörde realitätsfremd Bedenken sollten man in diesem Zusammenhang, dass 

es sich bei einigen betroffenen Bäckereien^Konditoreien mit angeschlossenem 

Gafe um sehr bekannte traditionelle Finrichtungen handelt, die schon lange vor 
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der Wende bestanden haben ond deren Verkaofsmodalitäten sich bisher nicht 

grondlegen geändert haben.Hier die Bestimmongen des^9Abs .1Thö rLad -

GffG strickt omzosetzen,wörde för große Unverständnis bei den Gewerbetrei

benden ond den Konden stoßen. Oie Behörde hält hier dringen eine Liberali-

sierong för erforderlich. 

Soweit onter 3. Keine weiteren Aosföhrongen erfolgten, worde seitens der Landkreise 

kein Anpassongsbedarf gesehen. 

Fs haben ons aoch einige Anmerkongen zom Fragenkomplex der Landkreise als Aof-

siohtsbehörde erreicht: 

1 Oorchföhrong der Kontrollen in den Jahren 2012bis 2014 

S G M : lediglich Kontrolle derAoshänge ober die Angabe der Gffnongszeiten an 

Sonn ond Feiertagen Inden Geschäften, welche die Inhaber aofgrond onserer 

Verordnong ober Ladenöffnongszeiten an Sonn ond Feiertagen in Kor , Frho-

longs-, Aosflogs- ond Wallfahrtsorten desLandkreises Sömmerdavom 11. April 

2104notzen. 

G r e ^ 2012worden drei ,2013ond2014worden je vier Kontrollen zor Einhaltong 

derallgemeinen Ladenöffnongszeitendorchgeföhrt-^es worden bis aof wenige 

Finzelfällekeine Verstöße festgestellt, welche behörd l ichem 

ten. 

WAK: Es worden keine Kontrollen vorgenommen. 

W e i m a r e r 

(keine Maßnahmen veranlasst ond keine Probleme beim Vollzog) 

Schmalkalden-Meinioen: Kontrollen werden nor im Bedarfsfall dorchoeföhrt^wenn 

Verstöße gegen dasThörLadGffG bekannt werden.In dem eher ländlich geprägten 

Zoständigkeitsbereich bleiben die Geschäfte sonntags in der Pegel geschlossen. 

Eine Aosnahmehierzo bildet die Stadt Gberhof, in der einige Geschäfte för tooristi-

sehe Angebote aoch sonntags geöffnetsind. Aos derThüringer Verordnong zor 

Pegelong von Zoständigkeiten aof dem Gebiet des Arbeitsschotzes (Verzeichnis 

Nr.4.7) ergibt s ich,dass för die Aofsicht ober die Finhaltong der Bestimmongen 

d e r ^ 4 b i s 1 0 o n d der aofgrond dieser Bestimmongen erlassenen Vorschriften die 

Gewerbebehörden zoständig sind. Gleiches gilt för die Ahndong von Grdnongswid 
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rigkeiten. Demnach müssen im Landkreis die Gewebebehörden der Städte Meinin

gen, Schmalkalden und Zella-Mehlis die Einhaltung der §§ 4 bis 10 ThürLadÖffG in 

eigener Zuständigkeit beaufsichtigen. 

2. Welche behördlichen Maßnahmen wurden veranlasst? 

WAK: Fünf Verwarnungen mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von jeweils 35 Eu

ro aufgrund einer Anzeige. 

3. Welche Probleme sind im Rahmen des Vollzugs aufgetreten? 

SÖM: keine Verstöße bekannt, daher auch keine Maßnahmen ergriffen 

Für Rückfragen oder nähere Erläuterungen stehen wir gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Pursche 



Anlage 2: Ausgewählte Aussagen der Unternehmen 

Negative Erkenntnisse: 

„.. .keine freie Arbeitspianung mehr möglich. Wunschfreitage der Mitarbeiter können nicht be-

rücksichtigt werden. Drei Wochen Sommerurlaub nicht umsetzbar. Höhere Arbeitsbelastung der 

Mitarbeiter die samstags arbeiten..." 

„...Samstag werden ca. 25 % des Wochenumsatzes erwirtschaftet Durch gesetzliche Regelung 

stehen aber nur 15% der wöchentlichen Personalkapazität zur Verfügung..." 

„...Samstag ist Hauptumsatztag, seit Neuregelung höherer Bedarf an Aushilfen und Personal, 

einstiges Vollzeitpersonal wird auf Teilzeit herunter gesetzt, Umsätze und Margen erlauben kei

ne Erhöhung der Personalkosten..." 

„...Wettbewerbsnachteile, da Regelungen in anderen Bundesländern großzügiger ist; mehr 

Spielraum in der Adventszeit notwendig..." 

„...In Spitzenzeiten ist es sehr problematisch die Samstagsregelung einzuhalten, besonders 

schwierig bei Krankheit oder Urlaub. Mitarbeiter sollten auf eigenen Wunsch an mehr als 2 

Samstagen arbeiten dürfen. Vor allem kleine inhabergeführte Geschäfte sind nicht in der Lage 

mehr Personal einzustellen um die Samstagsregelung einhalten zu können..." 

„...Samstag ist die höchste Besucherfrequenz festzustellen, der umsatzstärkste Tag der Woche, 

d.h. der Tag an dem am meisten Personal gebraucht wird. Leider werden die Unternehmen 

weiter dazu getrieben, immer mehr Teilzeitkräfte zu beschäftigen um Spitzenzeiten besser a b 

federn zu können. Vollzeit wird also noch weniger werden, was die Arbeit im Einzelhandel noch 

unattraktiver macht. Das führt zu großen Problemen in der Berufswahl, da hier die Perspektiven 

für normale Angestellte und Fachkräfte fehlen..." 

„...Personalkosten sind gestiegen da Einstellung von 450-€-Kräften notwendig. Personalüber

hang wochentags, Kunden haben samstags trotzdem längere Wartezeiten. Personalplanung 

kritisch bei Krankheit, da ein dritter Samstag ausnahmslos verboten ist. Urlaubsplanung schwie

riger Mitarbeiter verstehen fehlende Flexibilität nicht. Schlechtere Besetzung am Samstag 

bringt Vorteile für angrenzende Bundesländer und Online-Anbieter..." 

„...Personaleinsatz am Samstag nicht im Sinne eines serviceorientierten Handels zu gewähr
leisten, Wettbewerbsnachteil gegenüber dem Online-Handel..." 

„...Die Samstage sind die umsatzstärksten Tage. Jedes Unternehmen mit Beratung kann durch 
diese Neuregelung nur verlieren, da weniger Verkäufer auf der Verkaufsfläche sind..." 
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Entwicklung der Arbeitsbedingungen 

„...Bedingungen haben sich verschlechtert. Die Mitarbeiter haben zwar zwei Wochenenden frei, 

aber die individuelle Freizeitplanung geht verloren bzw. wird schlechter..." 

„...Geringfügig Beschäftigte haben gern an Wochenenden ausgeholfen, um sich etwas dazuzu

verdienen. Das fällt nun weg..." 

„...Bedingungen haben sich verschlechtert, da Arbeitszeiten der vorhandenen Mitarbeiter ver

längert werden mussten. Somit bleibt vom Samstag nicht mehr viel übrig..." 

„...Vollzeitverträge werden in Teilzeitverträge umgewandelt, Mitarbeiterhaben geringere Ein
kommen, zusätzlich wird Einkommen durch wegfallende Provisionen an Samstagen gekürzt...1' 

„... weniger anwesende Mitarbeiter, die auch noch mehr leisten müssen an Samstagen. Um

satzverluste führen auf Dauer zu weiterem Personalabbau..." 

Auswirkungen der Samstagsregelung auf Mitarbeiter 

„...Mitarbeiter wollen selbst mit dem Unternehmen entscheiden, wann und wo freie Tage sinn

voll sind../1 

„...Mitarbeiter, die aus persönlichen Gründen speziell samstags arbeiten wollen werden einge-

scWnkf..." 

„...höhere Arbeitsbelastung, höherer Stressfaktor, mangelnde Flexibilität bei der Arbeitspla

nung, schlechteres Betriebsklima, immer mehr Terminüberschneidungen..." 

„...Mitarbeiter möchten am Samstag arbeiten, weil Kinderbetreuung an diesem Tag abgesichert 
ist, durch notwendige höhere Zahl an Beschäftigten, müssen bestehende Arbeitsverhältnisse in 
Zeit und Bezahlung heruntergesetzt werden..." 

„...geringeres Einkommen, 40-45 % des Umsatzanteils der Woche fallen auf den Samstag, die
se Provisionen gehen den Mitarbeitern verloren..." 

„...Verkaufspersonalgehen Umsatzprämien verloren. Größte Umsätze werden an Samstagen 
erwirtschaftet aber hier nur beschränkter Personaleinsatz möglich..." 

„...Mehrbelastung der Mitarbeiter, da die Hälfte der Mitarbeiter, die Samstags arbeiten darf, den 
Wegfall der Kollegen ausgleichen muss. Mehr Kundenkontakte, stärkere Stressbefastung, hö
herer Planungsaufwand. Urlaubstage mussten auf das gesetzliche Mindestmaß reduziert wer
den. Mitarbeiter aus BackOffice müssen samstags im Verkauf ran..." 
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Thüringer Landesamt für Statistik 

Pressemitteilung 112/2015 Erfurt, 22 Mai 2015 

Thüringer Einzelhandelsumsatz im 1. Quartal 2015 leicht angestiegen 

Im 1. Quartal 2015 setzten die Thüringer Einzelhändler nach vorläufigen Ergebnissen des Thüringer 

Landesamtes für Statistik real (d. h. preisbereinigt) 0,9 Prozent und nominal (zu jeweiligen Preisen) 

0,6 Prozent mehr um als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. 

Im bundesdeutschen Durchschnitt erhöhte sich der Einzelhandelsumsatz im 1. Quartal 2015 nach 

vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes real um 3,6 Prozent und nominal um 2,9 Prozent 

gegenüber dem Vorjahreszeitraum. 

In den einzelnen Branchen des Thüringer Einzelhandels verlief die Umsatzentwicklung im 1. Quartal 

des Jahres sehr unterschiedlich. 

Eine günstige Entwicklung verbuchte der „Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (in Verkaufsräu

men)", der nach dem Umsatz bedeutendste Bereich des Thüringer Einzelhandels, zu denen u.a. die 

Supermärkte, SB-Kaufhäuser und Verbrauchermärkte gehören. Hier gab es ein reales Umsatzplus 

von 1,9 Prozent (nominal 1,7 Prozent). 

Übertroffen wurde diese Entwicklung vom „Einzelhandel nicht in Verkaufsräumen", zu dem auch der 

Internet- und Versandhandel gehört, der im 1. Quartal 2015 eine Umsatzsteigerung von real 13,3 Pro

zent und nominal 7,8 Prozent erreichte. 

Andere Branchen des Thüringer Einzelhandels mussten hingegen leichte Einbußen in Kauf nehmen. 

So gab es im „Einzelhandel mit sonstigen Gütern" (u. a. Facheinzelhandel mit Bekleidung, Schuhen 

und Lederwaren und Apotheken), einen Umsatzrückgang von real 3,2 Prozent und nominal 1,5 Pro

zen t Aber auch hier gibt es Ausnahmen. So konnten die Augenoptiker, die ebenfalls dieser Wirt

schaftsgruppe angehören, ihre Umsätze steigern (real + 4,5 Prozent, nominal + 6,9 Prozent). 

Nach wie vor hat der Einzelhandel mit Motorkraftstoffen (Tankstellen) mit der Preisentwicklung zu 

kämpfen, was sich in der Umsatzentwicklung des 1. Quartals ausdrückt. Die nominale Umsatzentwick-
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lung (zu jeweiligen Preisen) lag hier um 11,8 Prozent niedriger als im 1. Quartal des Jahres 2014. Der 

reale Umsatzrückgang betrug dabei 1,8 Prozent. 

Die Zahl der Beschäftigten lag im 1 Quartal 2015 etwa auf Vorjahresniveau (- 0,4 Prozent). Die Vol l 

zeitbeschäftigung sank im Thüringer Einzelhandel um 2 Prozent (Teilzeitbeschäftigung + 0,5 Prozent), 

einen Rückgang in der Vollzeitbeschäftigung gab es vor allem in den Bereichen, die auch Umsatzein

bußen in Kauf nehmen mussten. 

> Ausführliche Ergebnisse zu diesem Thema enthält der in Kürze erscheinende Fachbericht „Um

satz und Beschäftigte im Handel und Gastgewerbe Thüringens - Januar 2014 bis März 2015". 

Wei tere Auskün f t e erteilt: 
Klaus-Rüdiger Niemuth 
Telefon: 0361 37-84200 
E-Mail : handel@statistik.thuerinqen.de 
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Veränderung d e s Umsa tzes und de r Beschäf t ig tenzah len 

im Thü r i nge r E i n z e l h a n d e l 1 ) 

Januar2015-März 2015 

Umsatz Beschäftigte 

Wirtschaftsgruppe (WZ 2008) 
real 

(in Preisen 
von 2010) 

nominal 
(in jeweiligen 

Preisen) 
insgesamt 

davon 
Wirtschaftsgruppe (WZ 2008) 

real 
(in Preisen 
von 2010) 

nominal 
(in jeweiligen 

Preisen) 
insgesamt 

Vollzeit Teilzeit 

Veränderung gegenüber Januar 2014 - März 2014 

Prozent 

Einzelhandel insgesamt 
(ohne Handel mit Kraftfahr

zeugen) 

0,9 0,6 -0,4 -2,0 0,5 

darunter 
Einzelhandel mitwaren 

verschiedener Art ^ 
1,9 17 0,6 -1.3 1,1 

Einzelhandel mit 
Nahrungsmitteln usw.2* 

-2,1 -0,5 -5,0 -3,2 -7,1 

Einzelhandel mit Motoren
kraftstoffen 
(Tankstellen) 

-1,8 -11,8 -9,3 -11,8 -5,4 

Einzelhandel mit sonstigen 
Haushaltsgeräten usw. * 

1,0 1,6 -0,5 0,0 -1,2 

Einzelhandel mit sonstigen 
Gütern * * 

-3,2 -1,5 -0,3 -2,7 1,1 

Einzelhandel, nicht in Verkaufs
räumen, nicht an Verkaufs
ständen oder auf Märkten ^ 

13,3 7,8 5,1 1,5 11,9 

1) vorläufige Bgebnisse 
2) in Verkaufsräumen 
3) z.B. Supermärkte, Kaufhäuser, Verbrauchermärkte 
4) z.B. Enzelhandel rrit Bekleidung, Schuhen, Lederwaren, Schmuck; Augenoptiker, Apotheken 
5) z.B. Brennstoffhandel, Versand- und Internethandel 
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e-KIX - Der Online^Wonjunkturindex 

21. Juli 2015 

Der Online-Konjunkturindex e-KIX liefert belastbare Daten zur aktuellen und zukünftigen Entwicklung des Online-Handels in 

Deutschland. Der e-KIX ist eine gemeinsame Aktion von HDE und E C C Köln. 

Die aktuellen Ergebnisse des Online-Konjunkturindexes e-KIX werden monatlich auf dieser Website und in der Presse veröffentlicht. 

Der e-KIX zeigt die aktuelle Lage im Online-Handel. 

Sie sind Online-Händler und möchten an der monatlichen Berfragung teilnehmen? Dann informieren Sie sich unter 

http://umfrage.ifhkoeln.de/konjunkturindex/start.aspx?a=16. 

Online-Umsätze und Erwartung 
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Prognostizierter Online-Handel 
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Online Umsatz nach Sortiment 

01. Oktober 2014 

Online Umsatz nach Sortiment 
Anteil des Online-Handelsam Umsatz der verschiedenen 
Sortimentsbereiche in Deutschland; Angaben in Prozent 

*? 
Q 

QueBe: IFH. Kün 



U m s a t z a n t e i l e e i n z e l n e r 

Betriebstyp 

Einzelhandel gesamt 

Fachgeschäft (Non-Food) 

Fachmarkt 

~ Branche 

Lebensmittel 
Bekleidung, Schuhe 
Bau-/Heimwerkerbedarf 
Möbel 

W o c h e n t a g e am 

MO DI 

15,3 14,1 

15,3 14,4 

16,8 13,5 

MO DI 

13,8 12,5 

14,6 14,3 

16.8 14,8 

15.9 14,1 

W o c h e n u m s a t z ( i n 

MI DO 

14.2 16,2 

14,4 16,4 

13,8 15,1 

MI DO 

13,0 15,8 

14,6 15,9 

15,0 16,6 

14.3 15,4 

P r o z e n t ) 1 

FR SA 

20,0 _ 20,4 

20.0 19,6 

19,4 21,6 

FR SA 

23.1 21,6 

19,4 21,3 

19,3 17,9 

18,3 22,0 



Anhang 7.1 a 

Lfd. Nr. W Z 2003 Wirtschaftszweig 

Unter-nehmen 
am 31.12.2006 

Thür ingen Beschäft igte am 30.9.2006 

Lfd. Nr. W Z 2003 Wirtschaftszweig 

Unter-nehmen 
am 31.12.2006 

insgesamt 
darunter 
Teilzeit

beschäftigte 

nach Geschlecht 

Lfd. Nr. W Z 2003 Wirtschaftszweig 

Unter-nehmen 
am 31.12.2006 

insgesamt 
darunter 
Teilzeit

beschäftigte weiblich männlich 

Lfd. Nr. W Z 2003 Wirtschaftszweig 

Anzahl 

8 52 Einzelhandel (ohne Handel mit 

Kraftfahrzeugen und ohne 

Tankstellen); Reparatur 

von Gebrauchsgütern 7 492 35 688 14 788 24 362 11 325 

darunter | 

9 52.1 Einzelhandel mit Waren 

verschiedener / 876 9 679 5 381 7 314 2 366 

10 52.2 Facheinzelhandel mit 

Nahrungsmitteln, 

Getränken und Tabak

w a r e n 1 ) 

908 2 894 1 198 2 091 803 

11 52.3 Apotheken; Facheinzelhandel 

mit medizinischen, 

orthopädischen und 

kosmetischen , 565 4 815 2 276 3 796 1 018 

12 52.4 sonstiger Facheinze lhandel 1 ) 

3 863 15 063 4 8 1 8 9 475 5 588 

13 52.6 Einzelhandel | 

(nicht in Verka i 945 1 945 457 783 1 162 

14 52.7 Reparatur von 

Gebrauchsgüte 235 304 49 40 264 

1) in Verkaufsräumen 



Thür ingen Beschäft igte am 30.9.2011 

Unter nach Geschlecht 

Lfd. 
Nr. 

W Z 
2008 

Wirtschaftszweig 

nehmen 
am 

31.12.2011 
ins

gesamt 

darunter 
Teilzeit-

beschäftig
te 

weiblich männlich 

Anzahl 

6 47 Einzelhandel (ohne Handel mit 
Kraftfahrzeugen) 8 422 47 547 22 860 31 976 15 571 

7 47.1 

darunter 

Einzelhandel mit Waren 

verschiedener A r t 1 ) 835 12 448 9 216 9 626 2 822 

8 47.2 Einzelhandel mit Nahrungs

und Genussmitteln, Ge 

tränken und Tabakwaren 1 ) 1 081 5 787 2 456 3 979 1 808 

9 47.3 Einzelhandel mit Motorenkraft
stoffen (Tankstellen) 66 451 138 277 174 

10 47.5 Einzelhandel mit sonstigen 

Hauhaltsgeräten, Textilien, 

Heimwerker- und Ein

richtungsbedarf 1 ) 1 285 6 081 2 140 3 342 2 739 

11 47.7 Einzelhandel mit sonstigen 

Gütern ^ 3 108 16 552 7 220 12 333 4 2 1 9 

12 47.9 Einzelhandel, nicht in Ver
kaufsräumen, nicht an 
Verkaufsständen oder 
auf Märkten 823 2 362 748 1 033 1 329 

1) in Verkaufsräumen 

Anhang 7.1 b 

_j 1 



Thür ingen Beschäft igte am 30.9.2013 

Unter nach Geschlecht 

Lfd. 
Nr. 

W Z 
2008 

Wirtschaftszweig 

nehmen 
am 

31.12.2013 
ins

gesamt 

darunter 
Teilzeit-

beschäftig-
te 

weiblich männlich 

Anzahl 
6 47 Einzelhandel (ohne Handel mit 

Kraftfahrzeugen) 7 777 47 700 24 083 32 241 15 459 

7 47.1 

darunter 

Einzelhandel mit Waren 

verschiedener A r t 1 ) 731 11 965 8 818 9 194 2 770 

8 47.2 Einzelhandel mit Nahrungs

und Genussmitteln, Ge 

tränken und Tabakwaren 1 ) 1 092 6 515 2 922 4 656 1 859 

9 47.3 Einzelhandel mit Motorenkraft
stoffen (Tankstellen) 89 566 212 387 180 

10 47.5 Einzelhandel mit sonstigen 

Hauhaltsgeräten, Textilien, 

Heimwerker- und Ein

r ichtungsbedarf 1 ) 

873 5 969 2 413 3 072 2 897 

11 47.7 Einzelhandel mit sonstigen 

Gütern 1 ) 3 079 15 939 7 234 12 043 3 895 

12 47.9 Einzelhandel, nicht in Ver

kaufsräumen, nicht an 

Verkaufsständen oder 

auf Märkten 974 3 089 889 1 284 1 805 

Anhang 7.1 c 



U n t e r n e h m e n , Beschä f t i g te , U m s a t z und we i te re be t r iebs- und 

v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e K e n n z a h l e n im H a n d e l : D e u t s c h l a n d , 

J a h r e , W i r t s c h a f t s z w e i g e 

Jahresstatist ik im Handel A n h a n g 7.2 

Deutschland 

Jahr 

W Z 2 0 0 8 (ausgewählte Posit ionen): Handel 

Beschäftigte Teilzeitbeschäftigte Jahr 

W Z 2 0 0 8 (ausgewählte Posit ionen): Handel 

Anzah l Anzah l 

2013 

WZ08 -47 Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) 3333857 1820756 

WZ08-471 Eh .m. W a r e n verschiedener Art (in Verkaufsräumen) 1137091 761095 

WZ08-472 Eh .m. Nahrungsmitteln usw (in Verkaufsräumen) 231150 124207 

WZ08 -473 Einzelhandel mit Motorenkraftstoffen (Tankstellen) 78318 43791 

WZ08-474 Eh .m. Kommunik.- und Info.technik (in Verkau fs t ) 107623 25231 

WZ08 -475 Eh .m. sonst. Haush.geraten usw (in Verkaufsräumen) 383170 147054 

WZ08-476 Eh .m. Sportausrüstg., Ver lagserzeugn. u.Spielwaren 143568 68975 

WZ08-477 Eh .m. sonst igen Gütern (in Verkaufsräumen) 1056977 576101 

WZ08-478 Einzelhandel an Verkaufsständen und auf Märkten 21426 11166 

WZ08 -479 Einzelhandel (nicht in Verkaufsräumen u.Ä.) 174534 63136 

Beschäftigte, Arbeitnehmer, Teilzeitbeschäftigte: 

Anzah l am 30.09. 

(C)opyright Stat ist isches Bundesamt, W i e s b a d e n 2015 

Stand: 03.09.2015 / 09:46:05 

Abruf:03.09.2015 / 09:46:05, Seite 1 von 1 



Anhang 7.3 a 
Tabelle: 1.1 
Blatt-Nr.: 1 
LD: 16 

Beschäftigte 
und zwar: 

Nummer Wirtschaftszweig Unter- Örtliche 
der nehmen 1) Einheiten ins
Klas- (Klassifikation der gesamt Arbeit Teilzeit-

sifi- Wirtschaftszweige, nehmer/ beschäf-

kation Ausgabe 2008) innen tigte 

Anzahl am 
31.12.2008 Anzahl am 30.09.2008 

Thüringen 
4 Insgesamt 10 022 12 128 54 588 43 676 17 918 

45 Kfz-Handel;Instandh. u. 
Rep. von Kfz 2 736 2 963 17 768 14 800 1 891 

451 Handel mit Kraftwagen 774 963 9 902 9 104 850 

452 Instandh. und Reparatur 
von Kraftwagen 1 468 1 477 6 069 4 424 817 

453 Handel m. Kraftwagen
teilen und -zubehör 346 374 1 495 1 148 192 

454 Handel m.Krädern, Teilen 
u.Zube.; Instandh.u.Rep. 149 149 302 124 32 

47 Einzelhandel 
(oh. Handel m. Kfz) 7 286 9 165 36 820 28 875 16 028 

471 Eh.m. Waren versch. Art 
(i. Verkaufsräumen) 855 1 157 9 577 8 609 5 429 

472 Eh.m.Nahrungsm. usw 
(i. Verkaufsräumen) 1 015 1 235 3 271 2 194 1412 

473 Tankstellen 74 86 511 438 100 

474 Eh.m.Kommunik.-u. Info. 
technik (i. Verkausfsr.) 440 484 1 467 958 202 

475 Eh.m.sonst. Haushalts 
gerät. usw(i.Verkaufsr.) 594 661 3 833 3 180 1 359 

476 Eh.m.Sportausrüstg.,Ver-
lagsprod. U.Spielwaren 688 778 1 732 970 648 

477 Eh.m.sonst. Gütern 
(i. Verkaufsr.) 2 766 3 874 14 295 11 337 6 269 

478 Eh.an Verkaufsständen 
u.a. Märkten 338 355 741 384 263 

479 Einzelhandel (nicht i . 
Verkaufsräumen u. Ä.) 516 536 1 393 805 346 

l)Die effektive Anzahl der Handelsunternehmen kann die hier nachgewiesene Anzahl übersteigen, da im Rahmen 
alle Handelsunternehmen erfasst werden, sondern nur die, deren Wertschöpfung aus Handel überwiegt. 



Tabelle: 1.1 
Blatt-Nr.: 1 
LD: 16 

Nummer Wir tschaftszweig 
der 

Klas- (Klassif ikation der 
sifi- Wir tschaftszweige, 
kation Ausgabe 2008) 

A n h a n g 7.3 b 

Beschäftigte 
und zwar: 

Unter- Örtliche 
nehmen 1) Einheiten ins

gesamt Arbeit- Teilzeit
nehmer/ beschaf
f n e n tigte 

Thür ingen 

47 Einzelhandel 
(oh. Handel m. Kfz) 

Anzahl am 

31.12.2011 A n z a h l a m 30.09.2011 

422 10 661 47 547 39 015 22 860 

471 Eh.m.Waren versch. Art 
(i. Verkaufsräumen) 835 1 218 12 448 11 612 9216 

472 Eh.m.Nahrungsm. usw 
(i. Verkaufsräumen) 1 081 1 565 5 787 4 782 2 456 

473 Tankstellen 

474 Eh.m.Kommunik.-u. Info, 
technik (i. Verkausfsr.) 

66 

449 

72 451 

568 1936 

413 

1 491 

138 

315 

475 Eh.m.sonst. Haushalts 
gerät. usw(i.Verkaufsr.) 1 285 1 399 6 081 4 823 2 140 

476 Eh.m.Sportausrüstg.,Ver-

lagsprod. U.Spielwaren 571 637 1469 861 422 

477 Eh.m.sonst. Gütern 
(i. Verkaufsr.) 3 108 4 102 16 552 13 297 7 220 

478 Eh.an Verkaufs ständen 
u.a. Märkten 204 233 460 250 204 

479 Einzelhandel (nicht i . 
Verkaufsräumen u. Ä.) 823 869 2 362 1485 748, 

l)Die effektive Anzahl der Handelsunternehmen kann die hier nachgewiesene Anzahl übersteigen, da im Rahmen 
alle Handelsunternehmen erfasst werden, sondern nur die, deren Wertschöpfung aus Handel überwiegt. 



Tabelle: 
Blatt-Nr.: 
LD: 16 

1.1 
1 

Anhang 7.3c 

Beschäftigte 
und zwar: 

Nummer 
der 
Klas-
sifl-
kation 

Wirtschaftszweig 

(Klassifikation der 
Wirtschaftszweige, 

Ausgabe 2008) 

Unter
nehmen 1) 

Örtliche 
Einheiten ins

gesamt Arbeit
nehmer/ 

innen 

Teilzeit-
beschäf-

tigte 

Anzahl am 
31.12.2013 Anzahl am 30.09.2013 

47 Einzelhandel 

(oh. Handel m. Kfz) 

Thüringen 

7 815 10 004 49 566 41 532 25 208 

471 Eh.m.Waren versch. Art 

(i. Verkaufsräumen) 731 1 146 11 965 11 247 8 818 

472 Eh.m.Nahrungsm. usw 
(i. Verkaufsräumen) 1 092 1 571 6 515 5 332 2 922 

473 Tankstellen 89 93 566 503 212 

475 Eh.m.sonst. Haushalts 
gerät. usw(i.Verkaufst) 873 1 072 5 969 5 104 2 413 

476 Eh.m.Sportausrüstg.,Ver-
lagsprod. U.Spielwaren 417 494 1 501 1 026 625 

477 Eh.m.sonst. Gütern 
(i. Verkaufsr.) 3 079 3 944 15 939 12 839 7 234 

478 Eh.an Verkaufsständen 
u.a. Märkten 179 209 469 278 248 

479 Einzelhandel (nicht i . 
Verkaufsräumen u. Ä.) 974 1 019 3 089 1 996 889 

i j u i e erreKtive A n z a n i der nanae isun te rnenmen Kann die nier nacngewiesene A n z a n i uoersteigen, a a i m K a n m e n 

Her Tahrpsernehnncy n icht 

alle Handelsunternehmen erfasst werden, sondern nur die, deren Wertschöpfung aus Handel überwiegt. 



B A U A - F A K T E N B L A T T 

Der Einzelhandel ist mit etwa 3,5 IVlio. Beschäftigten (Statistisches Bundesamt, 2012) einer der be

schäftigungsstärksten Wirtschaftszweige Deutschlands, der in den vergangenen jähren eine Vielzahl 

von Veränderungen erlebte. Dabei hat sich nicht nur die EinzelhandelslandschaA durch die Zunahme 

von Discountern und Fach marktketten als solche verändert, sondern auch die Rahmenbedingungen 

der Arbeit sind andere geworden. So führte beispielsweise die Erweiterung der Ladenöffhungszeiten 

zu einem Anstieg von atypischen Arbeitszeiten. In diesem Faktenblatt werden auf Grundlage der 

BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2012 häufige physische und psychische Arbeitsbedingungen, 

Ressourcen sowie gesundheitliche Beschwerden der Beschäftigten im Nahrungs- und Genussmittel

verkauf) im sonstigen Einzelhandel sowie in anderen Branchen dargestellt. 

Von den über 17.000 abhängig Beschäft igten, die an der 

B IBB /BAuA-Be f ragung 2012 te i l genommen haben, s ind 

knapp 1250 in der Branche „E inze lhandel " tä t ig . Die 

von den Einzelhandelsbeschäft igten angegebenen Be

rufe reichen dabei von A wie Apothekenhel fer bis Z wie 

Z immerer . Eine große G r u p p e im Einzelhandel stellen 

Verkäufer/- innen in Supermärkten und Lebensmit te lge

schäften (im Folgenden als Nahrungs- und Genussmi t te l 

verkauf bezeichnet) dar. Sie umfasst Nahrungsmi t te l - und 

Genussmit te lverkäufer / - innen und -verkaufsgehi l f ( inn)en, 

Back-, Konditor-, F le isch- und Wurstwarenverkäufer / - in-

nen, Büfett-, Kant inenverkäufer / - innen sowie E inze lhan

delskaufleute im Nahrungs - und Genussmi t te lbere ich 

(181 Beschäft igte). Im vor l iegenden Beitrag werden die 

Beschäftigten des Nahrungs - und Genussmi t te lverkaufs 

gesondert betrachtet und sowoh l mit allen anderen Be

schäft igten des E inze lhandels (im Folgenden als sonst iger 

Einzelhandel bezeichnet, jedoch nur wenn Berufsangaben 

vor lagen; 1.066 Beschäftigte) als auch mit denen anderer 

Branchen (15.645 Beschäftigte) vergl ichen. 

Der Einzelhandel ist weiblich 

Während in anderen Branchen der Frauenantei l bei rund 

44% liegt, weist der sonst ige Einzelhandel eine Quo te von 

68% auf, im Nahrungs - und Genussmi t te lverkau f liegt sie 

sogar bei 87%. Der hohe Frauenantei l spiegelt s ich auch 

in der Tei lzeitquote (wöchent l iche Arbei tszei t unter 35 

Stunden) wider: im Nahrungs - und Genussmi t te lverkauf 

arbeiten 64% der Beschäft igten in Teilzeit, im sonst igen 

Einzelhandel 46%, in allen anderen Branchen 21 %. 

Arbeiten, wenn andere schon zu Hause sind 

Nicht zuletzt durch verlängerte Ladenöffnungszei ten liegt 

der Antei l der jenigen, die im Nahrungs- und G e n u s s m i t 

telverkauf außerhalb der Normalarbe i tsze i t (zwischen 7 

und 19 Uhr) arbeiten (36%), über d e m im sonst igen Ein

ze lhandel (21 %) und dem anderer Branchen (22%). A u c h 

an Samstagen m u s s häufiger gearbeitet werden (Nah

rungs- und Genussmi t te lverkau f 95%, sonst iger Einzel -

handel 78%, andere 63%). 

Täglich stark gefordert 

Das Arbeiten im sonst igen Einzelhandel ist (s. Abb . i) be

sonders gekennzeichnet durch häufige Arbeit im Stehen 

(70%), durch Arbeiten mit den Händen (große Kraft /hohe 

Geschick l ichkei t /schnel le Abfolge: 42%), durch Heben , Tra

gen schwerer Lasten (25%) und durch häufige ungünst ige 

kl imatische Arbe i tsumgebungsbedingungen (Kälte, Hi tze, 

Nässe, Feuchtigkeit, Zugluft : 16%). Im Nahrungs- und Ge

nussmit telverkauf s ind die körperl ichen Anforderungen so

gar noch höher, so müssen 83% häufig im Stehen arbeiten, 

60% häufig mit den Händen arbeiten, 4 9 % häufig schwere 

Arbeiten im Stehen 

Arbeiten mit Händen (gr. Kraft/ hohe 
Geschwindigkeit/ schnelle Abfolge) 

Kälte, Hitze, Nässe, 5 
F e u c H t i g « , Z u g l u f t h m ^ 

1 Nahrungs-/Genussmittelverkauf ä sonstiger Einzelhandel ',• andere Branchen 

Abb. v Häufige körperliche Anforderungen abhängig Beschäftigter im 

Vergleich (in%) 

b a u a : 
B u n d e s a n s t a l t f ü r A r b e i t s s c h u t z 

und A r b e i t s m e d i z i n 



B A U A - F A K T E N B L A T T Schöne neue Handelswelt? Arbeitsbedingungen im Einzelhandel 

Lasten heben und tragen und 33% sind häufig ungünst i 

gen k l imatischen Arbei tsumgebungsbedingungen ausge

setzt. Von den Beschäftigten anderer Branchen werden im 

Vergleich z u m sonst igen Einzelhandel Anforderungen wie 

Arbeit im Stehen (54%) und Heben Tragen schwerer Lasten 

(22%) seltener genannt, Arbeiten mit den Händen (42%) 

gleich oft und ungünst ige kl imat ische Arbei tsumgebungs

bedingungen (20%) häufiger angegeben. 

Schnelle und monotone Arbeit 

Bei den psychischen Anforderungen fallen im Vergleich 

(s. Abb . 2) mit den anderen Branchen sowohl im sonst i

gen Einzelhandel als auch im Nahrungs- und Genussmi t 

telverkauf ständig wiederkehrende Arbeitsvorgänge (48% 

vs. 61% vs. 68%) und sehr schnel les Arbeiten (38% vs. 

44% vs. 58%) auf. Häuf ig verschiedene Arbeiten gleichzei

t ig betreuen (sonstiger Einzelhandel 52%; Nahrungs- und 

Genussmit te lverkauf 47%) und starker Termin- und Leis

tungsdruck (sonstiger Einzelhandel 39%; Nahrungs- und 

Genussmit te lverkauf 32%) werden hingegen seltener als 

von anderen Branchen (59% und 53%) genannt. 

Ständig wiederkehrende Arbeitsvorgänge 

M m 
Sehr schnell arbeiten 

Verschiedene Arbeiten gleichzeitig betreuen 

Starker Termin-und Leistungsdruck 

- /-.c^^ ' ' '. 

1 Nahrungs-/Genussmittelverkauf l> sonstiger Einzelhandel andere Branchen 

Abb. x Häufige psychische Anforderungen abhängig Beschäftigter im 

ygrgWck 

Soziale Unterstützung und Handlungsspielraum 

Häufige soziale Ressourcen wie Gemeinschaftsgefühl, gute 

Zusammenarbe i t und Unters tü tzung von Kollegen - also 

Aspekte der sozialen Unters tü tzung - geben ohne nen

nenswerte Unterschiede in allen drei Vergleichsgruppen 

rund 80% und mehr an, häufige Unterstützung durch den 

Vorgesetzten liegt bei u m die 60%. Anders beim Hand

lungsspie l raum: Die eigene Arbei t häufig selbst planen und 

einteilen können im Nahrungs- und Genussmit te lverkauf 

nur 44%, im sonstigen Einzelhandel 55% gegenüber 69% 

in anderen Branchen. 

Gesundheitliche Beschwerden 

Die Häufigkeit psychosomat ischer Beschwerden, wie z. B. 

Erschöpfung oder Nervosität, unterscheidet sich kaum in 

den drei G ruppen - zwei und mehr häuf ig auftretende Be

schwerden werden von 51% bis 52% angegeben (s. Abb. 3). 

Bei den deut l ich häufiger anzutref fenden Muskel-Skelet t -

Beschwerden, z . B . Schmerzen im Rücken, Beinen oder 

Händen, treten im Gegensatz dazu deut l iche Abweichun

gen zu Tage: Außerhalb des Einzelhandels geben 50% der 

abhängig Beschäftigten zwei und mehr häuf ig auftretende 

Muskel-Skelett-Beschwerden im Z u s a m m e n h a n g mit der 

Arbeit an, gegenüber 57% im sonst igen Einzelhandel und 

sogar 64% im Nahrungs- und Genussmittelverkauf. 

Psychosomatische Beschwerden 

G e n u s s r r S Ä 7: 

s ^ * a « w w M m m W U M 
Andere Branchen # # ^ « # « # 1 1 

Muskel-Skelett-Beschwerden 

Nahrungs-/ ; . • . 
Genussmittelverkauf " 

' " Sonstiger Einzelhandel ,v': 

Andere Branchen 

'• o bis i Beschwerde I 2 und mehr Beschwerden 

Abb. 3; Anzahl gesundheitlicher Beschwerden abhängig Beschäftigter 

im Vergleich (in%) 

Fazit 

Einzelhandel ist nicht gleich Einzelhandel . Denn neben 

branchenspezi f ischen Besonderhei ten konnte gezeigt 

werden, dass es auch innerhalb dieser Branche große 

Unterschiede in den Arbei tsbedingungen gibt. Dabei 

sind vor al lem Beschäftigte im Nahrungs- und Genuss

mittelverkauf höheren Belastungen ausgesetzt als im 

sonst igen Einzelhandel. Insbesondere hohe körperliche 

Anforderungen wie Arbeiten im Stehen bei e inem hohen 

Arbe i ts tempo verbunden mit einer erhöhten Anzahl von 

Muskel-Skelet t -Beschwerden sind hier kennzeichnend. 

U m s o wichtiger sind daher nachhalt ige Präventionskon

zepte. Dabei spielen nicht nur verhältnispräventive Kon

zepte, beispielsweise zur e rgonomischen Gestal tung von 

Bedientheken und Kassenarbeitsplätzen, eine Rolle, son

dern auch verhaltenspräventive Maßnahmen zu The

men wie „Heben und Tragen". Für die Identif izierung 

von Handlungsfe ldern ist die Durchführung der gesetz

lich vorgeschr iebenen Gefährdungsbeurte i lung hilfreich 

(| 5 Arbei tsschutzgesetz) . Förderlich für eine nachhaltige 

Verankerung von Präventionshandeln ist die regelmäßige 

und wiederholte Durchführung der Gefährdungsbeurtei

lung, die Einbeziehung von Führungskräften sowie die 

Akt iv ierung der Beschäft igten. 

Sie wollen mehr wissen? 

»Be las tungen des Muske l -Ske le t t -Sys tems bei der A rbe i t 

- in tegrat ive Prävent ionsansätze p rak t i sch umse t zen« 

(www.baua.de/dok/6803zi6) 

»Der Stressreport Deutschland 2012« 

(www.baua.de/dok/34307g6) 

» I m Takt? - Gestal tung von flexiblen Arbeitszei tmodel len« 

(www.baua.de/dok/697378) 

u a 
B u n d e s a n s t a l t fü r Arbeitss« 

und Arbeitsmedizin 
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Anhang 9 
Kurzübersicht über die geltenden Bestimmungen zum Ladenschlussrecht der Länder 

Bundesland Mo-Fr. Sa. 
Möglichkeiten zur Freigabe ver

kaufsoffener Sonntage 
Gesetz von Besonderheiten 

Baden-
Württemberg 
LadÖG 

0-24 Uhr 0-24 Uhr 

jährlich höchstens drei Sonn- oder 
Feiertagen aus Anlass von örtli
chen Festen, Märkten, Messen 
oder ähnlichen Veranstaltungen; 
Bezirksteilregelung; 
Keine Adventssonntage 

14.02.2007 
geändert 
durch Gesetz 
vom 
10.11.2009 

M o . - S a . gilt 22-5 Uhr Verbot für Alkohol-
verkauf. 

Bayern 6-20 Uhr 6-20 Uhr Bundesrecht — Es gilt bundesdeutsches LadSchlG. 

Berlin 
BerILadÖffG 

0-24 Uhr 0-24 Uhr 

im öffentlichen Interesse 
ausnahmsweise die Öffnung von 
Verkaufsstellen an jährlich acht, 
nicht unmittelbar aufeinander
folgenden Sonn- oder Feiertagen + 
aus Anlass besonderer Ereignisse, 
insbesondere von Firmenjubiläen 
und Straßenfesten, an jährlich 
zwei weiteren Sonn- oder Feier
tagen; nicht an zwei aufeinander
folgenden und nur an insgesamt 
zwei Sonn- oder Feiertagen pro 
Monat 

14.11.2006 
zuletzt geän
dert durch 
Gesetz vom 
13.10.2010 

Verkaufsstellen dürfen Besucherinnen 
und Besucher auf dem Gelände oder im 
Gebäude einer Veranstaltung oder ei
nes Museums mit themenbezogenen 
Waren oder mit Lebens- und Ge
nussmitteln zum sofortigen Verzehr 
während der Veranstaltungs- und Öff
nungsdauer versorgen. 

Brandenburg 
BbgLöG 

0-24 Uhr 0-24 Uhr 
aus Anlass von besonderen Ereig
nissen an jährlich höchstens sechs 
Sonn- oder Feiertagen; 

27.11.2006 
geändert 
durch Gesetz 

An Sonn- und Feiertagen dürfen leicht 
verderbliche Waren und Waren zum so
fortigen Verzehr außerhalb von Verkaufs-



Bundesland Mo.-Fr. Sa. 
Möglichkeiten zur Freigabe ver

kaufsoffener Sonntage 
Gesetz von Besonderheiten 

nur zwei Sonn- und Feiertage in
nerhalb von vier Wochen 

vom 
20.10.2010 

stellen in der Zeit von 7 bis 19 Uhr ange
boten werden. 

Bremen 
LadSchIG 

0-24 Uhr 0-24 Uhr 

aus Anlass von Märkten, Messen 
oder ähnlichen Veranstaltungen an 
jährlich höchstens vier Sonn- und 
Feiertagen; 
nicht an vier Adventssonntagen 
u. a. 

01.04.2007 
zuletzt geän
dert durch 
Gesetz vom 
28.02.2012 

§ 8 Abs. 3 (3) Verkaufsstellen im Gebäu
de oder auf dem Gelände von Museen, 
Theatern und Kinos, Musik- und Sport
veranstaltungen oder anderen kulturellen 
Veranstaltungen, sowie von Dienstleis
tungsbetrieben dürfen abweichend von 
den Vorschriften des § 3 Abs. 1 in den für 
die Versorgung der Besucher erforderli
chen Zeiten für die Abgabe von Lebens
mitteln zum sofortigen Verzehr sowie von 
Zubehörwaren, die einen Bezug zu der 
Veranstaltung oder der Einrichtung ha
ben, geöffnet sein. 

Hamburg 
Ladenöff
nungsgesetz 

0-24 Uhr 0-24 Uhr 

aus Anlass von besonderen Ereig
nissen an jährlich höchstens vier 
Sonntagen, 
nicht an Adventssonntagen 

22.12.2007 
geändert 
durch Gesetz 
vom 
15.12.2009 

Hessen 
HLöG 

0-24 Uhr 
Gründon
nerstag ab 
20 Uhr 

0-24 Uhr 

aus Anlass von Märkten, Messen, 
örtlichen Festen oder ähnlichen 
Veranstaltungen 
an jährlich bis zu vier Sonn- oder 
Feiertagen; 
keine Adventssonntage 

23.11.2006 
zuletzt geän
dert durch 
Gesetz vom 
13.12.2012 

Die Gemeinden können für Sonn- und 
Feiertage Ausnahmen für das Feilhalten 
von leicht verderblichen Waren und Wa
ren zum sofortigen Verzehr, Gebrauch 
oder Verbrauch zulassen, sofern dies zur 
Befriedigung örtlich auftretender Bedürf
nisse notwendig ist. 



Bundesland IVIo-Fr. Sa. 
Möglichkeiten zur Freigabe ver

kaufsoffener Sonntage 
Gesetz von Besonderheiten 

Mecklenburg-
Vorpommern 
LöffG M-V 

0-24 Uhr 0-22 Uhr 

aus besonderem Anlass an jährlich 
höchstens vier Sonntagen, die kei
ne gesetzlichen Feiertage sind; 
nur erster Advent möglich 

18.06.2007 

Niedersachsen 
NLöffVZG 

0-24 Uhr 0-24 Uhr 

in Ausflugsorten an insgesamt 
höchstens acht und in anderen 
Orten an insgesamt höchstens vier 
Sonn- und Feiertagen; 
nicht an Adventssonntagen u. a. 

31.07.2007 
geändert 
durch Gesetz 
i/om 
13.10.2011 

Gesetz gilt nicht für Zubehörverkauf, 
wenn er am Ort der Hauptleistung er
bracht wird und diese Hauptleistung nicht 
den Vorschriften dieses Gesetzes unter
liegt, sowie den Verkauf von Waren auf 
Volksfesten sowie auf festgesetzten Mes
sen, Märkten und Ausstellungen. 
An Sonn- und Feiertagen dürfen öffnen 
andere Verkaufsstellen für den Verkauf 
von Waren zum sofortigen Verzehr 
zwecks Deckung örtlich auftretender Be
dürfnisse. 

Nordrhein-
Westfalen 
LÖG NRW 

0-24 Uhr 
0-22 Uhr 

jährlich höchstens vier Sonn- oder 
Feiertagen dürfen Verkaufsstellen 
aus Anlass von örtlichen Festen, 
Märkten, Messen oder ähnlichen 
Veranstaltungen; innerhalb einer 
Gemeinde insgesamt nicht mehr 
als elf Sonn- und Feiertage je Ka
lenderjahr, maximal ein Advents
sonntag 

16.11.2006 
geändert 
durch Gesetz 
vom 
30.04.2013 

Ausnahmen auf Grund der Vorschriften 
der Titel III und IV der Gewerbeordnung 
bezüglich Volksfeste, Messen, Märkte 
und Ausstellungen bleiben unberührt. An 
Sonn- und Feiertagen dürfen geöffnet 
sein Verkaufsstellen von themenbezoge
nen Waren oder Waren zum sofortigen 
Verzehr auf dem Gelände oder im Ge
bäude einer Kultur- oder Sport-
Veranstaltung oder in einem Museum 
während der Veranstaltungs- und Öff
nungsdauer, sofern sie der Versorgung 



Bundesland Mo.-Fr. Sa. 
Möglichkeiten zur Freigabe ver

kaufsoffener Sonntage 
Gesetz von Besonderheiten 

der Besucherinnen und Besucher dienen. 
An Sonn- und Feiertagen dürfen leicht
verderbliche Waren und Waren zum so
fortigen Verzehr außerhalb von Verkaufs
stellen angeboten werden. 

Rheinland-
Pfalz 
LadöffnG 6-22 Uhr 6-22 Uhr 

an höchstens vier Sonntagen pro 
Gemeinde in einem Kalenderjahr; 
nicht an Adventssonntagen im De
zember 

21.11.2006 

Ausnahmen aus besonderer Einkaufsbe
dürfnisse der Bevölkerung, des Fremden
verkehrs oder besonderer örtlicher oder 
regionaler Gegebenheiten durch Rechts
verordnung an bis zu acht Werktagen im 
Kalenderjahr bis spätestens 6 Uhr des 
folgenden Tages, an Samstagen und an 
Werktagen vor Feiertagen jedoch nur bis 
spätestens 24 Uhr zulässig; 
Verkaufsstellen im Gebäude oder auf 
dem Gelände von Museen, sonstigen 
kulturellen Ausstellungen, Theatern, Ki
nos, Sportanlagen und vergleichbaren 
Einrichtungen dürfen in den für die Ver
sorgung der Besucherinnen und Besu
cher erforderlichen Zeiten während der 
allgemeinen Ladenschlusszeiten (§ 3) 
und außerhalb von nach § 4 festgelegten 
erweiterten Ladenöffnungszeiten für die 
Abgabe von Lebensmitteln einschließlich 
Getränken zum sofortigen Verzehr sowie 
von Waren, die einen Bezug zu der Ein
richtung oder der dort stattfindenden Ver-



Bundesland Mo-Fr. Sa. 
Möglichkeiten zur Freigabe ver

kaufsoffener Sonntage 
Gesetz von Besonderheiten 

anstaltung haben; 
zuständige Behörde kann für das Anbie
ten von leicht verderblichen Waren und 
von Waren zum sofortigen Verzehr, Ge
brauch oder Verbrauch zulassen zur Be
friedigung örtlich auftretender Bedürfnis
se. 

Saarland 
LÖG Saarland 

6-20 Uhr 
Öffnung von 
Verkaufs
stellen kann 
aus Anlass 
von beson
deren Er
eignissen 
an jährlich 
höchstens 
einem 
Werktag 
von 6 bis 24 
Uhr zuge
lassen wer
den 

6-20 Uhr 
Bäckerwa
ren dürfen 
an Werk
tagen ab 
5:30 Uhr 
verkauft 
werden 

jährlich höchstens vier Sonn- und 
Feiertagen. Die Tage und der Zeit
raum werden von den Verkaufs
stelleninhabern festgelegt und spä
testens 14 Tage vorher bei der 
zuständigen Ortspolizeibehörde 
angezeigt. 
Erster Adventssonntag zulässig. 

15.11.2006, 
zuletzt geän
dert durch 
Gesetz vom 
26.10.2010 

Verkaufsstellen von themenbezogenen 
Waren oder Waren zum sofortigen Ver
zehr auf dem Gelände oder im Gebäude 
einer Veranstaltung oder an einem festen 
Ausstellungsort während der Veranstal-
tungs- bzw. Öffnungsdauer, sofern die 
Waren einen engen Bezug zur Veranstal
tung oder zum Veranstaltungsort aufwei
sen oder der Versorgung der Besucher 
dienen. 
An Sonn- und Feiertagen dürfen leicht 
verderbliche Waren und Waren zum so
fortigen Verzehr auch außerhalb von Ver
kaufsstellen angeboten werden. 

Sachsen 
SächsLadÖffG 

6-22 Uhr 6-22 Uhr 
aus besonderem Anlass an jährlich 
bis zu vier Sonntagen; 
aus Anlass besonderer regionaler 

01.04.2007 
Durchführung von Einkaufsveranstaltun
gen an bis zu 5 Werktagen im Jahr bis 
spätestens 6 Uhr des folgenden Tages, 



Bundesland Mo.-Fr. Sa. 
Möglichkeiten zur Freigabe ver

kaufsoffener Sonntage 
Gesetz von Besonderheiten 

Ereignisse, insbesondere von tra
ditionellen Straßenfesten, Weih
nachtsmärkten und örtlich bedeu
tenden Jubiläen, an einem weite
ren Sonntag je Kalenderjahr; 
gebietsbezogen, aber innerhalb 
einer Gemeinde nur an bis zu acht 
Sonntagen je Kalenderjahr 

an Sonnabenden und an Werktagen vor 
Feiertagen jedoch nur bis spätestens 24 
Uhr. Die Tage und der Zeitraum werden 
von den Verkaufsstelleninhabern festge
legt und sind der Gemeinde spätestens 
vier Wochen im Voraus anzuzeigen. 
Gesetz gilt nicht für Verkauf von Zube
hörartikeln, der in engem Zusammenhang 
mit einer nach anderen Rechtsvorschrif
ten erlaubten nichtgewerblichen oder ge
werblichen Tätigkeit oder Veranstaltung 
steht, insbesondere bei Kultur- und 
Sportveranstaltungen, in Freizeit-, Erho
lungs- und Vergnügungseinrichtungen, in 
Bewirtungs- und Beherbergungseinrich
tungen sowie in Museen. 

Sachsen-
Anhalt 
LÖffZeitG LSA 

0-24 Uhr 0-20 Uhr 
aus besonderem Anlass an höchs
tens vier Sonn- und Feiertagen 

22.11.2006 
geändert 
durch Gesetz 
vom 
20.01.2015 

Schleswig-
Holstein 
LÖffZG 

0-24 Uhr 0-24 Uhr 

aus besonderem Anlass an jährlich 
höchstens vier Sonn- und Feierta
gen; 
nicht an den Adventssonntagen u. 
a. 

29.11.2006 

„Bäderregelung": (außer Karfreitag und 1. 
Weihnachtsfeiertag, 1. Maifeiertag Ver
kauf nur durch Ladenbesitzer). Saison auf 
den Zeitraum vom 17. Dezember bis 
8. Januar und 15. März bis 31. Oktober 



Bundesland Mo-Fr. Sa. 
Möglichkeiten zur Freigabe ver

kaufsoffener Sonntage 
Gesetz von Besonderheiten 

reduziert; 
Verkaufsstellen von Zubehör, Andenken 
und zum sofortigen Verzehr bestimmten 
Lebensmitteln dürfen im unmittelbaren 
räumlichen und zeitlichen Zusammen
hang mit Veranstaltungen an Sonn- und 
Feiertagen, allerdings nicht am Karfreitag, 
Ostersonntag, Pfingstsonntag, Volkstrau
ertag, Totensonntag und ersten Weih
nachtstag, geöffnet sein. 

Thüringen 
ThürLadÖffG 

0-24 Uhr 0-20 Uhr 

vier Sonn- und Feiertage aus be
sonderen Anlass, 
ortsteilbezogen, 
wahlweise erster oder zweiter Ad
ventssonntag 

24.11.2006 
geändert 
durch Gesetz 
vom 
21.12.2011 

Arbeitnehmer in Verkaufsstellen Arbeit
nehmer in Verkaufsstellen dürfen mindes
tens an zwei Samstagen in jedem Monat 
nicht beschäftigt werden. 



S i m ^ # 0 # Ü . N P H ü U N D 
BRANDENBURG 

Hondebveitand 
BarKn-örandenburo «V. 

MBB # Landesarbeitsgemeinschaft 
der Industrie- und Handels
kammern des Landes 
Brandenburg 

Übereinkunft zur Anwendung des § 5 Abs. 1 Brandenburgisches 
Ladenöffnungsgesetz (BbgLöG) 

Präambel 

• Das Brandenburgische Ladenöffnungsgesetz (BbgLöG) hat sich seit seiner 
Verabschiedung im Jahre 2006 und Novellierung 2009 bewährt. In Einzelfällen 
jedoch gibt es hinsichtlich der Interpretation des § 5 Abs. 1 BbgLöG unterschiedliche 
Auffassungen der Akteure. Unbeschadet ihrer Rechtspositionen stimmen die 
Unterzeichnenden in dem Ziel überein, durch eine gemeinsame Interpretation einen 
freiwilligen Beitrag zum Rechtsfrieden zu leisten. 

• Die Unterzeichnenden stimmen darin überein, dass eine konsequente Umsetzung 
der nachstehenden übereinstimmenden Auffassung geeignet ist, eine 
rechtseinheitliche und rechtskonforme Umsetzung des BbgLöG zu sichern sowie den 
Städten, Gemeinden und Ämtern als Handreichung zu dienen. 

• Die unterzeichnenden Institutionen und Verbände werden die Übereinkunft 
innerhalb ihrer Mitglieder kommunizieren und dafür werben, dass deren Inhalte 
respektiert und angewendet werden. 

• Die Unterzeichnenden vereinbaren eine Frist bis zum 31.12.2014 als 
Beobachtungszeitraum für die Umsetzung des Kommitments und stellen ein 
fortlaufendes Monitoring auf der Basis unabhängig und extern erhobener Daten 
sicher. 

Übereinstimmende Auffassung 

Beim Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen nach § 5 Abs. 1 BbgLöG ist folgendes zu 
beachten: 

1. Bei der Beurteilung der Frage, ob ein besonderes Ereignis im Sinne des § 5 Abs. 1 
BbgLöG vorliegt, kommt dem Zweck der Veranstaltung besondere Bedeutung zu. Die 
Ermächtigung nach § 5 Abs. 1 BbgLöG dient ausschließlich dazu, den Bedürfnissen 
eines in Folge des besonderen Ereignisses vorhandenen beträchtlichen 
Besucherstroms Rechnung zu tragen und dem Einzelhandel die Möglichkeit zu 
geben, den Zustrom der Besucher geschäftlich zu nutzen. 
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2. Ein besonderes Ereignis liegt nur dann vor, wenn die Veranstaltung viele Besucher 
und in der Regel nicht nur die Einwohner einer Gemeinde oder Stadt, sondern auch 
auswärtige Besucher anzieht. Diese Voraussetzungen sind z. B. erfüllt bei 
festgesetzten Veranstaltungen im Sinne der §§ 64 bis 68 Gewerbeordnung und bei 
Heimatfesten, die in der Regel seit mehreren Jahren begangen werden, regelmäßig 
wiederkehren und auf historischen oder ortstypischen Gegebenheiten beruhen. 
Darüber hinaus können auch kulturelle, touristische und sportliche Höhepunkte ein 
besonderes Ereignis darstellen. Auch für die Öffnung von Verkaufsstellen an 
Adventssonntagen muss ein besonderes Ereignis, wie z. B. ein traditioneller 
Weihnachtsmarkt, als Voraussetzung gegeben sein. 

3. Die Voraussetzung für die Anwendung der Ausnahmevorschrift nach § 5 Abs. 1 
BbgLöG liegt hingegen nicht vor, wenn - unabhängig vom sonstigen 
Veranstaltungsprogramm sowie der Zahl der Besucher - die Offenhaltung der 
Verkaufsstellen im Vordergrund steht. Der Besucherstrom darf also nicht durch die 
Offenhaltung der Verkaufsstellen ausgelöst werden. 

Die Vermeidung von Wettbewerbsnachteilen ist nicht geeignet, den Erlass einer 
ordnungsbehördlichen Verordnung zu begründen. 

Keinesfalls dürfen für einzelne Verkaufsstellen oder einzelne Handelszweige 
verkaufsoffene Sonn- oder Feiertage festgelegt werden. 

4. Aus dem Wortlaut des § 5 Abs. 1 BbgLöG folgt eindeutig, dass nur aus Anlass von 
besonderen Ereignissen eine Öffnung von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen 
in ordnungsbehördlichen Verordnungen festgesetzt werden darf. Aus diesem Grund 
sind vor Erlass einer ordnungsbehördlichen Verordnung die unter Nr. 1 und 2 
genannten Voraussetzungen von den Kommunen exakt zu prüfen. Zur Begrenzung 
des Verwaltungsaufwandes sollte die Freigabe der verkaufsoffenen Sonn- und 
Feiertage nach § 5 Abs. 1 BbgLöG nach Möglichkeit jährlich oder mit Gültigkeit über 
mehrere Jahre bei konkreter Festlegung der Sonn- und Feiertage (z.B.: dritter 
Sonntag im Monat Januar) in einer ordnungsbehördlichen Verordnung für ein 
Gemeindegebiet festgesetzt werden. 

5. In der ordnungsbehördlichen Verordnung sind das besondere Ereignis zu benennen, 
bei traditionellen, jährlich wiederkehrenden Ereignissen der konkrete Sonn- oder 
Feiertag sowie bei einmaligen Ereignissen das genaue Datum der nach § 5 Abs. 1 
BbgLöG zulässigen Ladenöffnung und die Öffnungszeiten festzulegen. In 
Abhängigkeit von den unter Nr. 1 und 2 genannten Voraussetzungen ist zu 
entscheiden, ob die Offenhaltung von Verkaufsstellen auf bestimmte Gemeindeteile 
oder Stadtgebiete zu begrenzen ist. Diese sind in der ordnungsbehördlichen 
Verordnung genau festzulegen. 

6. Es wird für zweckmäßig erachtet, in der ordnungsbehördlichen Verordnung nach § 5 
Abs. 1 BbgLöG darauf hinzuweisen, dass § 10 BbgLöG sowie die Vorschriften des 
Arbeitszeitgesetzes, des Mutterschutzgesetzes und des 
Jugendarbeitsschutzgesetzes bei der Beschäftigung von Arbeitnehmern zu beachten 
sind. 
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7. Vor Erlass einer ordnungsbehördlichen Verordnung nach § 5 Abs. 1 BbgLöG sollen 
im Interesse einer sachgemäßen und einheitlichen Handhabung insbesondere der 
Einzelhandelsverband, die Gewerkschaften die zuständige IHK sowie die Kirchen in 
geeigneter Weise beteiligt werden 

ver.di Landesbezirk 
Berlin-Brandenburg 

Städte- und Gemeindebund 
Brandenburg e. V. 

/ / \ i&/ ̂  /L/i 
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